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Das kulturelle, sportliche, soziale oder auch gesellschaftliche 
Leben in den Städten, Gemeinden und Kreisen wäre ohne das 
Engagement und den Einsatz der Bürgerinnen und Bürger 
ärmer. Neben der organisierten Form ehrenamtlichen Enga-
gements findet auch bürgerschaftliche Initiative in nicht or-
ganisierter Form immer mehr Zulauf.

Mit dem GVV-Ehrenamtspreis will die GVV-Kommunal-
versicherung VVaG aus Anlass ihres 100-jährigen Bestehens 
bürgerschaftliches Engagement in Deutschland unterstützen 
und fördern.

Vorschlagsberechtigt für den Preis sind die Mitglieder der 
GVV-Kommunalversicherung. Über die Publikationen der 
Kommunalen Spitzenverbände wird der Preis jährlich aus-
gelobt. Die ausgezeichneten Organisationen oder Personen 
werden anlässlich der alljährlichen Mitgliederversammlung 
der GVV-Kommunalversicherung VVaG geehrt.

 
Wolfgang Schwade
Vorstandsvorsitzender der GVV-Kommunalversicherung VVaG

GVV-Kommunalversicherung VVaG

Organisationen oder Personen aus  
dem Kreise der Mitglieder im Ge-
schäftsgebiet der GVV-Kommunal-
versicherung VVaG

Angesprochen sind Aktivitäten auf 
dem Gebiet der Kultur-, Sozial-, Sport-, 
Schul- und Umweltpolitik vor Ort. Die 
Auszeichnung unterstützt jede Form 
bürgerschaftlichen Engagements, d. h. 
individuellen Handelns, das sich durch 
Freiwilligkeit, fehlende persönliche 
materielle Gewinnabsicht und Orien-
tierung auf das Gemeinwohl, sei es in 
der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, 
in der Freizeit, in Kirche oder Politik, 
darstellt.

31.03.2011

Der Preis ist mit insgesamt 
10.000 EUR dotiert

20.06.2011 im Gürzenich zu Köln

www.ehrenamtspreis.gvv.de

GVV-Kommunalversicherung VVaG
Ehrenamtspreis
Aachener Str. 952-958
50933 Köln
E-Mail: ehrenamtspreis@gvv.de

GVV. Gemeinsam Verantwortung verwirklichen.
Der GVV-Ehrenamtspreis

Die Zivilgesellschaft Deutschlands 
ist ohne das bürgerschaftliche En-
gagement der Bürgerinnen und 
Bürger in ihrer jetzigen Ausprä-
gung nicht mehr vorstellbar.
Rund 23 Mio. Menschen enga-
gieren sich ehrenamtlich in rund 
600.000 eingetragenen Vereinen 
und über 16.000 Stiftungen.

Auslober

Teilnehmende

Bewerbungskriterien

Bewerbungsfrist

Preis

Preisverleihung

Weiterführende
Informationen

Kontakt
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Die Fachzeitschrift für Kommunal- und
Landespolitik in Nordrhein-Westfalen

Dr. Bernd Jürgen Schneider
Hauptgeschäftsführer StGB NRW

EDITORIAL

Betonburgen, Straßenschluchten, 
Asphaltwüste - viele Begriffe zeigen an, dass wir uns in
der gebauten Umgebung nicht wohl fühlen. Wie Häuser,
Straßen und Plätze aussehen, lässt uns nicht kalt. Im 
Gegenteil - die Siedlungsumwelt beeinflusst massiv 
unser Wohlbefinden. Das Streben nach freundlichem,
menschenwürdigem Ambiente müsste qualitätsvoller
Baukultur ganz von allein zum Durchbruch verhelfen. 
Wenn dem so ist - warum ertragen wir dann so oft 
hässliche Städte und lieblose Siedlungen? Ein Grund
dürfte darin liegen, dass Gebäude ihre Erbauer meist 
um Jahrzehnte oder Jahrhunderte überleben. Doch 
Zeitgeschmack und Nutzungsbedürfnisse ändern sich.
Was Architekten und Bauherren einmal für schön 
und praktisch hielten, empfinden nachfolgende 
Generationen häufig als Zumutung.
Die Verwirklichung von Baukultur ist eine Daueraufgabe.
Baukultur kann weder verordnet werden, noch stellt sie
sich von allein, quasi aus dem „freien Spiel der Kräfte“
ein. Baukultur braucht stets Fürsprecher und günstige
Rahmenbedingungen. In beidem kommt den Städten
und Gemeinden eine tragende Rolle zu. Als Auftraggeber
und Eigentümer von Bauwerken können sie Einfluss 
nehmen auf Gestaltung und Raumkonzept, auf 
Materialien und Energieversorgung. Allein aufgrund 
ihrer Größe wirken kommunale Bauten - Rathäuser,

Schulen, Sportstätten oder Bibliotheken - als Vorbild. 
Ob sich eine Stadt oder Gemeinde im Zeitgeschmack 
weit vorwagt oder sich eher konventioneller 
Stilformen bedient, wird von der Bürgerschaft intensiv 
wahrgenommen und diskutiert. 
Über die Bauleitplanung kann eine Kommune erheblich
Einfluss nehmen auf die äußere Gestalt ganzer 
Quartiere. Die Festlegung von Traufhöhen, Dachneigung
oder Abstandsflächen mag manchem privaten 
Bauherrn kleinlich vorkommen. Sie verhindert aber
städtebaulichen Wildwuchs, wie man ihn außerhalb
Europas zur Genüge besichtigen kann.
Mit Klimaschutz, Umweltverträglichkeit und 
Energiesparen haben technische Aspekte des Bauens an
Bedeutung gewonnen. Manche sehen unter dem Zwang
zur massiven Wärmedämmung das Ende der Baukultur
gekommen. In der Tat lässt sich nicht jedes 
denkmalgeschützte Gebäude zum Passivhaus aufrüsten.
Hier sollten Klugheit und Augenmaß walten, bevor 
man eine reich verzierte Fassade zerstört. Aber dass 
umweltschonendes Bauen nicht langweilig oder 
hässlich sein muss - dafür gibt es in den Städten und
Gemeinden mittlerweile Beispiele zuhauf.
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Ein Modellprojekt stellt 
sich vor
Nachhaltige Gewerbeflächenentwicklung in Nordrhein-
Westfalen, A 4, 33 S., im Internet herunterzuladen un-
ter www.umwelt.nrw.de/umwelt/pdf/gewerbegebiet_
26111. pdf 

Die Broschüre bilanziert das Projekt „Nachhal-
tige Gewerbeflächenentwicklung“. Beispiele
aus elf Städten, Gemeinden und Kreisen aus
Nordrhein-Westfalen zeigen, wie in der Zukunft
Gewerbeflächen entwickelt werden. Dies er-
streckt sich von der Sanierung von Altlasten
über den verstärkten Einsatz erneuerbarer

Energien bis hin zur Förderung sozialer Aspekte wie bessere Anbin-
dung an den ÖPNV oder Einrichtung von Kinderbetreuungsplätzen.

Entwicklungschancen 
für die ländlichen Räume
in Nordrhein-Westfalen
Integrierte ländliche Entwicklung, Faltblatt, 
36 S., im Internet herunterzuladen unter www.
umwelt.nrw.de/landwirtschaft/pdf/broschuere_
entwicklungchancen.pdf 

Die nordrhein-westfälische Landesregie-
rung will die ländlichen Regionen weiter
unterstützen. Gefördert werden unter an-
derem Projekte der Dorfentwicklung und
des Fremdenverkehrs, die Versorgung mit
Breitband-Internet sowie die Umnutzung
landwirtschaftlicher Bausubstanz. Die
Broschüre informiert darüber, wer Förder-
anträge stellen kann und wie hoch die Förderbeträge sind.

Gemeinsam für die Natur
in Städten und Dörfern
Faltblatt, 20 S., im Internet herunterzuladen unter
www.umwelt.nrw.de/naturschutz/pdf/staedte_
gemeinden.pdf 

Schutz der Arten ist neben dem Klimaschutz
 eine der wichtigsten Aufgaben in den kom-
menden 50 Jahren. Denn Tiere und Pflanzen
sorgen für gute Böden, saubere Luft und leben-
dige Gewässer. Um die biologische Vielfalt zu
schützen, will die NRW-Landesregierung in den
kommenden Monaten eine umfassende Stra-
tegie für den Erhalt der Biodiversität erarbei-
ten. Die Broschüre zeigt, wo bedrohte Arten vor
Ort leben und wie sie erhalten werden können. 
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Fax 0211-4566-621, E-Mail: infoservice@munlv.nrw.de
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Schöneres Zentrum für zwölf Städte
und Gemeinden 

Zwölf NRW-Kommunen erhalten in diesem Jahr Unterstützung bei
der Stärkung ihrer Innenstädte. Im Rahmen des Landeswettbe-
werbs „Ab in die Mitte! Die City-Offensive NRW“ werden Blomberg,
Castrop-Rauxel, Goch, Hamm, Ibbenbüren, Lippstadt, Lünen, Me-
schede, Paderborn, Rheine, Solingen und Witten gefördert. Sie er-
halten zusammen insgesamt 500.000 Euro. Wie das NRW-Wirt-
schaftsministerium mitteilte, setzten sich die zwölf Städte gegen 24
Mitbewerber durch. Sie alle hatten Projektideen eingereicht, mit
 denen die Innenstädte aufgewertet werden sollen. Die Innenstadt-
Offensive findet zum zwölften Mal statt. Im Jahr 2011 lautet das
Motto „INNENhandelnSTADTverwandeln“.

Alle Kommunen im Rhein-Erft-Kreis
nun mit Stadtrecht
Das Land Nordrhein-Westfalen hat der Gemeinde Elsdorf das Stadt-
recht verliehen. Seit dem 1. Januar 2011 darf sich nun auch die letz-
te Gemeinde im Rhein-Erft-Kreis offiziell Stadt nennen. Damit sind
neue Aufgaben auf die Kommune zugekommen. So nahmen bei der
Elsdorfer Verwaltung ein Jugendamt sowie eine Bauaufsichtsbe-
hörde ihre Arbeit auf. Für Bürger und Unternehmen soll sich da-
durch der Service vor Ort verbessern. Beide Ämter waren bislang bei
der Kreisverwaltung in Bergheim untergebracht. Mit zusätzlichen
Kosten wird bei der Stadt Elsdorf nicht gerechnet. Erforderlich für
die Stadtrechte war eine Zahl von mehr als 20.000 Einwohnern an
drei Stichtagen. Diese Bedingung hat Elsdorf mit mehr als 21.000
Einwohnern erfüllt. Die offizielle Feier zum Erhalt der Stadtrechte
ist für Juni 2011 geplant.

Per Schulversuch zurück zum Abitur
nach neun Jahren
13 Gymnasien in NRW wollen sich für das Abitur wieder mehr Zeit
lassen und haben sich um den Schulversuch „Abitur an Gymnasien
nach 12 oder 13 Jahren“ des NRW-Schulministeriums beworben. Da-
runter sind unter anderem das Städtische Gymnasium Beverungen,
das Städtische Petrus-Legge-Gymnasium in Brakel, das Städtische
Gymnasium Löhne, das Gymnasium Lohmar, das Antoniuskolleg in
Neunkirchen-Seelscheid und das Gymnasium Petrinum in Dorsten.
Wegen der heftigen Kritik von Eltern und Schülern an der verkürz-
ten Schulzeit an Gymnasien von acht Jahren will die Landesregie-
rung den Schulen über den Schulversuch wieder die Möglichkeit ge-
ben, die Zeit bis zum Abitur um ein Jahr zu verlängern.

European Energy Award für 28 

NRW-Kommunen
Insgesamt 28 nordrhein-westfälische Städte, Gemeinden und Krei-
se sind mit dem European Energy Award ausgezeichnet worden.
NRW-Umweltminister Johannes Remmel überreichte am 13. Janu-
ar 2010 die Preise an Bielefeld, Bottrop, Düsseldorf, Borgholzhausen,
Castrop-Rauxel, Dormagen, Duisburg, Dülmen, Essen, Everswinkel,

Greven, Hagen, Heiden, Hemer, Herne, Hilchenbach, Ibbenbüren,
Mülheim, Nottuln, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Saerbeck, Schloß
Holte-Stukenbrock, Siegen, Telgte und Wuppertal sowie die Kreise
Gütersloh und Warendorf. Mit dem European Energy Award wer-
den kommunale Energie- und Klimaschutzaktivitäten dokumen-
tiert, überprüft, bewertet und ausgezeichnet. In NRW unterziehen
sich insgesamt 100 Kommunen diesem Energiemanagement.

Positive Bilanz der LWL-Museen 
für 2010

Mehr als 1,26 Mio. Menschen haben im vergangenen Jahr die 17
Museen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) besucht.
Trotz dreimonatiger Umbauten im Römermuseum in Haltern und
sechswöchiger Schließung des Naturkundemuseums Münster we-
gen Bauarbeiten konnte das Niveau der Besucherzahlen gegen-
über 2009 gehalten werden, teilte LWL-Kulturdezernentin Barba-
ra Rüschoff-Thale mit. Damit hätten sich die LWL-Museen dem
bundesweiten Trend entgegengestellt. Einen neuen Besucherre-
kord erzielte das Museum für Archäologie in Herne. Mit 207.000
Gästen konnte das Museum die Zahlen gegenüber 2009 nahezu
vervierfachen. Dabei zog allein die Sonderausstellung „Auf-
Ruhr1225!“ 166.000 Menschen ins Museum.

Weniger Schülerinnen und Schüler 
an Hauptschulen
Die Zahl der Schüler an allgemeinbildenden Schulen in NRW sinkt
weiter. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, besuchen derzeit
gut 2,11 Mio. Kinder und Jugendliche eine solche Schule. Das sind
35.000 oder 1,7 Prozent weniger als im Schuljahr zuvor. Besonders
stark fällt der Rückgang an den Hauptschulen aus. Diese Schulform
besuchen derzeit 188.055 Schüler und damit 6,7 Prozent weniger
als im vergangenen Jahr. Auch die Zahl der Grundschüler ist um 2,6
Prozent auf 662.860 gesunken. Für eine Realschule haben sich
311.045 Kinder und damit 1,7 Prozent weniger als im Jahr zuvor ent-
schieden. Ein Plus können dagegen die Gesamtschulen verzeich-
nen. Hier stiegen die Schülerzahlen um 1,3 Prozent auf 238.043
Schüler. Die Zahl der Schüler an Gymnasien blieb mit 596.863 Schü-
lern konstant.

Dritte Runde des Wettbewerbs 
„Kommunaler Klimaschutz“
Zum dritten Mal suchen das Bundesumweltministerium und die
beim Deutschen Institut für Urbanistik angesiedelte „Servicestel-
le: Kommunaler Klimaschutz“ Kommunen und Regionen, die Vor-
bildliches beim Klimaschutz leisten. Voraussetzung für die Teilnah-
me sind erfolgreich realisierte Maßnahmen, Strategien oder Aktio-
nen, die in besonderem Maße zur Reduzierung von Treibhausgasen
beigetragen haben. Bewerbungen sind in drei Kategorien mög-
lich: Gebäudebezogene Maßnahmen, Strategien zur Umsetzung
kommunalen Klimaschutzes sowie Aktionen zur Beteiligung 
und Motivation der Bevölkerung. Bewerbungsschluss ist der 31. 
März 2011. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite
www.kommunaler-klimaschutz.de/wettbewerb .

NACHRICHTEN

1-5_StGRat_1_11_Stgerat  24.01.11  09:03  Seite 5



und Investoren, Gewerbetreibende und Finan-
ziers identifizieren können, in denen sich
Menschen und Investitionen heimisch fühlen. 
Das hat mit Funktion, aber ebenso mit Gestal-
tung - mit Baukultur - zu tun. Der demogra-
fische Wandel ist längst dabei, den Immobi-
lienmarkt zu verändern. Manche werden ge-
winnen, mehr aber werden verlieren, wobei
es sich um einzelne Gebäude, um Stadtteile,
um ganze Städte oder gar Regionen handeln
kann. Selbst wenn Baukultur nicht an erster
Stelle bei den Bewertungskriterien eines Ge-
bäudes steht, wird sie in einer engen Konkur-
renz verschiedener Bauten möglicherweise
zum Zünglein an der Waage. Deshalb braucht
es gerade in Zeiten des Wandels Baukultur in
Städtebau und Architektur.
Obwohl sich viele Initiativen darum bemühen,
sind die baukulturellen Erfolge an der Basis
bescheiden. Viele gute, aber ebenso elitäre Ver-
anstaltungen erreichen nicht die Bevölke-
rungskreise, die für die Baunachfrage in der
Breite verantwortlich sind. Es geht um neue
Wege „von unten“, mit denen all die Personen
und Regionen erreicht werden, die letztlich die
Baukonjunktur wie die Stadtentwicklung
tragen. 

StGB NRW-ARBEITSGRUPPE AKTIV

Die Arbeitsgruppe „Städtebauliche Erneue-
rung“ des StGB NRW hat sich über mehr als
ein Jahr mit einer Vielzahl von Aspekten die-
ses Themas beschäftigt. Dabei ging es nicht
um Baukultur im Allgemeinen, sondern um
deren gezielte Förderung vor Ort und in der
Welt der Medien. Denn dort begegnet uns 
Architektur tagtäglich und erzeugt unter-
schwellig Wirkungen auf unser Befinden: in
der Werbung für unterschiedliche Produkte,
in Fernsehfilmen und -serien, in Zeitschriften
über Gärten oder Einrichtung sowie in der 
Regenbogenpresse, wo VIP’s, Stars und Stern-
chen in ihrem räumlichen Umfeld abgelich-
tet werden. Ganz zu schweigen von den
Werbebroschüren der Baufinanzierer und
den Katalogen der Fertighaushersteller.
Als Ziel aller Wünsche steht „das Traum-
haus“ mit millionenfacher Massenwirkung als
Hauptgewinn der Fernsehlotterie, jedem als
Idealbild für selbst bestimmtes Wohnen in
Wohlstand offeriert. All diese Bilder blenden
in der Regel die Abstimmungs-Notwendigkei-
ten an der Nachbargrenze sowie das städte-
bauliche Umfeld aus. Da aber nicht jeder ein

Kommunen, Planer und Architekten müssen an einem Strang 
ziehen, um Baukultur in der täglichen Praxis zu verwirklichen, und
können dafür auf ein breites Instrumentarium zurückgreifen

chen Häuslebauer, den mittelständischen
Investor, was die kleinen und mittleren Städ-
te, die Vorstädte der Metropolen? Wie sieht
die Realität neben den Leuchtturmprojekten
aus, von denen Vorbild- oder Initialwirkung
erwartet wird? Wie groß ist der Stellenwert
der Baukultur neben Ansiedlungserfolgen und
Investitionen, neben Baumarkt- und Fertig-
hauskatalog, zwischen Landhausstil und 
Retrolook?

ÜBERREGIONALE KONKURRENZ

Städte und Regionen stehen vor großen 
Herausforderungen, wobei das Schlagwort
vom demografischen Wandel nur den unmit-
telbaren Rahmen der Bevölkerungsentwick-
lung, nicht aber die vielfältigen Folgen dieser
Entwicklungen beschreibt. Inner- und über-
regionale Konkurrenz werden die Zukunft 
bestimmen. Eigentlich ist klar, dass wir an der
Unverwechselbarkeit der Städte und ihrer Bau-
ten arbeiten müssen, an einem kommunalen
und regionalen Profil, dass wir Städte und Ge-
bäude brauchen, mit denen sich Bewohner

st es nicht so: In den Zeiten des Bau-
booms ist keine Zeit für Baukultur, und in

den Zeiten schlechter Baukonjunktur fehlt das
Geld. Oder ist es doch anders: Großartige Bei-
spiele der Architektur und des Städtebaues
entstanden im sozialen oder im genossen-
schaftlichen Wohnungsbau. Was auch immer 
zutrifft: Baukultur war und ist aktuell - ein Pro-
blem, eine Aufgabe, eine Herausforderung, 
unabhängig von den wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen wie vom individuellen
Budget.
Derzeit gibt es eine kaum zu überschauende
Zahl von Initiativen, Preisen und Publikatio-
nen zum Themenfeld „gute Architektur“.
Aber was kommt von all diesen lobenswer-
ten Initiativen wirklich „unten“ an? Was er-
reicht die breite Masse, den sprichwörtli-

� In Nordrhein-Westfalen gibt es viele 
Beispiele gelungener Architektur wie etwa die
Gehry-Bauten im Düsseldorfer Medienhafen

Das „Traumhaus“ ist
nicht der Maßstab 
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Stephan Schmickler ist 
Erster Beigeordneter 
und Stadtbaurat der Stadt 
Bergisch Gladbach

DER AUTOR
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Millionär mit einer Villa sein kann, gleichwohl
aber die Werbung große Wirkung entfaltet,
muss die „Villa“ eben im Westentaschenfor-
mat gebaut werden: In unendlichen „Einfa-
milienhaus-zum-drumherum-gehen-Sied-
lungen“ mit pseudo-individuellem Villen-
Verschnitt auf - für derartige Architektur - viel
zu kleinen Grundstücken. Seltsamerweise
schwärmen dieselben Bauherren von den
wunderbaren historischen Stadtkernen in
der Toscana, in der Provence oder in Süd-
deutschland.
Es geht auch anders - in denselben Medien
und mit den Ressourcen, mit denen heute
hochkarätige Expertenrunden und Kongres-
se organisiert werden. Anbei eine Auswahl der
Möglichkeiten:

• Haus des Monats: Lotteriegesellschaften und
große Baufinanzierer stellen im Rahmen ih-
rer Öffentlichkeitsarbeit regelmäßig ein
„Haus des Monats“ vor, abwechselnd einen
Neubau und einen Umbau. 

• Fernsehwettbewerbe: Die Baukulturinitia-
tiven des Bundes und der Länder veranlas-
sen Fernsehwettbewerbe bei den Landes-
sendern (kulturelle Identität der Regio-
nen), bei denen sich Bauherren mit ihren 
Architekten bewerben können. Einmal im
Vierteljahr wird ein Beispiel vorgestellt,
jedes Mal unter einem anderen Aspekt:
Wohnen in der Kleinstadt, in der Großstadt,
auf dem Lande, im Einfamilienhaus, in der
Wohngruppe, mit Alt und Jung und Ähnli-
ches.

• Architektur-Publikationen: Architekten und
Bauherren publizieren ihre Gebäude nicht
nur in Fachzeitschriften, sondern auch in 
anderen weit verbreiteten Medien sowie im
Internet. Plakate, lokale Architektenführer,
touristische Broschüren, aber auch Stadt-
rundgänge sind möglich.

• Es gibt kaum eine Stadt oder Gemeinde, in
der nicht wenigstens einige Beispiele gelun-
gener Architektur und Stadtplanung anzu-
treffen sind. Es gibt nicht nur einen „Tag der
Architektur“ pro Jahr, und nach positiven Bei-
spielen wird aktiv gesucht. Dabei dürfen 
Lokalpatriotismus, gegebenenfalls auch 
Eitelkeiten bewusst genutzt werden. Gute
Architektur ist eine klassische Bürgertu-
gend und lokale Architektur- oder Grundbe-
sitz-Vereinigungen können mitwirken.

• Wettbewerbe: Nach dem Motto „Baue 
Gutes und lasse dich dafür loben“ liegt es
nahe, nicht nur für private und öffentliche
Vorhaben Wettbewerbe durchzuführen,
sondern die Ergebnisse auch zu publizieren.
Idealerweise sollten solche Publikationen als

Reihe angelegt sein und hinsichtlich der Qua-
lität der Gestaltung den Projekten in nichts
nachstehen. Aufgrund der durch moderne
Drucktechnik reduzierten Kosten gelingt es
in der Regel, über Anzeigenaufträge örtlicher
Unternehmen und am Vorhaben Beteiligter
- ohne dabei in Konflikt mit den Vorgaben
zur Korruptionsbekämpfung zu geraten - den
kommunalen Aufwand in vertretbaren
Grenzen zu halten.

• „Architektur und Städtebau“ im Internet:
Eine optimale und kostengünstige Möglich-
keit, über Baukultur zu informieren, bieten
die kommunalen Internetauftritte. Mit ver-
gleichsweise geringem Aufwand im Rahmen
der ohnehin betriebenen Öffentlichkeitsar-
beit kann auch das Thema „Baukultur“ prä-
sentiert werden - bis hin zu einer Best
Practice-Datenbank und touristischen Aspek-
ten.

• Ein Städtischer Architekturpreis stärkt die
Identifikation mit der lokalen Architektur, 
fördert den Qualitätswettbewerb der Planer
und Bauherren außerhalb von Wettbe-
werbsverfahren und verschafft regionale Auf-
merksamkeit. Dieser Architekturpreis kann
mehrere Kategorien umfassen, beispielswei-
se auch einen von ehrenamtlich Engagier-
ten vergebenen Sonderpreis.

• Exkursionen und Ausstellungen: Nicht nur
die Bauverwaltungen, auch lokale Museen
oder Volkshochschulen können anschaulich
Gelegenheit bieten, Bürger und Ratsmitglie-
der von den Anliegen der Baukultur durch
gute Beispiele aus der Nachbarschaft zu
überzeugen nach dem Motto „Was die kön-
nen, können wir schon lange….“

• Zusammenarbeit mit Hochschulen: Hoch-
schulen und Fachhochschulen greifen im 
Interesse der Praxisorientierung der Studie-
renden gerne im Rahmen von Semester-
und Diplomarbeiten kommunale Archi-

tektur- und Stadtplanungsthemen auf und
erzielen damit oft eine hohe Publizität.
 Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit ist die gründliche Vorbereitung
und enge Begleitung. Zwar können diese
Planungsaufträge nicht die Beauftragung
von Planern für konkret zu realisierende
 Vorhaben ersetzen, aber im Rahmen der
 Ideenfindung und Akzeptanzförderung ei-
nen wichtigen Beitrag zur Realisierung
von Baukultur leisten.

• Tag der Architektur: Die Tage der Architek-
tur oder auch des offenen Denkmals bilden
mittlerweile breit eingeführte und gut an-
genommene Informations- und Gesprächs-
möglichkeiten zu Fragen der Baukultur.
Idealerweise sollten sie neben der allgemei-
nen Themenstellung mit aktuellen kommu-
nalen Bezügen in Form von Vorträgen, Dis-
kussionen und kleinen Ausstellungen ver-
sehen werden.

• Messen: Eine weitere Möglichkeit der Ver-
mittlung baukultureller Inhalte bieten die
populären örtlichen oder regionalen Baufach-
messen, auf denen Beispiele gelungener 
Architektur präsentiert werden können.
Deren Veranstalter sind an einer deutli-
chen Präsenz der Kommunalverwaltungen
meist sehr interessiert. 

GESTALTUNGSSATZUNG BEI BEDARF

Ohne Regeln geht es nicht. Neben ideellen An-
regungen und interaktiven Angeboten und
Projekten bedarf die Förderung und Durchset-
zung von Stadtbaukultur gelegentlich auch
der Intervention in Form kommunaler Rege-
lungen und Eingriffe. Hier sind Gestaltungs-
satzungen und Gestaltungsbeiräte ange-
sprochen, zu denen es bereits Hinweise und
Handreichungen des Städte- und Gemeinde-
bundes NRW gibt. 

� Ausstellungen
wie die im Rahmen
der Aktionsplatt-
form „NRW wohnt“
fördern den Dialog
über Fragen des 
guten Bauens
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planen dürfen, die sich mit Fassadengestal-
tung, Raumaufteilung und vielleicht sogar mit
Stadtgestaltung beschäftigen, werden fort-
an ihr Wohnumfeld mit anderen Augen
wahrnehmen.
Hilfestellung für die Lehrer sollte hier vonsei-
ten der Architektenkammer, örtlicher Archi-
tekten oder auch des Planungsamtes der
jeweiligen Stadt kommen, die Teile des 
Unterrichtes mit eigenen lokalen Inhalten 
gestalten oder Unterrichtsmaterialien zu-
sammenstellen.

Lokale Stiftungen und prominente 
Persönlichkeiten
Örtliche Stiftungen wie etwa die Kulturstif-
tungen regionaler Geldinstitute könnten 
einen merklichen, weil auch öffentlich wirk-
samen Beitrag zu einer Verbesserung der Bau-
kultur leisten. Mit Wettbewerben zu realisier-
ten Bauvorhaben - Haus des Monats, Haus der
Region, werthaltiges Bauen durch Qualität,
Fassadengestaltung in der Innenstadt und
Ähnliches - bestünde etwa die Möglichkeit,
in Verbindung mit den Bausparkassen Wer-
bung für Baukultur zu betreiben.
Vielleicht findet sich dann eine lokal oder 
regional bekannte Persönlichkeit, die der
Baukultur ein Gesicht verleiht. Dann hat es die
Politik leichter. Denn in der Praxis bedarf es des
Mutes, Gestaltungsregeln nicht nur als Ein-
schränkung der „Baufreiheit“ der Bürger zu be-
greifen, sondern als Chance, die eigene Stadt
und Gemeinde langfristig im Interesse aller
positiv zu gestalten. In der Argumentation, dass
Baukultur aufgrund klarer Gestaltungsvor-
schriften auch ein Schlüssel zu einer langfris-
tigen Werthaltigkeit der Immobilien innerhalb
der Stadt und Gemeinde ist, könnte ein Weg
liegen, Kommunalpolitik wieder für gestalte-
rische Qualität zu „begeistern“. Ein solches 
Argument hält auch in Wahlkampfzeiten.●

� Intelligente Farbgestaltung 
belebt Fassaden und gibt Gebäuden 
eine freundliche Ausstrahlung

Vor Anwendung dieser Steuerungsinstru-
mente muss sich die Gemeinde jedoch über
Gestaltungsgrundsätze für das betroffene 
Gebiet klar werden. Nur wer positive Ziele hat,
kann wirkungsvoll steuern. In diesem Zusam-
menhang kann auch die örtliche Bauver-
waltung zum Motor der Baukultur werden -
wenn sie politisch unterstützt wird und über
die für intensive Beratung notwendigen
fachliche Qualifikation und zeitlichen Ressour-
cen verfügt. Zum Nulltarif geht das nicht, und
es geht auch nur dann, wenn die Kommune
selbst glaubwürdiges Vorbild ist und Quali-
tät sowie Nachhaltigkeit ihr Handeln prägen. 
Bedeutend sind hier zudem die „halböffent-
lichen“ Bauherren, die häufig über wesentlich
bessere finanzielle Möglichkeiten verfügen 
als die Kommunen selbst, und in deren 

Leitungs- wie Aufsichtsgremien seltener Mit-
arbeiter der Bauverwaltungen, oft aber Rats-
vertreter sitzen. Schließlich können auch 
andere Bereiche einer Kommunalverwal-
tung - etwa die VHS, das Museum oder das
Tourismusbüro - mitwirken. Auch weitere
Akteure sind denkbar:

Architektenkammer und 
Architekten vor Ort
Architekten in Verbindung mit den sie vertre-
tenden Organisationen sind besonders dafür
prädestiniert, das Thema Baukultur in der 
Gesellschaft zu vertreten. Denn sie müssen als
Multiplikatoren für Baukultur öffentlich prä-
sent sein. Mit Hilfe ihrer Standesvertretungen,
beispielsweise der Architektenkammer, soll-
ten sie das Thema „Baukultur“ verstärkt in die
Öffentlichkeit tragen. Hierzu dienen Vor-
tragsveranstaltungen, Besichtigungen, Diskus-
sionsforen und Ausstellungen. Dies gilt gera-
de für den ländlichen Raum, wo meist der Ein-
familienhausbau einen hohen Stellenwert ge-
nießt und die Summe der Einfamilienhäuser
in besonderer Weise das Stadtbild prägt.

Schulen
In Kindern steckt ein enormes schöpferi-
sches Potential, das allzuleicht mit jedem Le-
bensjahr ein wenig mehr „vertrocknet“. Aus
dem kreativen Baumhaus der „Wilden Kerle“
wird so in späteren Jahren das Reihenhaus im
„Landhausstil“ mit Thujahecke.
In der Schule, beispielsweise im Kunstunter-
richt, besteht die Möglichkeit, Architektur und
Baukultur zum Thema zu machen. „Architek-
tur macht Schule“ - so könnte auch eine Pro-
jektwoche heißen. Kinder, die selbst Häuser
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ie Stadt Hückeswagen hat zum Jahresbeginn
Kinder-Bildungs-Gutscheine eingeführt. Unter

dem Namen „welcome" erhalten alle ab dem 1. Ja-
nuar 2011 neugeborenen oder nach Hückeswagen
zugezogenen Kinder unter zwölf Jahren Gutscheine,
mit denen sie kostenlos die Stadtbibliothek nut-
zen, die Förderkurse der Musikschule wahrnehmen,
Schwimmen lernen oder einem Sportverein beitre-
ten können. Unabhängig vom Einkommen der Eltern
trägt die Kommune die Kosten für das Projekt „wel-
come" und konnte dafür auch bereits Spender und
Sponsoren aus der lokalen Wirtschaft gewinnen. 

BILDUNGSGUTSCHEINE IN HÜCKESWAGEN

D
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rchitektur ist Lebensqualität. Diese
Grundhaltung hat sich erfreulicherwei-

se in den vergangenen Jahren verstärkt aus-
gebreitet. Als das Land Nordrhein-Westfalen
und die Architektenkammer NRW gemein-
sam mit der Ingenieurkammer-Bau, den
kommunalen Spitzenverbänden und weite-
ren Partnern vor zehn Jahren die „Landesini-
tiative StadtBauKultur NRW“ ins Leben rie-
fen, war die Situation noch spürbar anders. 
Selbstredend wurde über Bauwerke auch da-
mals schon diskutiert. Es hat sich aber die Er-
kenntnis durchgesetzt, dass Baukultur nicht
in erster Linie am Ergebnis eines Bauprozes-
ses - also am realisierten Objekt - festzuma-
chen ist. Vielmehr macht das Prozessuale das

Wesen der Baukultur aus - die Kommunika-
tion über Architektur, der Projektentwick-
lungs- und Planungsprozess, die Debatte
um Stadtentwicklungskonzepte sowie -maß-
nahmen. 
Diese Einschätzung hat in jüngster Zeit auf
dramatische Weise Bestätigung erfahren, die
man sich möglicherweise in anderer Form ge-
wünscht hätte. Sie zeigen aber, wie wichtig
das Gespräch über große - und auch kleine
- bauliche Entwicklungsprozesse ist. Stuttgart
21, Hamburger Elbphilharmonie, Landesarchiv
Duisburg, CO2-Pipeline von Dormagen nach
Krefeld-Uerdingen - die Liste ließe sich fort-
setzen und für Nordrhein-Westfalen wie
auch für andere Bundesländer nahezu belie-
big regionalisieren. Man denke nur an den
drohenden Abriss der Beethovenhalle in
Bonn, die Zukunft der Riphahn-Oper in Köln
oder das „Sein oder Nicht-Sein“ des Kultur-
forums in Münster.
All dies sind Projekte und Bauvorhaben,
die zunächst auf der Ebene formaler Zustän-

digkeiten vorbereitet und entwickelt wurden.
Erst danach wurde deutlich - und das aber
mit Macht -, dass die Vorhaben einen rele-
vanten Teil der Bevölkerung nicht nur inte-
ressieren, sondern auch in Leidenschaft ver-
setzen können.

FRUCHTBARE AUSEINANDERSETZUNG

So schwierig und strittig die genannten
Projekte auch sind - man kann sie als Mut
machendes Zeichen interpretieren, dass die
Menschen sich mit ihrer gebauten Umwelt
auseinandersetzen und bereit sind, sich für
Fragen der Architektur und Stadtplanung zu
engagieren. Und das ist eine gute Nachricht.
Sie deckt sich im Übrigen mit den Erfahrun-
gen, die im Verlauf von zehn Jahren Stadt-
BauKultur NRW gewonnen wurden. Die Ar-
chitektenkammer hat diese Landesinitiati-

Mittels der „Landesinitiative StadtBauKultur NRW“ fördert die 
Architektenkammer NRW gemeinsam mit dem Land in zahlreichen
Projekten die öffentliche Diskussion über gutes Bauen 

Baukultur als Beitrag
zur Lebensqualität  

A

Hartmut Miksch ist 
Präsident der 
Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen

DER AUTOR

� Das Justizzentrum Aachen wurde 2010 gemeinsam mit 33 neuen oder renovierten Bauwerken aus
NRW als innovativ, vorbildlich und richtungsweisend ausgezeichnet 
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ve mit großem Engagement sowie vielen ei-
genen Projekten unterstützt und immer
wieder bewusst vorangetrieben. Die Kammer
ist der Auffassung, dass die gemeinsame, in-
terdisziplinäre und organisationsübergrei-
fende Initiative für die Baukultur in Nord-
rhein-Westfalen nicht nur die Chance bietet,
Synergien zu nutzen. Darüber hinaus kann
sie in der Vernetzung auch neue Ideen ge-
bären und neue Zielgruppen innerhalb der
Öffentlichkeit für das gemeinsame Thema
interessieren.

�Beim „Architekturquartett NRW“ tauschen sich
Architekten, Stadtplaner und Fachleute unter-
schiedlicher Disziplinen über neue Bauwerke oder
Bauprojekte aus
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Aus dem Bündel mehrerer dutzend Veranstal-
tungen und Projekte, welche die Architekten-
kammer NRW seit Start der Landesinitiative
2001 unter dem Dach von StadtBauKultur
NRW durchgeführt hat, treten zwei Beispie-
le hervor: die Aktionsplattform „NRW wohnt“
sowie www.baukunst-nrw.de. An diesen
können der Innovationsanspruch und der Ver-
netzungsgedanke in der Praxis anschaulich
belegt werden.

AKTIONSPLATTFORM „NRW WOHNT“

Die demografische Entwicklung und gesamt-
gesellschaftliche Tendenzen haben das The-
ma „Wohnen“ neu in den Fokus der öffentli-
chen Wahrnehmung und Diskussion gerückt.
Umfragen belegen, dass viele Menschen der
privaten Wohnung einen steigenden Wert bei-
messen - als Rückzugs- und Erholungsraum
in einer als fordernd empfundenen und sich
kontinuierlich wandelnden Arbeitswelt. 

Vor diesem Hintergrund rief die Architekten-
kammer NRW 2007 die Veranstaltungsreihe
„NRW wohnt“ ins Leben. Damit sollte eine Ak-
tionsplattform zur Information und zum
Austausch über das Themenfeld „Wohnen“
bereitgestellt werden. In den Jahren 2008 und
2009 wurden acht Veranstaltungen zu Facet-
ten des Wohnens in Nordrhein-Westfalen
durchgeführt, und zwar dezentral in allen Re-
gionen unseres Landes. 
Die große Resonanz von bis zu 400 Teilneh-
mern pro Veranstaltung war nicht nur eine
Bestätigung der Hypothese, dass das „Woh-
nen“ die Menschen beschäftigt und interes-
siert. Sie war auch Ergebnis einer thematisch
und regional ausgerichteten Kooperation.
Denn für jede Veranstaltung war es gelungen,
Partner zu finden, die inhaltlich zu den Ver-
anstaltungen beitragen konnten und zu-
gleich dafür sorgten, dass sich ein heteroge-
nes Auditorium zusammenfand. 
Partner bei „NRW wohnt“ waren insbeson-
dere das NRW-Bauministerium sowie der Ver-
band der Wohnungs- und Immobilienwirt-

schaft Rheinland Westfalen (VdW RW), aber
auch die jeweilige Stadt sowie zum Teil
kommunalnahe Wohnungsbaugesellschaf-
ten. Das Konzept erwies sich als tragfähig und
erfolgreich. Es entstand ein lebendiges Netz-
werk, das seine Wirkungskraft in vielen Ge-
sprächen und auf der Internetplattform
www.nrw-wohnt.de fortsetzte. Damit wur-
de ein wesentliches Ziel der Landesinitiative
StadtBauKultur NRW, Dialoge über Aspekte
des Lebens und Wohnens in NRW anzuregen,
auf nachhaltige Weise erreicht.

WWW.BAUKUNST-NRW.DE

Einen anderes, gleichermaßen auf dauerhaf-
te Wirkung angelegtes Konzept liegt
www.baukunst-nrw.de zugrunde - einem
internet-gestützten „Führer zu Architektur
und Ingenieurbaukunst in Nordrhein-West-
falen“. Die Webplattform, welche die Archi-
tektenkammer in Kooperation mit der Inge-
nieurkammer-Bau NRW seit Ende 2007 be-
treibt, folgt dem Gedanken, Menschen über
gute realisierte Beispiele für Architektur, In-
nenarchitektur, Landschaftsarchitektur, Stadt-
planung und Ingenieurbaukunst zu begeis-
tern. Im Stil eines Architekturführers lassen
sich hier Informationen, Fotos, Texte, Daten
sowie Videoclips zu allen wichtigen, sehens-
werten sowie technisch, sozial oder historisch
relevanten Bauwerken in NRW abrufen.
Mehr als 1.100 Einzelobjekte sind mittlerwei-
le erfasst. 
Auch hier spielt der Netzwerkgedanke eine
wichtige Rolle. Die Kulturhauptstadt Europas
RUHR.2010 nutzte baukunst-nrw als Daten-
basis für Projekte wie die „Route der Wohn-
kultur“. Zahlreiche Städte und Gemeinden
greifen auf die attraktiven Fotos und Infor-

THEMA BAUKULTUR
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� Im Rahmen der
 Aktionskampagne

„Architektur macht
Schule“ entwickeln
Kinder und Jugend-

liche eigene Ideen für
die Modernisierung

ihrer Schule
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Daten und Fakten 2010, Straßenverkehr - 

ÖPNV und Eisenbahn - Binnenschiffsverkehr -

Luftverkehr, hrsg. v. NRW-Ministerium für 

Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr,

A 4, 182 S., zu best. unter Nr. V-533 bei den 

Gemeinnützigen Werkstätten Neuss GmbH, 

Fax 02131-9234-699, 

E-Mail: mwebwv@gwn-neuss.de , 

tel. über Call NRW 0180/310010 oder 

herunterzuladen unter 

https://services.nordrheinwestfalendirekt.de/

broschuerenservice/download/70892/

daten_und_fakten_2010.pdf

MOBILITÄT IN NORDRHEIN-WESTFALEN
In der Broschüre sind die wichtigsten statisti-
schen Daten zum Schienen-, Luft-, Binnen-
schiffs- und Straßenverkehr in Nordrhein-
Westfalen dargestellt. Sie enthält unter ande-
rem Informationen zu Pendlerverhalten, Kraft-
fahrzeugbestand, Güterverkehr, Personennah-
verkehr wie auch zu Straßenlängen, Fluggast-
zahlen und Flugbewegungen oder zur Ent-
wicklung der Unfallzahlen. Zum ersten Mal
wurden dabei auch die Angaben anderer Bun-
desländer mit einbezogen. Zusätzlich gibt es
eine Auflistung wichtiger Internet-Adressen
aus dem Verkehrsbereich.
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mationen zurück, um auf den eigenen Inter-
net-Seiten ihr kulturell-touristisches Poten-
zial prominent herauszustellen. Architek-
turfakultäten der Hochschulen und profes-
sionelle Architekturführer verlinken auf bau-
kunst-nrw, weil sie diese umfangreichste
Sammlung ihrer Art in Deutschland als Re-
cherchequelle schätzen und nutzen.

EINSATZ FÜR NEUE GENERATIONEN

Die Architektenkammer Nordrhein-Westfa-
len verbindet mit ihrem Engagement für
die Landesinitiative StadtBauKultur NRW
nicht nur die Hoffnung, baukulturelle Prozes-
se und Zeugnisse einer breiten Öffentlichkeit
nahe zu bringen. Sie verfolgt auch das Ziel, den
interdisziplinären Diskurs zu pflegen, Themen
der Architektur, Innenarchitektur, Landschafts-
architektur und Stadtplanung in andere Be-
rufsgruppen und Wissenszweige einzubrin-

gen, über Kooperationsprojekte neue Impul-
se für die eigenen Fachrichtungen aufzuneh-
men sowie Architektinnen und Architekten
in der Mitte der Gesellschaft zu positionieren.
Dazu gehört auch der langjährige Einsatz an
den nordrhein-westfälischen Schulen und in
Ausbildungszentren. Die Aktionskampagne
„Architektur macht Schule!“, welche die
Kammer seit knapp zwei Jahrzehnten betreibt
und mit der bereits Kinder und Jugendliche
für ihre gebaute Umwelt sensibilisiert wer-
den sollen, ist ein wichtiger Programmpunkt
von StadtBauKultur NRW. In diesen bringen
sich mittlerweile viele Institutionen und
Vereine mit eigenen Veranstaltungen und Ver-
öffentlichungen ein.
Selbstredend bleibt das Planen und Bauen ein
Schwerpunkt der Aktivitäten für die Landes-
initiative. Die Architektenkammer informiert
private Bauherren über qualitätvolles Planen

mit Architektinnen und Architekten in der Rei-
he „Bauherrenseminare“. In Kooperation
mit dem Land Nordrhein-Westfalen wer-
den weiterhin „Landeswettbewerbe“ durch-
geführt, um für besonders schwierige Pla-
nungsaufgaben innovative und mutige Lö-
sungen anzuregen. 
Die Architektenkammer zeichnet vorbildli-
che Bauten aus, lädt die interessierte Öffent-
lichkeit jedes Jahr im Sommer zum „Tag der Ar-
chitektur“ ein und führt Fachtagungen sowie
internationale Kongresse durch. Viele dieser
StadtBauKultur-Projekte lassen sich nur in ver-
trauensvoller Partnerschaft oder mit Unterstüt-
zung der Städte und Gemeinden realisieren. 

DISKUSSION AM KONKRETEN BEISPIEL

StadtBauKultur NRW war als Landesinitia-
tive zunächst auf zehn Jahre angelegt. Das
einhellig positive Fazit, das alle Projekt-

partner im Jahr 2010 gezogen haben, sowie
die bundesweite Anerkennung haben das
Land Nordrhein-Westfalen davon überzeugt,
dass die Initiative fortgeführt werden muss.
Die Architektenkammer NRW bleibt dabei
ein Kernpartner des NRW-Bauministeri-
ums. 
Dabei wurde bereits eine Reihe von Zielen de-
finiert, die in den kommenden Jahren im Rah-
men von StadtBauKultur NRW bearbeitet und
öffentlich propagiert werden sollen. Dazu ge-
hört ein intensiver Austausch mit dem inte-
ressierten Laien-Publikum sowie die geziel-
te Ansprache und Einbindung junger Nach-
wuchs-Architektinnen und -Architekten. 
Thematisch werden der Umgang mit der
asymmetrischen Bevölkerungsentwicklung
in den großen Städten, die Reaktion auf die
alternde Gesellschaft sowie Fragen der Inte-
gration in den Fokus gerückt. Das Grundprin-

zip soll dabei weiterhin heißen, dass am Bei-
spiel konkreter Planungsaufgaben und gebau-
ter Objekte über komplexe Sachverhalte ge-
sprochen und diskutiert, argumentiert und
debattiert werden kann. Architektur wird im
konkreten Erleben am besten fassbar. Das gilt
für das Erlebnis vor Ort in gleicher Weise wie
für die abstrakte Debatte im Hörsaal.

VIELE BAUPROJEKTE IN NRW 

An Beispielen herrscht in Nordrhein-Westfa-
len kein Mangel. Gegenwärtig sind eine
Vielzahl von Bauprojekten in Arbeit, die das
Erscheinungsbild der Städte und Regionen
nachhaltig prägen werden - und die die
Menschen im Lande begeistern. Darüber
hinaus können diese Projekte - etwa in der
Reihe „Architekturquartett NRW“ - Anlass ge-
ben zu einem intensiven fachlichen Disput
sowie einem vitalisierenden Austausch zwi-
schen Fachwelt und interessierten Laien.
Markant ist beispielsweise das enorme Inte-
resse von Kommunen, Investoren und Bau-
herren, die Themen „Wohnen“ und „Wasser“
miteinander zu verbinden. Vom Rheinauha-
fen in Köln über den Medienhafen Düsseldorf
und den Innenhafen Duisburg reihen sich
spannende Projekte auf, die sich entlang der
Wasserwege im Ruhrgebiet, an der Ruhr
und an den Kanälen fortsetzen. Hier wird oft
Wohnen mit Arbeiten und Nahversorgung
verknüpft - ein Konzept, das lebendiges, ur-
banes Leben verspricht.
Interessant sind auch die zeichenhaften
Bauwerke, die landauf, landab entstehen. Ob
Bürohochhäuser, Verwaltungsgebäude oder
Kulturbauwerke: große Projekte wie das
Dortmunder U, das neue Folkwang-Museum
oder das Thyssen-Quartier in Essen, aber
auch die Neugestaltung des Emschertals
künden von einem frischen Selbstbewusst-
sein - insbesondere im Ruhrgebiet. Sie bele-
gen auch die Überzeugung der Bauherren,
dass hohe Architekturqualität kein Luxus, son-
dern ein unverzichtbares Kulturgut ist, wel-
ches Städte und Regionen im nationalen und
internationalen Wettbewerb stärkt.
Zehn Jahre StadtBauKultur NRW waren ein
vielversprechender Auftakt. Es ist das Wesen
von Baukultur - wie von allem kulturellen
Schaffen -, dass es weder Anfang noch
Schlusspunkt geben kann. Die Architekten-
kammer NRW ist deshalb mit dem Land
Nordrhein-Westfalen übereingekommen, die
Landesinitiative ohne zeitliches Limit als ge-
meinsam verstandene Daueraufgabe fortzu-
führen. Die Städte und Gemeinden des Lan-
des sind eingeladen, daran mitzuwirken. ●
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� Das Folkwang
Museum des 
britischen Archi-
tekten David 
Chipperfield in 
Essen zeugt von
neuem Selbst -
bewusstsein des
Ruhrgebietes
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von „Unsinn“ geißelte, machte offensichtlich
Frank O. Gehry mit der Realisierung moder-
ner Skulpturen. Die Gefallsucht der „schrägen
Avantgarde“ ist das Ziel maximaler Zeichen-
haftigkeit. Funktionsmängel dieser „Architek-
turskulpturen“ werden einfach hingenommen. 

DOMINANZ DER MODERNE

Obwohl die Moderne mit ihren Erschei-
nungsformen seit den 1970er-Jahren massi-
ver Architekturkritik ausgesetzt ist, verfügt sie
über eine nahezu dämonische Überlebensin-
telligenz. Während sie weltweit die Massen-
architektur mit einem erstaunlich banalen For-
menkanon in Schach hält, ist ihre Wundertü-
te ästhetischer Innovationen für die weltwei-
te Architekturszene immer wieder für neue
Überraschungen gut. Die Moderne entpuppt
sich als die unzuverlässigste und dennoch
mächtigste Spezies aller Zeiten in der Kunst-
geschichte. Dagegen wirkt die traditionelle
Architektur mit den Merkmalen Typus, Orna-
ment und Monumentalität wie ein Dinosau-
rier, der chancenlos bereits Anfang der 1920er-
Jahre zum Aussterben verurteilt war. Ab und
zu taucht die Moderne unter dem Trick post-
moderner Verkleidung auf. Um die Jahrtau-
sendwende schleicht sich das Traditionelle
noch einmal recht erfolgreich über das Prin-
zip Rekonstruktion durch ein Hintertürchen
in das Revier der Moderne ein. 
Die Architekturszene heute präsentiert sich
als eine seltsame Mischung aus Tradition und
Avantgarde. Auf der einen Seite dominiert ei-
ne kleine internationale Gruppe von Architek-
ten mit einer „himmelhoch jauchzenden
Moderne“ die Fachjournale, während die
Masse neuer Architektur die Städte mit Be-
langlosigkeiten stört respektive weiter zerstört.
Die radikale Entwurzelung der traditionellen
Architektur nach den weltweiten Kultur-
schlachten in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts endet mit dem Sieg der Moderne.
Dieser Sieg hat nicht nur zum Tod des Orna-
ments, sondern auch zum Ende der klassischen
Stilgeschichte geführt. 

STARKE KONTRASTE 

Beispiele aus der Stadt Hattingen am Südrand
der Metropole Ruhr verdeutlichen die Schwie-
rigkeiten eines Nebeneinanders traditioneller,
oft denkmalgeschützter Architektur und der
Moderne. In kaum einer anderen Stadt im Ruhr-
gebiet sind Tradition und Geschichte in Kom-
bination mit Modernität und Avantgardismus
so augenfällig wie in Hattingen. Neuzeitliche
Industriegeschichte, Burgen aus dem 13. Jahr-

er Gegensatz zwischen Tradition und
Avantgarde ist ein Prinzip, das es in der

Geschichte der Architektur schon immer ge-
geben hat. Seit Beginn der europäischen
Baukultur, also schon mit der Entwicklung der
antiken Säulenordnungen, hat es im weites-
ten Sinne einen Streit zwischen den Polen der
Rückbesinnung und der Erneuerung gegeben.
Früher Höhepunkt in diesem Kulturkampf war
die Renaissance, deren Vertreter sich unter Füh-
rung des Malers und Kunsttheoretikers Gior-
gio Vasari (1511-1574) kämpferisch gegen die Go-
tik wandten. Aus heutiger Sicht fand hier ein
erster Machtkampf um die Moderne statt. Es
war gleichzeitig eine dramatische Auseinan-
dersetzung um die Vorherrschaft griechisch-
römischer Architekturtradition über die „bar-
barische Konkurrenz“. Die Renaissance trat da-
mals unter dem Mäntelchen scheinbaren
Fortschritts der in Wirklichkeit bautechnisch
viel moderneren Gotik entgegen.
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts bestand die
unangefochtene Geltung des „Typus“ in dem

jeweiligen Stilkanon, der erst durch die Abs-
traktion der Ingenieurkunst beendet wurde.
Der theoretische Kampf zwischen Tradition
und Moderne dauerte bis weit ins 20. Jahrhun-
dert. Praktisch hält er bis heute an - be-
trachtet man nur die Diskussionen um die Re-
konstruktion des Berliner Stadtschlosses.
Die Verwerfungen und Vermischungen der
Stilperioden in der Gründerzeit ab 1870 ma-
chen sich gegenüber dem endlosen Verwirr-
spiel von Tradition und Moderne noch ver-
gleichsweise harmlos aus. Ernster zu nehmen
sind Schriften wie zum Beispiel „Ornament
und Verbrechen“ von Adolf Loos (1870-1933).
Anleihen beim Dadaismus, der den bürgerli-
chen Schönheitsbegriff als eine Ansammlung

Wie sich Tradition und Geschichte mit Modernität und 
Avantgardismus städtebaulich in Einklang bringen lassen, zeigt
das Beispiel der Stadt Hattingen am Südrand des Ruhrgebiets

Tradition und 
Moderne im Dialog 

D
Walter Ollenik  ist 
Fachbereichsleiter 
Weiterbildung und Kultur 
der Stadt Hattingen

DER AUTOR

� Die Stadtmauer aus dem 15. Jahrhundert ist Symbol und Sinnbild für Tradition und 
Geschichte der Stadt Hattingen
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hundert sowie mittelalterliche Stadtgrundris-
se begegnen moderner Stadtentwicklung
und zeitgenössischer Architektur. 
Der weit ausgreifende Spannungsbogen der
Geschichte lässt sich noch heute im Stadtbild
ablesen. Die stille, verträumte Ruhrland-
schaft mit einem Paradies für Vogelwelt und
Wassersportler, längs der Ruhr drei mächtige
Burgen, die von der früheren Bedeutung
Zeugnis ablegen, die mittelalterlichen Stadt-
und Ortskerne Hattingen-Altstadt und Blan-
kenstein, Mühlen und Museen und nicht zu-
letzt die sanften Hügel der Elfringhauser
Schweiz - all dies unterscheidet Hattingen von
zahlreichen anderen Städten des Ruhrge-
biets.
Hattingen an der Ruhr hat eine 150-jährige Ge-
schichte von Stahl und Eisen. Die Route der In-
dustriekultur mit dem Westfälischen Indus-
triemuseum um Hochofen und Gebläsehal-
le der ehemaligen Henrichshütte begeistert
heutzutage die Besucher. 150 Jahre Geschich-
te von Stahl und Eisen werden anhand von Ori-
ginalexponaten anschaulich dargestellt. Da-
mit fällt die stürmische Expansion Hattingens
in die Zeit der Entwicklung der klassischen Mo-
derne in Architektur und Stilgeschichte.

AUFSCHWUNG IN DER RENAISSANCE 

Hattingen ist aber auch eine mittelalterliche
Stadt, die vor mehr als 1.000 Jahren unter dem
Schutz der Franken besiedelt wurde. Hattin-
gen war immer eine Grenzstadt. Im Mittelal-
ter musste sie sich im Grenzland von Franken
und Sachsen behaupten, in ihrer Blütezeit im
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16. Jahrhundert war sie eine bedeutende
Handelsstadt sowie Mitglied der Hanse zwi-
schen Westfalen und Rheinland. Heute lebt
die Stadt den Strukturwandel des Ruhrgebiets
an der Grenze zum Bergischen Land.
Neben Projekten Hattinger Künstler sowie des
örtlichen Kunstvereins sollten als Beitrag zur
Kulturhauptstadt 2010 eine künstlerische
Inszenierung der Altstadt mit Kunstwerken
europäischen Rangs zur städtebaulichen
Markierung der Stadttore, ein Skulpturenpark
in Blankenstein sowie Licht- und Medienin-
stallationen im Ruhrtal als verbindendes Ele-
ment des Ruhrgebietes stattfinden.
Höhepunkte im Kulturhauptstadtjahr 2010
waren das Altstadtfest vom 2. bis 4. Juli 2010
im Rahmen der Local Heroes Woche und die
Fortsetzung des Stadttorprojektes mit zwei
Skulpturen renommierter europäischer Künst-
ler - „La Porta Aperta“ des Italieners Marcel-
lo Morandini und „Engel ante Portas“ des
Schweizers Urs Dickerhof. Die Stadtentwick-
lung Hattingens - und damit die Zukunft der
Stadt - sind eng mit Tradition und Kultur ver-
bunden.

FACHWERK UND STAHL 

Dies ist nur ein Aspekt der Lage Hattingens
und der bisherigen Stadtentwicklung - im Sü-
den Wald mit den Ausläufern des Bergi-
schen Landes, im Norden die Ruhr - Namens-
geber der Kulturhauptstadt. Ein Slogan reicht
jedoch für Hattingens Vielfalt und Attraktivi-
tät nicht aus. Hattingen entwickelt sich zwi-
schen Fachwerk und Stahl, Tradition und
Moderne.
Im Fokus der Stadtentwicklung stehen nach
wie vor die historischen Siedlungskerne Alt-
stadt, Blankenstein und Welper mit der ehe-
maligen Henrichshütte, heute Industriemu-
seum des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe und Ankerpunkt der Route der Industrie-
kultur. Hinzu kommen das attraktive Ruhrtal
mit sanfter Naherholung und Wassersport.
Identität stiftend an der Ruhr sind die Isenburg,
Burg Blankenstein und Haus Kemnade, die al-
lesamt von der regionalen Vormachtstel-
lung Hattingens im Mittelalter zeugen.
War es den Isenbergern selbst mit dem Mord
am Kölner Erzbischof im Jahr 1225 nicht gelun-

gen, ihre Machtstellung auszubauen, so hat
die Stadt als Mitglied der Hanse mit Textil und
Handel bis ins 17. Jahrhundert eine Blütezeit
erlebt. Die Gründung der Henrichshütte 1854
markierte den Beginn einer nahezu 150jähri-
ge Monostruktur. Dies ging einher mit wirt-
schaftlicher Prosperität - erkauft mit dem
Nachteil, dass Stadtentwicklung und Konzep-
tion weiterer Wirtschafts-Standbeine weitge-
hend unterblieb. Mit der Entwicklung Welpers
zum bevorzugten Standort für Arbeiterwoh-
nungen geriet die Altstadt ins Abseits, verfiel
zusehends, blieb aber weitgehend vom Abriss
verschont.

STADTERNEUERUNG MIT WEITSICHT 

Diese Phase der Stadtentwicklung setzte
erst in den 1970er-Jahren ein, unmittelbar nach
der kommunalen Neuordnung. Doch schon
vorher, Mitte der 1960er-Jahre, hatte sich
die Stadt Hattingen unter Stadtdirektor
Hans-Jürgen Augstein und dem Städteplaner
Martin Einsele der Stadterneuerung ver-
schrieben - ein völlig normaler Vorgang im
Ruhrgebiet, jedoch mit anderem Ausgang. 
Ohne die Weitsicht von Augstein und Einse-
le wäre Hattingen wohl den Weg der meisten
Innenstädte gegangen: Tabula rasa mit dem
Erhalt einiger herausragender Einzeldenkmä-
ler als Alibifunktion. Doch selbst hierfür
reichte es meistens nicht. Wie viele historische
Rathäuser wurden abgerissen? Lediglich Kir-
chen wurden meist verschont.
Auch in Hattingen war eine weitgehende Ver-
nichtung der historischen Altstadt zu befürch-
ten. Lediglich der Kirchplatz mit dem Rathaus
aus 1576 galt als denkmalwürdig. Auch Mar-
tin Einsele war der Moderne verpflichtet,
setzte jedoch auf behutsame maßstäbliche
Erneuerung. Zur Rettung der Altstadt, die zum
Slum zu verkommen drohte, entstand ein Wa-
renhaus als Magnet der geschäftlichen Bele-
bung. 

KAUFHAUS RETTET EINZELHANDEL 

Eine dreigeschossige Bauweise mit Schrägdä-
chern ersetzte zwar nicht die 60 abgerissenen
Fachwerkhäuser, stellte aber zur damaligen
Zeit durchaus eine kleine Revolution in der her-

� Die Henrichshütte, heute Industriemuseum 
sowie Gewerbe- und Landschaftspark, steht für
150 Jahre Eisen- und Stahlproduktion in Hattingen

Früher Neubau innerhalb der historischen Stadt: das 1968 an 
der Emsche errichtete Wohn- und Geschäftshaus Treufinanz 
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kömmlichen Kaufhausarchitektur dar. Die
Rechnung ging auf. Der marode Einzelhandel
in der Altstadt erholte sich, 150 Fachwerkhäu-
ser und große Teile der Stadtbefestigung
konnten erhalten bleiben. Die Hattinger Alt-
stadt wurde schließlich zum beliebten Wohn-
standort für Jung und Alt.
Ein weiteres Beispiel für einen frühen Neubau
innerhalb der historischen Stadt war Haus Treu-
finanz. Bereits 1968 wurde für ein Wohn-
und Geschäftshaus an der Emsche ein Wett-
bewerb ausgeschrieben. Das Preisgericht war
seinerzeit der Auffassung, dass durch die
aufgelockerte und gegliederte Bauweise mit
dem Fassadenmaterial Naturschiefer dem
denkmalgeschützten Umfeld ausreichend
Rechnung getragen wurde. Die Dachland-
schaft spielte seinerzeit eine untergeordnete
Rolle. Flachdächer entsprachen dem Zeit-
geist. 
Bereits Ende der 1970er-Jahre, als allgemein
noch einer historisierenden Bauweise der
Vorzug gegeben wurde, setzte Hattingen
auf die Moderne. Viele Fachwerkhäuser wur-
den im Erdgeschoss gewerblich genutzt, viel-
fach als Gaststätte. Somit waren die Oberge-
schosse nur schwierig zu erschließen. Im
„Pfannekuchenhaus“ war ein außenliegendes
Treppenhaus die angesagte Lösung. Dies
war im Grundsatz unumstritten. 

GLÄSERNER AUFGANG AUßEN

Doch wie ging man konkret architektonisch
damit um? Viele Politiker forderten eine Aus-
führung in Eichenfachwerk. Die Denkmal-
schützer setzten sich mit einer klaren, moder-
nen, jedoch maßstäblichen Stahl-Glas Ar-
chitektur durch - heute unumstritten, damals
höchst diskussionswürdig. Somit konnte die
Ablesbarkeit der Geschichte erhalten bleiben.
Auch der ungeübte Betrachter erkennt den
modernen Anbau und seine Funktion. 
Etwa zur gleichen Zeit wurden zahlreiche Hat-

tinger Fachwerkhäuser einzeln saniert - die
absolute Ausnahme von der vorherrschenden
Flächensanierung. Das Restaurant „Zur Alten
Krone“ - heute noch in Betrieb - wurde zum
Sinnbild der Rettung von Fachwerkhäusern in
der Hattinger Altstadt.
Parallel dazu entstanden die ersten Neu-
bauten am Flachsmarkt - neben der Fläche des
Kaufhauses das einzige Viertel mit Flächen-

sanierung. Die ersten Gebäude wurden mit
Flachdächern konzipiert - durchaus maß-
stäblich, vielleicht ein Geschoss zu hoch ge-
genüber der durchweg zweigeschossigen
historischen Altstadt. Die folgenden Bauten
Ende der 1980er-Jahre erhielten Steildächer
und können sicherlich als angepasste Archi-
tektur durchgehen, ohne jedoch Wettbe-
werbskriterien moderner Architektur stand-
halten zu können.
Ähnlich verhält es sich mit dem Neubau für
altengerechtes Wohnen an der Grabenstra-
ße längs der Stadtmauer - ganz nett, nicht un-
sympathisch, aber eben auch kein High-
light moderner Architektur. Diesbezüglich ist
Lemgo ein vorzeigbares Beispiel. Konse-
quent modern, konsequent auf Wettbewer-
be setzend: Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen.

GELUNGENE ERGÄNZUNG 

Zwei weitere Hattinger Beispiele - interessan-
terweise von denselben Architekten - sollen
nicht unerwähnt bleiben: Der „historische“
Neubau Kirchstraße 4 und die Altenwohnun-
gen der Gartenstadt Hüttenau an der Marx-
straße in Welper. Bereits im Handbuch der
Deutschen Kunstdenkmäler erwähnt Georg
Dehio auch Hattingen und „die im Charakter
noch völlig erhaltene Kirchstraße, eingeengt
von den regellos vorkragenden Geschossen der
Fachwerkfronten“. 
Der geschlossene Straßenzug war von 1972 bis
1987 durch eine Baulücke empfindlich gestört.
1987 entstand mit dem Haus Kirchstraße 4 ein
mittelalterlich proportioniertes, jedoch zeit-
gemäßes Fachwerkhaus. Dieses moderne
Fachwerkhaus ist denkmalpflegerisch umstrit-
ten, stellt jedoch einen interessanten Beitrag
für eine behutsame Stadterneuerung dar. Bei
genauem Hinsehen ist die „Moderne“ im
Fachwerk durchaus ablesbar. 
Die Wohnungsbaugesellschaft Gartenstadt
Hüttenau hat an der Marxstraße in Welper in-
mitten der historischen Gartenstadt von
Prof. Metzendorf einen bemerkenswerten
Neubau für Altenwohnungen errichtet. Der
klassischen Moderne verpflichtet, bildet er ei-
nen spannenden, aber maßstäblichen Kontrast
zum historischen Umfeld. 
In der historisch gewachsenen Stadt hat die
Moderne ihre Berechtigung. Sie kann durch-
aus konsequent modern sein - was viele Be-
trachter stört -, sollte sich jedoch hinsichtlich
der Maßstäblichkeit in die gewachsene Struk-
tur einfügen. Der vermeintliche Bruch zwi-
schen Tradition und Moderne erzeugt in
Wahrheit einen interessanten Dialog. ●FO
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� In der Gartenstadt
in Hattingen-Welper
sind neue senioren-
gerechte Wohnungen
entstanden

ür vorbildliche Unterstützung ehrenamtli-
chen Engagements bei Feuerwehr und Ka-

tastrophenschutz ist die Willicher Gartenbau-
firma Krahnen ausgezeichnet worden. NRW-
Innenminister Ralf Jäger (Foto rechts) über-
reichte Firmenchef Mark Krahnen (links) und
dessen Mitarbeiter Marco Himmelmann (Mit-
te) die Förderplakette „Ehrenamt in Feuer-
wehr und Katastrophenschutz“. Vier Mitar-
beiter sowie der Inhaber des 1992 gegründe-
ten Betriebs sind Angehörige der Freiwilligen
Feuerwehr Willich. Ein weiterer Mitarbeiter ist
beim DRK Krefeld ehrenamtlich tätig. Das Un-
ternehmen stellt die Mitarbeiter zur Teilnahme
an Ausbildung und Einsätzen frei. Zusätzlich
unterhält der Betrieb einen Dienst zur Ein-
dämmung von Umweltschäden. 

WILLICHER 
BETRIEB „FEUERWEHR-

FREUNDLICH“
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in bekannter Anblick in den meisten
Städten: Mehrgeschossige Wohnblocks,

oft aus den 1960er-Jahren, mit schäbiger Fas-
sade. Darüber hinaus läuft das Viertel Gefahr,
ins soziale Abseits zu geraten. Ein Abriss
kommt aber aus unterschiedlichen Gründen
nicht in Betracht - oft gerade deswegen
nicht, weil die Bausubstanz im Grunde ge-
nommen gut ist. 
Eine Wärmedämmung an der Fassade ist un-
erlässlich, aber was tun mit den riesigen zu
gestaltenden Flächen? Mit einem differen-
zierten, auf Umgebung und Bedarf phanta-

sievoll abgestimmten Farbentwurf lässt sich
ein solches Objekt verwandeln und aufwer-
ten. Ein ganzes Viertel kann auf diese Weise

Farbliche Gestaltung von Hausfassaden, gegründet auf 
ein umgebungssensibles Konzept, kann das Wohlbefinden von 
Bewohnern wie Passanten nachhaltig verbessern

Ocker und Grün gegen
Straßen-Tristesse  

� Verwandlung durch Farbe: Ein Wohnblock in der Innenstadt von Lünen wirkt durch die 
Neugestaltung der Fassade weniger monumental und streng

� Unterschiedliche 
helle Grundtöne 
lassen Fassaden 
heller und freund-
licher erscheinen
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Dorothea Geyer 
ist Expertin für Farb-
gestaltung in Münster

DIE AUTORIN

atmosphärisch verändert werden. 
Die „hässlichen Hochhäuser“ sind eigentlich
gar nicht so furchtbar - je nach dem, was man
aus ihnen macht. Gerade diejenigen unter
ihnen, die sich mit monotonem Fenster-Ras-
ter als Wand vor uns aufbauen, sind in ihrer
formalen Gleichförmigkeit ein besonders fle-
xibles Medium für eine Verwandlung durch
Farbe. 
Auch die Schwere und Monumentalität,
die ein Baukörper ausstrahlt, kann durch ei-
nen entsprechenden Entwurf fast aufgeho-
ben werden. Gebäude lassen sich durch
Farbe in Bewegung setzen. Bedrohliche Be-
ton-Berge wirken dann freundlich, sogar
schwebend. Sich wiederholende Häuser-
zeilen in Siedlungen bekommen einen eige-
nen Charakter.

GESTALTERISCHE FEINHEITEN 

Will man ein Gebäude oder Wohnviertel
optisch und atmosphärisch aufwerten sowie
das Umfeld verbessern, kommt es auf gestal-
terische Feinheiten an. Für einen Entwurf und
die Auswahl der Farben können unterschied-
liche Parameter eine Rolle spielen: Die Lage
des Gebäudes oder der Siedlung im städti-
schen Umfeld, die Architektur und deren for-
male Besonderheiten, die Lichtverhältnisse
vor Ort, die Begrünung in der näheren Um-
gebung, die Zusammensetzung der Bewoh-
nerschaft und nicht zuletzt der finanzielle
Rahmen, in dem sich die Sanierungsmaßnah-
me bewegt.
Die ästhetische Gestaltung eines Baukörpers
oder einer Siedlung hat auch eine gesell-
schaftlich-soziale Aufwertung zur Folge. Zu-
dem geht, wer in einem Umfeld lebt, das ei-
ne freundliche und schöne Ausstrahlung
hat, mit dieser Umgebung achtsamer um. 
Das zeigt die Erfahrung: In einem Wohnquar-
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tier in Münster/Westfalen wurde auf die Fas-
saden immer wieder neue Graffiti mit wenig
künstlerischem Anspruch gesprüht. Ein-
kaufswagen und Mülltüten standen vor den
Hauseingängen herum. Seit einer umfassen-
den Sanierung mit einem auf die Siedlung
und die Architektur dieser Blockbebauung ab-
gestimmten Farbkonzept hat dort niemand
mehr gesprüht. Die drei Straßenzüge wirken
freundlich und vergleichsweise aufgeräumt
- und das seit neun Jahren. 

WERTSCHÄTZUNG BEI MIETERN 

Die Rückmeldungen der Anwohner waren
überwiegend positiv - bis hin zu der Anfrage
eines Herrn, ob denn bei ihm in die farbig ab-
gesetzten Fensterlaibungen noch einige Blu-
men hineingemalt werden könnten. Auch die
Tatsache, dass in ein Wohngebiet oder einen
Stadtteil investiert wurde, dass erkennbar Kos-
ten entstanden sind, trägt dazu bei, dass Be-
wohner von Mietobjekten Wertschätzung
erfahren und sich beachtet fühlen.
Grundvoraussetzung für ein gelungenes
Farbkonzept ist ein individueller Entwurf, der
darüber hinaus auf die örtlichen Gegeben-
heiten und die jeweiligen inhaltlichen Anfor-
derungen Bezug nimmt. So kann ein Fassa-
denentwurf einen Kontrast zu seinem Um-
feld setzen oder ein subtil verbindendes

Element in einem größeren städtebauli-
chen Zusammenhang sein.
Eine Fassadengestaltung kann sich aus einer
großen Anzahl unterschiedlicher Farbnuan-
cen zusammensetzen. Ebenso können weni-
ge ausgewählte Farbtöne eine ganze Siedlung
zusammenfügen. Oft sind es die leisen Töne,
die eine Stimmung in einem Quartier spür-
bar verwandeln. Sie rücken die Farbe aber
nicht als allein prägendes Element in den Vor-
dergrund. Schließlich kann derselbe Farbton
von mehreren Personen sehr unterschiedlich
empfunden werden. 

ZUSAMMENHÄNGE ERKENNEN 

Will man wirklich „Stadt gestalten“, genügt
es nicht, auf Fassaden „irgendwie Farbe ein-
zusetzen“. Es gilt, komplexe Zusammen-
hänge vor Ort zu erfassen und mit dem
Wissen um die Ausstrahlung von Farben
sowie aus der Erfahrung heraus eine Gestal-
tung zu schaffen, die lebendig und erfrischend
ist, aber nicht schräg und provokativ. Immer-
hin beträgt die durchschnittliche Verweildau-
er eines Anstrichs auf einer Fassade mindes-
tens zehn Jahre.
Was die Kosten eines künstlerischen Entwurfs
betrifft, sind diese - gemessen am finanziel-
len Aufwand für eine Fassadensanierung –
gering. Die positive Aussenwirkung eines gu-
ten Farbkonzepts ist aber bedeutend und viel-

schichtig. Dies reicht bis zur Kosteneinsparung
auf mehreren Ebenen. Aufgrund des deutli-
chen Rückgangs von Vandalismus reduzieren
sich die Unterhaltskosten für Gebäude und
Aussenanlagen.
Die Mietauslastung in Vierteln mit einer
individuellen Farbgestaltung ist nachweisbar
höher. Es finden weit weniger Bewohner-
wechsel statt, was zur Verminderung von Ge-
brauchsschäden am Gebäude führt. In Stadt-
gebieten, die davon bedroht sind, in eine so-
ziale Randposition zu geraten, lässt sich so mit
vergleichsweise geringem finanziellem Auf-
wand eine veränderte räumliche Atmosphä-
re schaffen. Diese kann Grundlage für wei-
tere unterstützende und aufwertende Maß-
nahmen sein.

ALLZUVIEL FARBE LENKT AB

Die Ausstrahlung eines farbig gestalteten Ge-
bäudes lebt nicht zuletzt davon, dass es
sich von seiner architektonischen Umge-
bung abhebt. Das bedeutet, dass gerade im
städtischen Umfeld der Einsatz von Farbe
auch zuviel werden kann. Die Wahrneh-
mung wird ohnehin auf allen sensitiven
Ebenen über die Maßen beansprucht. Es
kann einem dann im konkreten Sinne des
Wortes „zu bunt werden“.
In Stadtgebieten mit starkem Verkehrsauf-
kommen und entsprechender Geräuschku-
lisse, mit hoher Bevölkerungsdichte oder
sozialen Spannungen empfiehlt es sich nicht
unbedingt, Fassaden mit extremen Kontras-
ten und einer möglichst großen Auswahl
komplementärer Farbtöne zu gestalten. Viel-
mehr kann eine Gebäudegruppe oder ein ein-
zelner Baukörper bereits ein atmosphärisches
Zentrum bilden, Zusammenhänge herstellen,
ein gestalterisches Ensemble schaffen, wo vor-
her einfach nur Häuser standen. 
Selbstredend kann aber auch ein markanter
„Hingucker“ eine stadtplanerische Aussage
sein. Wichtig ist, dass sich bei der Stadtgestal-
tung mit Farbe Stadtplaner, Politik, Wirt-
schaft und Künstler miteinander austau-
schen über Bedarf, Rahmenbedingungen
und Farb-Wirkung. Die Wohnungswirtschaft
zum Beispiel, die teilweise über große, zusam-
menhängende Gebäudegruppen verfügt,
hat die Möglichkeit, aktiv an einem Gestal-
tungsprozess mitzuwirken. Farbe kann dann
Stadtraum verändern, Atmosphäre schaffen
und ästhetisch von Dauer sein. ●

Weitere Informationen 
im Internet unter

www.geyer-farbkonzepte.de

� Kräftige Rost-Töne und weiche Sand-Varianten
wechseln sich auf den Balkonbrüstungen 
ab und lassen eine Wellenbewegung entstehen

� Der burgartige Eindruck des neungeschossigen
Gebäudes wird durch den Einsatz von Farbnuan-
cen aufgelöst, die sich in einem zarten Farbver-
lauf um den Baukörper bewegen
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forderung, unbeschadet des aus der Haus-
haltssituation resultierenden engen finanziel-
len Spielraums. 
Vor diesem Hintergrund gilt es, die Debatte
über Baukultur auf einem hohen fachlichen
Niveau zu führen und den Dialog zwischen
Architekten, Ingenieuren, Planern und ande-
ren Akteuren sowie Nutzern von Baukultur
zu fördern. Dafür setzt sich die Bundesstif-
tung Baukultur seit ihrer Gründung im Jahr
2008 mit ihren Veranstaltungen, Publikatio-
nen und Aktionen ein. Sie möchte als Dialog-
Plattform die interdisziplinäre Debatte über
die Qualitätsstandards von Baukultur beför-
dern und darüber hinaus die Diskussion
über Baukultur in die Öffentlichkeit und die
Politik tragen. 
Dabei ist die Diskussion um Baukultur in
Deutschland nicht voraussetzungslos. Sie
hat eine Tradition, in der immer wieder epo-
chale Standards für die Qualität der gebau-
ten Umwelt gesetzt wurden. Diese baukul-
turellen Standards als gesamtgesellschaft-
lichen Konsens wieder und weitergehend zu
verankern, ohne die „Vergangenheit in die Zu-
kunft zu holen“, ist das Anliegen der Bundes-
stiftung Baukultur. 

WERBEN FÜR BAUKULTUR 

Sie soll sich als Instanz etablieren, die für die
Interessen der Baukultur in der Bevölke-
rung und der Fachöffentlichkeit mit guten Bei-
spielen und ausgezeichneten Planerleistun-
gen wirbt sowie mit Unabhängigkeit und Au-
torität den Dialog über die Anliegen und Qua-
litätsmaßstäbe von Baukultur befördert.
Das Interesse der Öffentlichkeit an Baukul-
tur zu stärken und dabei das Bewusstsein zu
fördern, die Umwelt mitgestalten zu können,
ist der Stiftung eine besondere Herausforde-
rung. Dazu werden deutschlandweit ge-
meinsam mit Netzwerkpartnern Veranstal-
tungen zu ausgewählten baukulturellen
Fragestellungen initiiert.
Ein Beispiel stellt die Netzwerkreihe „wiewei-
terarbeiten - Arbeitsorte der Zukunft 2010/
2011“ dar (Internet: www.bundesstiftung
-baukultur.de/aktionen/wieweiterarbeiten.
html ).Mit dieser Reihe, welche mit Unterstüt-
zung des Deutschen Industrie- und Handels-
kammertages (DIHK) sowie in Kooperation
mit der Bundesarchitektenkammer (BAK)
und der Bundesingenieurkammer (BIngK)
2010 und 2011 bundesweit durchgeführt
wird, will die Bundesstiftung Baukultur vor-
bildliche Gewerbebauten aufspüren, diese vor
Ort gemeinsam mit Unternehmen, Bauher-
ren, Planern, Politikern, der Verwaltung und

elche Qualität brauchen wir für ein
Umfeld, in dem es sich gut leben lässt?

Gebäude, in denen wir uns aufhalten, Plät-
ze, über die wir gehen, Landschaften, durch
die wir streifen, beeinflussen unser alltägli-
ches Leben. Dabei prägen allzu oft aus-
schließlich wirtschaftliche und funktionale
Anforderungen den Charakter dieser Orte.
Räume, die unseren praktischen und ästhe-
tischen Ansprüchen gerecht werden und
an denen wir uns wohl fühlen, finden sich
eher selten. 
Baukultur ist ein Spiegel der Gesellschaft und
Ausdruck des sozialen Miteinanders. Sie
kann nur in einem Umfeld gelingen, das von
einer hohen Sensibilität für ihre Qualität ge-
kennzeichnet ist. Dabei braucht es das Wis-
sen um das Vergangene, ein Bewusstsein für
die Gegenwart sowie die Verantwortung
für die Zukunft. 
Ob ein Ort unseren Bedürfnissen entspricht,
hängt von vielem ab. Um allen Ansprüchen

Seit 2008 fördert die Bundesstiftung Baukultur die Debatte 
über Baukultur und moderiert den Dialog zwischen Architekten,
Ingenieuren, Planern sowie Nutzern der gestalteten Umwelt

Mehr Qualität für 
gebauten Lebensraum 

W
gerecht zu werden, ist es notwendig, alle Be-
teiligten, die Entwerfenden, die Ausführen-
den, die Bauherren und nicht zuletzt die Nut-
zer, zu Wort kommen zu lassen. Nur im im-
merwährenden Dialog entstehen Orte und
Räume, in denen wir leben wollen. Der Dia-
log ist die Voraussetzung, nicht aber der Ga-
rant für Qualität.

VERANTWORTUNG BEI KOMMUNEN 

Maßgebliche Träger für die Baukultur sind die
Kommunen - sei es als Genehmigungsinstanz
oder als Bauherr. Hier entscheidet sich letzt-
endlich, wie es um die Baukultur in diesem
Land bestellt ist. Dies ist eine enorme Heraus-

� Fußgänger- und Radfahrerbrücke im Medienhafen Düsseldorf als Beispiel für gut gestalteten
 Verkehrsraum

Prof. Michael Braum ist 
Vorstandsvorsitzender der
Bundesstiftung Baukultur
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der Öffentlichkeit diskutieren sowie sie bun-
desweit publik machen. 

BLICK AUF GESAMTQUALITÄT 

Dabei wollen die Stiftung und ihre Partner al-
le Beteiligten zu mehr baulicher Qualität, Ver-
antwortung und Phantasie anregen. In die-
ser Diskussion sind vor allem auch die Städ-
te und Gemeinden gefragt. Dabei ist das Ver-
ständnis der Stiftung von Baukultur umfas-
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send. Baukultur ist mehr als Baukunst. Sie ist
nicht nur atemberaubend schön, sie hat da-
rüber hinaus eine Gesamtqualität, die die ge-
stalterischen, funktionalen, technischen,
ökologischen und ökonomischen Anforderun-
gen mit den soziokulturellen in einen Dialog
zu bringen versucht. 

Baukultur kann mehreres bewirken:

• sie stellt das Zusammenspiel zwischen Bewah-
ren des Alten und Schaffen von Neuem her

• sie bedeutet, finanzielle und kulturelle
Werte ausgewogen zu berücksichtigen
sowie auf dieser Basis die gestalterische Auf-
gabe nachhaltig und anspruchsvoll zu er-
füllen

• sie führt dazu, mit der Umwelt verantwor-
tungsvoll umzugehen

• sie ist ein Spiegel der Gesellschaft, ihres ste-
ten Wandels und des gemeinschaftlichen
Zusammenlebens

• sie ist - vor allen inhaltlichen Debatten -  
eine Prozesskultur

• sie ist sinnlich erfahrbar und schließt Ein-
zigartigkeit ein - auch und gerade im All-
täglichen

Zu den zentralen Aufgaben der Bundesstif-
tung Baukultur gehört alle zwei Jahre ein Be-
richt zur baukulturellen Lage in Deutschland.
Den Bericht 2010 widmete die Bundesstiftung
der „Baukultur des Öffentlichen“. Die Veröf-

fentlichung richtet sich insbesondere an die
Verantwortlichen in Politik und Planung. 

ÖFFENTLICHE DEBATTE FÖRDERN 

Welchen Stellenwert hat der öffentliche
Raum in der Gesellschaft? Werden die Bau-
prozesse, die über die Qualität von Bildungs-
bauten, Verkehrsinfrastruktur und Freiräume
entscheiden, in Anbetracht ihrer Bedeutung
für das Gemeinwohl angemessen verhandelt?
Mit dem Bericht 2010 möchte die Bundesstif-
tung Baukultur die öffentliche Debatte über
baukulturelle Standards fördern. Mit den ers-
ten drei Bänden zu den Themen „Bildungs-
bauten“, „Verkehrs-Infrastruktur“ und „Frei-
raum“, die im April 2010 im Birkhäuser Ver-
lag veröffentlicht wurden, sowie mit dem vier-
ten Band „Baukultur des Öffentlichen“ - Er-
scheinungstermin Mitte 2011 - wird ein bun-
desweiter Überblick über den Zustand der öf-
fentlichen Orte gegeben. 
Anhand konkreter Beispiele und kritischer Be-
trachtungen aus unterschiedlichen Perspek-
tiven werden Handlungsempfehlungen ent-
wickelt, die eine wesentliche Grundlage bil-
den, um baukulturelle Fragestellungen in die
Gesellschaft zu tragen. In den Kommunen
wird die Kultur des Dialogs über die Grenzen
der Disziplinen hinweg bereits gepflegt.
Diese Offenheit ist unter allen am Bauprozess
Beteiligten herzustellen, und zugleich ist
der Austausch mit der breiten Öffentlichkeit
auf qualifizierte und anschauliche Weise zu
fördern.  ●

Weitere Informationen im Internet unter
www.bundesstiftung-baukultur.de FO
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� Das Selbstverständnis der Erika Mann-
Grundschule Berlin-Wedding als 
Lern-, Lebens- und Beziehungsort ist auch 
an Form und Gestaltung erkennbar

it einem neuen Internetangebot informiert der Landschafts-
verband Westfalen-Lippe (LWL) über Ausstellungen und Pro-

jekte zu Migration und Zuwanderung. Das Portal www.migration
-ausstellen. lwl.org bietet Informationen über Idee und Konzept der
Ausstellung, die Erfahrungen bei Vorbereitung, Durchführung und
nach Ende der Ausstellung. Ebenso werden Vermittlungsangebote und
Begleitprogramme dargestellt. Daneben gibt es die Möglichkeit, Ein-
blick in die Ausstellung und deren herausragende Exponate zu neh-
men. Listen von Ansprechpartnern, eine Literaturliste sowie eine
Linkliste zu Museen über Migrationsgeschichte und zu Migranten-Ge-
meinschaften runden das Angebot ab. 

INTERNETPORTAL ÜBER 
AUSSTELLUNGEN ZU MIGRATION

M
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an kann sagen, dass drei Qualitäten
vornehmlich entscheidend sind für

den Politiker: Leidenschaft - Verantwortungs-
gefühl - Augenmaß.“ Mit diesem Rückgriff
auf ein Zitat des Soziologen Max Weber über-
schrieb der Konvent für Deutschland e. V. die
aktuelle Auslobung Roman-Herzog-Medien-
preises mit dem Thema „Die Demokratie in
der Verschuldungsfalle: Der Zwang zur Verän-
derung trifft auf die Angst vor Reformen.“
Für Städte und Gemeinden bedeutet auch
die globale Herausforderung des Klimaschut-
zes den Zwang zur Veränderung auf lokaler
Handlungsebene. Das Wuppertal Institut für
Klima, Umwelt, Energie hat als Devise der
zukunftsgerichteten Debatte um den Klima-
schutz die Richtung vorgegeben: „Besser, an-
ders, weniger!“ Gerade die Diskussion um
das Verhältnis von Denkmalschutz und Kli-
maschutz hat in der jüngsten Zeit ein großes
Maß an öffentlicher Wahrnehmung und

Klimaschutz und Denkmalschutz, die oftmals als unvereinbare 
Gegensätze betrachtet werden, haben in der Ressourcenschonung
und Bewahrung der Lebensgrundlagen ein gemeinsames Ziel

Klimaschutz nicht 
gegen Denkmäler 

Emotionalisierung beschert. Die Definition
möglicher Schnittmengen der beiden - nach
unserem Gesetzesverständnis gleichrangi-
gen - öffentlichen Belange braucht eine wech-
selseitige Perspektive: Was hat Denkmal-
schutz mit Klimaschutz zu tun, und was Kli-
maschutz mit Denkmalschutz?

GEFAHR DER GLEICHMACHEREI 

Einerseits steht der Denkmalschutz im Ver-
dacht, der klimaschutzpolitischen Forderung
nach Energieeffizienzsteigerung im Baube-

� Klimaschutz auf die Spitze getrieben: Aus regionaltypischer Ziegelarchitektur entstand in
Münster ein „blaues Wärmedämmwunder“
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stand maßgeblich im Wege zu stehen. Ande-
rerseits fokussiert sich in der Diskussion um
das Verhältnis von Klimaschutz zu Denkmal-
schutz und Baukultur die Sorge um den Ver-
lust gebauter Geschichte und europäischer
Stadtbaukultur durch Energieeinsparung im
Baubestand. „Gleichmacherei in der Gebäu-
desanierung“ hieß es in der „Frankfurter All-
gemeinen Zeitung“ zum Energiekonzept der
Bundesregierung. „Was soll nur aus unseren
Fassaden werden?“, fragte der Autor des Leit-
artikels der „Welt“ am 21.09.2010 zum Thema
Altbauromantik versus Dämmstoffwahn.
An welchen Phänomenen macht sich die neu
entbrannte Diskussion in der Öffentlichkeit
um die Folgen der Klimaschutzpolitik für Ar-
chitektur und Städtebau fest? Unter stark ge-
dämmten Gebäudeoberflächen gehen Pro-
portionen, vertraute Materialien, Traditionen,
Vielfalt, Gliederung und Schmuck von Fassa-
den im Baubestand verloren. Die ambitio-
nierte Förderung erneuerbarer Energien, ins-
besondere der Solartechnik, führt zum Verlust
althergebrachter Dachlandschaften in Städ-
ten und Dörfern durch glänzende, optisch
aufdringliche Fotovoltaikmodule. Diese unter-
liegen meist keiner Genehmigungspflicht
und bedecken oft die gesamten südorientier-
ten Dachflächen. 

DÄMMUNG UND GEBÄUDESUBSTANZ 

Parallel zu dieser Debatte um Erscheinungs-
bild und Stadtbaukultur wird auch die Fach-
diskussion um Möglichkeiten und Grenzen
von Innendämmung, Haustechnik und de-
ren Einflüsse auf die Gebäudesubstanz ge-
führt. Raumlufthygiene, Wärmebrücken,
Feuchteschutz sind hierbei als Stichworte zu
benennen. Ausnahmen für die klimaschutz-
politischen Anforderungen im Gebäudebe-
stand sind nur für die im Denkmalschutzge-
setz oder in Erhaltungssatzungen erfassten
Bauten möglich und beispielsweise in § 24 der
Energieeinsparungsverordnung geregelt. Ein
großer Teil der für die Baukultur der Städte
und Gemeinden prägenden Bestände sind
dagegen nicht durch Ausnahmeregelungen
vor Verlust durch Anpassung an Klimaschutz-
vorgaben geschützt. 
Einschlägige Beiträge in der Fachpresse zeu-
gen von der Erkenntnis, dass den komplexen
Herausforderungen des Klimaschutzes nicht
nur mit einfachen Verordnungen und Geset-
zen, die in erster Linie auf private Investitio-
nen zielen, begegnet werden kann. Städte
und Gemeinden brauchen eine längerfristig
orientierte, interdisziplinäre Planungskultur
und Öffentlichkeitsarbeit, wenn der Wechsel

M

Dr.-Ing. Roswitha Kaiser 
ist Leiterin der Abteilung
Bau- und Kunstdenkmal-
pflege beim Landesamt für
Denkmalpflege Hessen 
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in das postfossile Energiezeitalter gemein-
sam mit Bürgern und Verantwortlichen in
Parlament und Verwaltung gelingen soll. Es
fehlen Entlastungsstrategien für städtebau-
lich wichtige Einzelgebäude und Siedlungs-
areale, die gesamtstädtische, durch die öf-
fentliche Hand steuerbare Potenziale der
Energieeinsparung einbeziehen. 
Nachhaltigkeit im Verhältnis von Klimaschutz
und Baukultur wird erst durch die Verknüp-
fung von privaten Investitionen und kom-
munaler Planungshoheit sowie Investitionen
der öffentlichen Hand ermöglicht. Die Schul-
denlast der Kommunen erweist sich dabei
als großes Hindernis, fehlen doch personelle
und finanzielle Ressourcen zur Steuerung des
Transformationsprozesses hin zu einer größe-
ren Energieautarkie der Stadt von morgen. 

GESAMTEINSPARUNG GERING 

Während sich Denkmalschutz der Bewahrung
materieller Geschichtszeugnisse widmet, die
in Deutschland an der Gesamtheit beheizter
Gebäude nur einen Anteil von 2,8 bis 3,0 Pro-
zent einnehmen, ist Klimaschutz auf CO

2
-

Minderung, auf die Erhaltung von Naturbe-
standteilen und CO

2
-Senken ausgerichtet. Die

Analyse der Möglichkeiten, auf den globalen
CO

2
-Ausstoß durch hiesige Einsparungspo-

tenziale einzuwirken, bringt eine ernüchtern-
de Einsicht. „Die energetische Sanierung des
gesamten Gebäudebestandes in Deutschland
würde rund 90 Millionen Tonnen einsparen.
Gemessen an den weltweiten Emissionen
sind das also 0,3 Prozent. Damit kann Deutsch-
land dem globalen Trend des steigenden Ener-
gieverbrauchs und den bis 2030 um 40 bis 50
Prozent weiter zunehmenden Emissionen nur

denkbar wenig ent -
gegensetzen“, so die
Meinung anerkannter
Energie-Experten1. 
Auf die Möglichkeiten
der Einsparung im
denkmalgeschützten
Baubestand bezogen
befände man sich
dann im Promillebe -

reich des Sparpotenzials. Dem stünden im Fall
einer verordnungsgemäßen energetischen
Maximalsanierung erhebliche Verluste an
Substanz und im Erscheinungsbild der Kultur-
güter entgegen. Eine größtmögliche Steige-
rung der betrieblichen Energieeffizienz der
uns anvertrauten Kulturdenkmale wird das
Weltklima also nicht retten. 
Die Aufkündigung der Debatte um den Kli-
maschutz aus Sicht des Denkmalschutzes un-
ter dem Slogan „Ohne uns!“ würde allen die
visionäre Gewissheit rauben, dass das eine
nicht ohne das andere zu verwirklichen ist.
Denkmalschutz wie Klimaschutz beschäfti-
gen sich mit Phänomenen der Zerstörung
und wenden sich gegen die Folgen der Praxis
des Homo industrialis. Denkmale liefern Spu-
ren aus der Vergangenheit vom Leben der
Menschen im Einklang mit der Natur. Denk-
male sind aber auch materielle Zeugnisse
menschlichen Strebens, die Natur zu beherr-
schen. 

ZEUGNISWERT VON DENKMÄLERN 

Mit dem Terminus „ökologischer Fußabdruck“
werden die unterschiedlichen Formen der 
Inanspruchnahme von Umwelt und Ressour-
cen als Flächenindex pro
Person beschrieben.
Kann der ökologische
Fußabdruck in der not-
wendigen Dialektik ver-
kleinert werden ohne

THEMA BAUKULTUR

das durch materielle Zeugnisse überlieferte
Wissen um unsere Herkunft, unsere Vergan-
genheit?
Sektorales Denken, Kategorisierung und
Klassifizierung lassen sich weder mit den
Handlungsmaximen des Klimaschutzes
noch mit denen des Denkmalschutzes ver-
einbaren. Der CO

2
-Ausstoß weist nicht nur

im Gebäudesektor, sondern auch in ande-
ren Sektoren wie Transport und Industriepro-
duktion relevante Dimensionen auf. Nach-
haltige Klimaschutzpolitik muss daher alle
Handlungsfelder für Einsparung und Effi-
zienzsteigerung von Energieeinsatz integra-
tiv betrachten. 
Kein Denkmal ist per se von den Möglichkei-
ten der Energieeffizienz-Steigerung im Ge-
bäudebetrieb auszuschließen. Jedoch sind
bei dieser Frage Einzelfallentscheidung so-
wie Beurteilung von Konsequenzen für Sub-
stanz und Erscheinungsbild bindend für
denkmalpflegerisches Handeln.

BESTANDSPFLEGE SCHONT RESSOURCEN

Die sinnvolle Nutzung von Denkmalen folgt
dem Grundsatz des Bauens im Bestand und
nutzt im Allgemeinen vorhandene Siedlungs-
flächen und Infrastruktur. Damit erfüllt sie
den klimaschutzpolitischen Anspruch der
Schonung von Natur- und Landschaftsbe-
standteilen für den Erhalt von Biodiversität
und CO

2
-Senken. Mehr als 60 Prozent der Ab-

fallmenge in Deutschland ist Bauschutt. Ge-
bäudeabriss und Stofftransport verursachen
Energieverbrauch. Risiken für die Umwelt er-
geben sich zudem aus kontaminierten Mate-
rialien, undichten Mülldeponien und chemi-
schen Umwandlungsprozessen der entsorg-
ten Abfälle. 
Denkmalpflege bemüht sich demgegenüber,
die Nutzungsphase der Denkmale unter dem
Grundsatz der Eingriffsminimierung in die
Substanz ad ultimo zu verlängern und leistet

1 Kerschberger, A., Brillinger, M. H., Binder, M., Energieeffizient
sanieren. Mit innovativer Technik zum Niedrigenergie-
standard. Berlin 2007, S. 20

� Eine ungestörte
Dachlandschaft ohne
Solarkollektoren im
Ortskern von Schwalen-
berg 

� In der Nähe des 
Schlossareals der Stadt

Barntrup wurde ein Dach
vollständig mit Foto-

voltaikmodulen belegt
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immer Ergebnis des Zusammenwirkens vie-
ler Beteiligter und ein permanenter Aus-
handlungsprozess über die jeweiligen Antei-
le an der Verwirklichung. 
Dies ist allerdings nur möglich, wenn die Be-
teiligten eine angemessene Haltung ein-
nehmen und ihre eigene Rolle sowie Aufga-
be kritisch hinterfragen. Auf Landesebene wur-
de deshalb ein Aktionsbündnis mit 15 Bünd-
nispartnern gebildet, dem neben den kommu-
nalen Spitzenverbänden die Wohlfahrtspfle-
ge, Wirtschaft und Handwerk, Familienorga-
nisationen, Landessportbund, Gewerkschaf-
ten und die Servicestelle Lokale Bündnisse für
Familie angehören. 

ür die Entwicklung von Kommunen ein-
zustehen und den Bürgerinnen und Bür-

gern Zukunftschancen zu eröffnen, war schon
immer eine große Aufgabe. Heute stehen Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister ange-
sichts des gesellschaftlichen Wandels vor
besonderen Herausforderungen. Zugleich
bewegen sich die meisten Kommunen in
Nordrhein-Westfalen in einem so engen Fi-
nanzkorsett, dass Antworten unmöglich er-
scheinen. 
Wer zukunftsfähig bleiben will, muss aber un-
ausweichlich auch über Familienpolitik spre-
chen. Zukunftschancen für Familien sind
überlebenswichtig für Land und Kommu-
nen, die eine familiengerechte Infrastruktur
ist die beste Standortsicherung. Zu einer er-
folgreichen Politik für Familien gehört die Ver-
bindung aller gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Kräfte. Familienleben spielt sich
auf so vielen Feldern ab, dass Politik und Ver-
waltung die Gestaltung familiengerechter
Strukturen weder allein leisten noch ver-
antworten können. Gute Familienpolitik ist

Land und Kommunen haben eine tragende Rolle in der 
Familienpolitik - insbesondere bei der Unterstützung der Eltern,
die als Partner und nicht als Schulungsobjekt anzusehen sind

Hilfe auf dem Weg zu
starken Familien  

� Familienpolitik muss vor Ort in der Kommune, im Stadtteil und in der Arbeitswelt wirksam werden

Dr. Christof Eichert war 
bis Ende November 2010

Abteilungsleiter Familie im
NRW-Ministerium für 
Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport

DER AUTORF

damit der Ressourcenschonung Vorschub. Die
Betrachtung der Gesamtenergiebilanz von
Gebäuden bleibt derzeit noch ein Desiderat.
Denkmale sind keine materiellen Umschlag-
plätze, die jederzeit nach dem jeweiligen
Stand der Energieeffizienz-Anforderungen
neu kreiert werden könnten. Ihr Verlust ist
endgültig, da die ihnen im öffentlichen Inte-
resse zuerkannte Metaebene - die der Bedeu-
tung - mit ihrer Substanz untergeht. Die
Nichtbeachtung der Ressourcenschonung ist
der Preis eines politischen Klimaschutzes, der
Energieeffizienz im Bausektor nur auf den
laufenden Gebäudebetrieb bezieht. 
Städte und Ortschaften sind Schauplätze von
Nachhaltigkeit und Bürgermitwirkung. Im
überschaubaren Bereich ihrer Lebensumge-
bung sind Bürger und Bürgerinnen am leich-
testen zur Mitgestaltung einer nachhaltigen
Zukunftsentwicklung zu motivieren. Daher
kann hiervon ein Synergieeffekt zwischen
Denkmalschutz und Klimaschutz abgeleitet
werden, weil Denkmale die regionale Bin-
dung der Menschen fördern und kulturelle
Identität stiften.

HERAUSFORDERUNG FÜR STÄDTEBAU 

Klimaschutz hat sich zur neuen Herausforde-
rung für den Städtebau entwickelt. Es geht
um die Wende von expansiver Raum- und
Stadtentwicklung zu Transformationsprozes-
sen im Sinne von „Besser, anders, weniger“,
um die Wende der Stadtbaukultur vom Event
mit minimaler Halbwertszeit zum bestands-
integrierenden Planungskontinuum. Neue
Herausforderungen durch Nachhaltigkeit im
Sinne des Klimaschutzes bedeuten neue
Chancen für die durch den demografischen
Wandel vermeintlich entwerteten ländlichen
Räume. Denn diese genießen den Vorteil der
Wertschöpfung durch die Fülle erneuerbarer
Energieressourcen. 
Demgegenüber stehen verdichtete und funk-
tional verflochtene Siedlungsräume für sek-
toral übergreifende energetische Effizienz-
steigerungsprozesse. Die Konzeptionsphase,
wie diese Potenziale erschlossen, vernetzt
und genutzt werden können, hat gerade erst
begonnen. „Historische Vergewisserung ist
eine wesentliche Quelle für Gegenwartskon-
zepte und Zukunftsstrategien“, heißt es im
Appell der ständigen Konferenz der Kultusmi-
nister (KMK) zur Achtung und Bewahrung
des kulturellen Erbes bei Maßnahmen des
Klimaschutzes vom 29.04.2010. Nicht ein Ent-
weder-oder kennzeichnet das Verhältnis von
Klimaschutz und Denkmalschutz, sondern
das Gebot des Sowohl-als-auch. ●
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ter, transparenter und besser zu erbringen. Mit
dieser Begründung ist das Pendel zwischen
bürgerschaftlichem Engagement und öf-
fentlichem Handeln zu Letzterem hin ausge-
schlagen und dort hängen geblieben. 
Die Überzeugung, dies sei richtig so, wird von
vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
unausgesprochen, aber wirkungsvoll vorge-
lebt. Sie wird in Ausbildung und Büro-Alltag
den jungen Kollegen und Kolleginnen unbe-
dacht weitergereicht. Dabei ist die Richtigkeit
dieser Überzeugung durch nichts bewiesen.
Die hauptamtliche Erbringung von Leistun-
gen ist nicht notwendigerweise besser und
zielgruppengenauer. Sie ist möglicherweise
effizienter, aber auch regelmäßig teurer und
somit aktuell gefährdet.

ANDERES VERWALTUNGSVERSTÄNDNIS 

Wenn wir wieder eine Balance zwischen
Bürgergesellschaft und Staat suchen und das

PARTNER STATT OBJEKTE 

Wie sich künftige Generationen entwickeln,
ist auch eine Frage der Bildungschancen.
Chancengerechtigkeit ist nicht erst eine Fra-
ge der Bildungsinstitutionen, sondern beginnt
bereits im Elternhaus. Aus vielen aktuellen Stu-
dien ist bekannt, wie stark der Bildungserfolg
vom sozialen Status der Familie abhängt. Ein
vermeintliches Schlüsselwort lautet dabei „El-
ternkompetenz“. 
Es besteht sicherlich ein großer gesellschaft-
licher Bedarf, Eltern für die Bedürfnisse ihrer
Kinder zu sensibilisieren und sie in ihrer Er-
ziehungsrolle zu unterstützen. Dabei muss
aber eindringlich vor einer Botschaft ge-
warnt werden, die immer durchschimmert.
Allzu oft wird Eltern unterschwellig vermit-
telt, man traue ihnen ihre Rolle nicht zu. Ih-
nen müsse erst einmal viel beigebracht wer-
den, damit sie ihre Rolle als Vater und Mut-
ter ausfüllen können. 
Solche „Beschämungs“-Botschaften sind nicht
hilfreich, sondern für eine erfolgreiche Erzie-
hung und Bildung kontraproduktiv. Eltern
sind nicht Objekt einer maßregelnden Politik,
sondern Partner bei der gemeinsam verantwor-
teten privaten und öffentlichen Erziehung
der nächsten Generation. Die Eltern dabei als
Menschen anzunehmen, die in aller Regel
bereits viel Kompetenz haben, und sie dabei zu
unterstützen, weitere Kompetenzen hinzuzu-
gewinnen, ist eine Frage der inneren Haltung
der Verantwortlichen bei allen Bildungsformen,
aber auch bei der Familienpolitik. 

BEGEGNUNG MIT RESPEKT 

Diese ist nur dort erfolgreich, wo man Eltern,
wie Familien in die eigenen Überlegungen als
Partner einbezieht und ihnen respektvoll
auf Augenhöhe entgegentritt. Eine solche Hal-
tung ist weder selbstverständlich noch im All-
tag entbehrlich. Sie setzt bereits auf der
Führungsebene voraus, dass diese Art des Um-
gangs für die eigenen Mitarbeiter vorge-
lebt und praktiziert wird. Man betrachte nur
die Reden von Familienpolitikern und -poli-
tikerinnen auf allen Ebenen der Politik. Nicht
selten enthält das Vokabular Vorwürfe und
Bevormundung.
Hier muss auch auf eine allgemeine Frage hin-
gewiesen werden. Wie geht die öffentliche
Hand mit Bürgern um, die sich um ihre eige-
nen Angelegenheiten kümmern wollen?
Über Jahrzehnte lautete eine stille Botschaft
in vielen Verwaltungen: Mit hauptamtlichen
Kräften und in öffentlicher Verantwortung
sind viele Leistungen für die Bürger gerech-

THEMA „FAMILIE“ OBENAN

Die meisten Bürgermeister haben die kom-
plexe Herausforderung längst erkannt. Das
Thema „Familie“ steht neben Wirtschaftsför-
derung und Standortpolitik bei ihnen an
erster Stelle. Dieses Bewusstsein muss sich nun
in konkretem Verwaltungshandeln nieder-
schlagen, in der übergreifenden Verbindung
und Kooperation mit allen gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Kräften vor Ort -
sprich: in „Good Governance“. 
Eine Aufgabe rückt dabei in den Vorder-
grund: die kluge Organisation von Beteili-
gungsprozessen. Die gewünschte Einbin-
dung vieler Akteure muss gekonnt sein. Den
Kommunen bei dieser neuen Aufgabe Hilfe-
stellung anzubieten, ist eine vornehme Pflicht
des Landes. 
Zu Beginn der vergangenen Legislaturperiode
wurde deshalb die Landesinitiative „Familie
kommt an. In Nordrhein-Westfalen“ gestar-
tet. In deren Rahmen entstand das Informa-
tions- und Qualifizierungszentrum für die
kommunale Fachöffentlichkeit IQZ. Inzwi-
schen wurden mehr als 100 Fachleute ausge-
bildet. Fast alle sind inzwischen in nord-
rhein-westfälischen Kommunen als zertifizier-
te kommunale Familienmanager aktiv. 
Ein weiterer Anreiz für eine gute Familienpo-
litik vor Ort ist das gemeinsam von der Ber-
telsmann Stiftung, der berufundfamilie
gGmbH und dem Land entwickelte „Audit fa-
miliengerechte Kommune“, ein Instrument zur
nachhaltigen strategischen Steuerung kom-
munaler Familienpolitik. Am 1. Juli 2010 wur-
den die ersten Kommunen zertifiziert, die an
der Test- und Pilotphase teilgenommen ha-
ben. Seit Jahresanfang 2011 steht das Ange-
bot grundsätzlich allen Kommunen offen. Das
Audit hat bundesweit Beachtung gefunden. 

� Eine familienfreundliche Infrastruktur - hier
die Innenstadt von Bergisch Gladbach - ist die
beste Standortsicherung
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Seit 1963 haben die LWL-Archäologie für West-
falen und die Altertumskommission für Westfa-
len einen so genannten Neujahrsbrief herausge-
geben mit Kurzberichten über die Ausgrabungs-
Aktivitäten des Vorjahres. Diese Publikation, die
ständig umfangreicher wurde, ist zum Jahr 2009
abgelöst durch die Schriftenreihe „Archäologie in
Westfalen-Lippe“. Gestaltet im Format A 4 er-
laubt diese die Wiedergabe auch großer Karten
und Bilder. Wie bisher gibt der nunmehr fast 300
Seiten starke Band einen Überblick über Gra-
bungen, Forschungen und Ausstellungen der Re-
gion. Insgesamt 77 Projekte werden in meist
chronologischer Anordnung vorgestellt. Die Pa-
lette der Themen
reicht von „Eisen-
gewinnung im
rechtsrheinischen
Schiefergebirge“
bis zu „Marke-
ting für die Aus-
stellung ‚Auf-
ruhr 1225!‘ “.

ARCHÄOLOGIE IN 
WESTFALEN-LIPPE 2009

hrsg. v. der LWL-Archäologie für Westfalen und

der Altertumskommission für Westfalen, 292

S., durchgehend farbig bebildert, 1 Beilage,

Langenweißbach 2010, ISBN 3-941171-42-8,

19,50 Euro
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ehrenamtliche Engagement als Kitt zwi-
schen den Menschen fördern wollen, dann
brauchen wir auch ein anderes Verwaltungs-
Verständnis. Wir müssen die Frage stellen, in
welchem Umfang öffentliche Institutionen
bürgerschaftliches Engagement unterstüt-
zen und begleiten können. Dies setzt großen
Respekt vor der Selbstorganisationskraft
und Selbstbestimmung in einer Bürgergesell-
schaft bei der Erfüllung von Aufgaben voraus. 
Es gilt dabei zu akzeptieren, dass Bürger, die
eine spezifische Sicht auf ihre eigenen Anlie-
gen formulieren, dafür Freiraum haben wol-
len. Es gilt auch zu akzeptieren, dass solche An-
gebote innerhalb des ehrenamtlichen Enga-
gements und der Selbsthilfe nicht jeder Per-
son den gleichen Zugang ermöglichen. Es gilt
sogar zu akzeptieren, dass solche Angebote
durchaus nur auf Zeit existieren und in ande-
ren Perioden Lücken klaffen können, bis wie-
der neue Initiativen entstehen.
Generell bedarf es einer Neuorientierung in
der Haltung der öffentlichen Verwaltungen
hin zu einem professionellen Unterstützen
engagierter Menschen. Ein Missbrauch eh-
renamtlich Engagierte für das ersatzweise Er-
ledigen der Aufgaben, die man mangels fi-
nanzieller Ausstattung nicht mehr selbst
durchführen kann, muss unterbleiben. Auch
ein Helfer-Syndrom mit der Botschaft, die Ver-
waltung könne alles eigentlich viel besser, ist
falsch. Eine stärker wertschätzende Haltung
sollte rasch Bestandteil von Aus- und Fortbil-
dung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
werden.

HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN

Gute Rahmenbedingungen für die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf sind nicht nur ein
Anliegen der Familien selbst, sondern auch ei-
ne große Chance für den Wirtschaftsstand-
ort. Die Überwindung der Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise wird die langfristigen demografi-
schen Trends wie den wachsenden Fachkräf-
temangel nicht außer Kraft setzen. Die Struk-
tur des Arbeitsmarktes wird sich nachhaltig
verändern. 
Mehr junge Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte und mehr gut qualifizierte Frauen
werden zukünftig Arbeit suchen und sind dann
unter anderem auf ein verlässliches Kinder-
betreuungs-Angebot angewiesen. Hinzu
kommt das neue Thema „Pflege von Angehö-
rigen und Vereinbarkeit mit dem Beruf“, das
immer mehr Menschen in Zukunft sehr be-
schäftigen wird. Insbesondere berufstätige
Mütter haben nach dem Ende der Kinderer-
ziehung nicht selten nahtlos die Pflege der ei-

genen Eltern zu organi-
sieren.
Viele ältere Menschen
und immer mehr Famili-
en brauchen deshalb
haushaltsnahe Dienstleistungen. Das „Akti-
onsbündnis für familiengerechte Kommunen“
hat hierzu Empfehlungen herausgegeben, die
auf Transparenz, Qualität und einen angemes-
senen Preis solcher Angebote abzielen. Zu-
gleich wird eine lokale Koordinierung der An-
bieter angeregt. 

MINDESTANFORDERUNGEN FESTLEGEN

Zur wichtigen Qualitätssicherung dienen die
Mindestanforderungen an „Haushaltsna-
he Dienstleistungen für Familien und älte-
re Menschen in Nordrhein-Westfalen”, die
von der Verbraucherzentrale NRW und dem
NRW-Familienministerium in Zusammenar-
beit mit Älteren, Familien, Dienstleistern und
Verbänden erarbeitet wurden. Das Thema
„Familienunterstützung durch haushaltsna-
he Dienstleistungen“ kommt auf alle Kom-
munen zu und wird deshalb in Informations-
veranstaltungen sowie regionalen Work-
shops des IQZ weiter Beachtung finden
müssen. 
Dabei ist die gesellschaftliche Realität mit ei-
ner weit verbreiteten Unterstützung in Haus-
halt und privater Pflege in Schwarzarbeit ei-
ne besondere Herausforderung für die beste-
henden Regelwerke. Aktuell nehmen vier
Millionen Haushalte die Dienste von Haushalts-
hilfen, Pflegekräften und Betreuungspersonal
ohne jede rechtliche Grundlagen in Anspruch.
Diese Zahl könnte bis 2050 sogar dreimal hö-
her liegen (IW Köln, Pressemeldung Nov.
2010). Die evidente Kluft zwischen einer recht-
lichen Theorie und der gelebte Praxis zu
schließen, ist angesichts der tatsächlichen In-
anspruchnahme haushaltsnaher Dienstleis-
tung eine Frage der Haltung - und vor allem
der Glaubwürdigkeit staatlicher Normset-
zungen. 

QUARTIER HAUPT-HANDLUNGSFELD

Stadtquartiere sind die prägenden Lebenswel-
ten für künftige Generationen. Sie noch bes-
ser in den Blick zu nehmen, kann nur mit in-
tegrierten Ansätzen gelingen, bei denen al-

le Ressourcen gebündelt werden. Generell
muss eine Politik für das Quartier und das Dorf
ein zentraler Ansatz auch in der Familienpo-
litik sein. 
Eine solche Erkenntnis ist für Kommunalpo-
litiker nicht neu. Die Wahrnehmung, dass der
kleine Lebenskreis jedes Menschen sein prä-
gendes Umfeld und der wichtigste Raum für
ihn ist, wird mehr und mehr zum Politik be-
stimmenden Ansatz auch für die Landesebe-
ne. Gutes Beispiel einer die Kommunen un-
terstützenden Politik sind die Familienzentren.
Bezieht man die Tageseinrichtungen für Kin-
der mit ein, die im Verbund als Familienzen-
tren zusammenwirken, gibt es heute mehr als
2.800 dieser Einrichtungen. In NRW exis-
tiert kein anderes so dezentrales und in der
Fläche wirkendes Strukturelement der Landes-
Familienpolitik wie die Familienzentren. Es
stellt ein klares Bekenntnis zur Dezentralität
familiengerechter Angebote dar.
Es müssen aber noch weitere Knotenpunkte
für soziale Vernetzung im Quartier geschaf-
fen werden. Es gehört zu den wichtigsten Zu-
kunftsfragen, wie die Generationen zukünf-
tig miteinander auskommen und wie sich die
Solidarität zwischen den Generationen ent-
wickelt, wenn sich die Proportionen zwi-
schen Alt und Jung mit einer immer größe-
ren Altersspanne verschieben. Hinzu kommt,
dass sich die individuellen Lebensformen
stark verändern und die Zahl derer, die ohne
die „geborene“ Solidarität einer Familie älter
werden, massiv ansteigt. 
Generell liegt hierin eine große Herausforde-
rung des demografischen Wandels. Wie bleibt
die Bindungskraft der Gesellschaft erhalten,
wenn sich Familien als prägendes Lern-Feld
für einen stets neu zu entwickelnden solida-
rischen Umgang stark verändern? Familien-
politik muss dieser Bedeutung Anerkennung
zollen und die Menschen dabei begleiten, die-
se gesellschaftspolitisch unersetzliche Aufga-
be zu erfüllen. In Zukunft wird die Politik auch
dazu beitragen müssen, neue Formen der So-
lidarität zu finden und Verantwortungsge-
meinschaften zu rekonstruieren, dort wo sie
nicht mehr natürlich entstehen. ●
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� Mehr als 2.800 
Familienzentren gibt es in

Nordrhein-Westfalen 
unter den Tageseinrich -

tungen für Kinder 
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Mehr Löschwasser für
Eisenbahn-Gefahrgut

er politische Wille ist klar: Güterverkehr
soll von der Straße auf die Schiene. Auch

bei kommunalen Vertretern findet diese
Forderung zumeist starke Unterstützung. Ki-
lometerlange Staus auf den Autobahnen
verfestigen dieses Meinungsbild. Bekannte
Projekte in NRW sind der Ausbau des „Eiser-
nen Rheins“ - eine Schienenverbindung zwi-
schen den Häfen Duisburg und Antwerpen
- sowie der Ausbau der so genannten Betu-
we-Route von Emmerich bis Oberhausen. 
Als Bausteine der Transeuropäischen Netze
(TEN) zur Optimierung des Korridors Ge-
nua - Basel - Duisburg - Rotterdam/Antwer-
pen genießen beide Vorhaben besondere Prio-
rität. So soll die Kapazität der Strecke Emme-
rich - Oberhausen durch technische Maßnah-
men (Blockverdichtung) kurzfristig von heu-
te 215 Zügen pro Tag auf rund 290 Züge pro
Tag erhöht werden, bevor sie durch den Bau
des dritten Gleises auf knapp 400 Züge täg-
lich ansteigen wird. 
In Zeiten knapper öffentlicher Kassen rücken
aus kommunaler Sicht verstärkt die finanziel-
len Auswirkungen des Streckenausbaus in den
Blick. Grund genug für die Stadt Hamminkeln,
deren Bürgermeister Holger Schlierf Sprecher
der Anrainerkommunen und Bürgerinitiati-
ven ist, die Frage untersuchen zu lassen, was
hinsichtlich des Feuerschutzes - technisches
Gerät, Löschwasserversorgung und Ähnliches
- an der Ausbaustrecke durch die Kommunen
zu leisten ist und was durch den Vorhaben-
träger Deutsche Bahn AG. 

KEINE EINDEUTIGE REGELUNG 

Dabei zeigt sich, dass die Abgrenzung der un-
terschiedlichen Handlungs- und Finanzie-

Der Ausbau von Bahnstrecken in Nordrhein-Westfalen könnte die
Anrainerkommunen, was deren Verpflichtung zu Brandschutz und
Brandbekämpfung angeht, teuer zu stehen kommen

D rungspflichten beim Ausbau von Eisenbahn-
strecken nicht eindeutig geregelt ist. Dies liegt
vor allem daran, dass sowohl Bundes- als auch
Landesrecht gilt, dass darüber hinaus eine Ver-
einbarung der Deutschen Bahn AG mit den
Innenministern der Länder im Raume steht
und zudem die einschlägige Rechtsprechung
zu berücksichtigen ist. 
Nach § 4 Abs. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz
(AEG) sind die Eisenbahnen verpflichtet, ih-
ren Betrieb sicher zu führen und die Eisenbah-
ninfrastruktur, Fahrzeuge und Zubehör sicher
zu bauen sowie in betriebssicherem Zu-
stand zu halten. Sie sind auch verpflichtet, an
Maßnahmen des Brandschutzes und der
technischen Hilfeleistung mitzuwirken (§ 4
Abs. 1 Satz 2 AEG).
Die so umschriebene Mitwirkungspflicht
schließt zunächst einmal eine Kooperations-
pflicht ein, die sich im Interesse des angestreb-
ten effektiven Brandschutzes nicht nur auf
die Bereitstellung der notwendigen Informa-
tionen, sondern zumindest auch auf alle
personellen und sachlichen Mittel bezieht, die
bei den Eisenbahnen ohne ausdrücklichen Be-
zug zu Brandschutzgründen vorhanden sind.

EISENBAHNSPEZIFISCHER BEZUG 

Zu der Frage, in welchem Umfang die Eisen-
bahnen darüber hinaus wegen eisenbahnspe-
zifischer Gefahren spezielle Brandschutz-
maßnahmen sowie Vorkehrungen für die
technische Hilfe treffen müssen, trifft § 4 Abs.
1 Satz 2 AEG keine ausdrückliche Regelung.
Der einschlägige Kommentar (Hermes/Sell-
ner, Kommentar zum AEG, § 4, Rdnr. 123) pos-
tuliert als Leitlinie, „dass die landesrechtlich
bestimmten Aufgabenträger des Brand-
schutzes und der technischen Hilfe nur sol-
che Mittel vorhalten müssen, die keinen ei-
senbahnspezifischen Bezug aufweisen.“
Die in § 4 Abs. 1 Satz 2 statuierte Koopera-
tionspflicht fand ihren Niederschlag in der
Vereinbarung vom 07. August 1998 zwischen
der Deutschen Bahn AG und den Innenmi-

Dr. Bruno Ketteler ist
Rechtsanwalt in der Kulka
Ketteler Palmen Welmans
Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH in Düsseldorf
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nistern der Länder. Sie enthält im Wesent-
lichen Regeln für die Abgrenzung der Ver-
antwortung im Bereich des Brandschutzes
und der technischen Hilfeleistung. Nr. 3.1 der
Vereinbarung legt fest, dass die DB AG für
die Bewältigung bahntypischer Gefahren
Ausrüstung und gegebenenfalls Bedie-
nungspersonal, welche für das sonstige
Einsatzgeschehen der Feuerwehren örtlich
nicht erforderlich sind, bereitstellt. Dazu ge-
hören Brennschneidgeräte, leistungsfähige
Umfüllpumpen für größere Mengen von
Flüssigkeiten und Zuggeräte für größere 
Lasten.
Im Gegenzug sagten die Innenminister zu,
dass die Feuerwehren in aller Regel 15 Mi-
nuten nach der Alarmierung am zugängli-
chen Einsatzort sein werden. Die Vereinba-
rung geht davon aus, dass sich die Unter-
stützung durch die DB AG vorrangig auf die
Bereitstellung von Material und Gerät-
schaften bezieht. Auch im Zuge des Neubaus
der ICE-Strecke Köln-Frankfurt stellte die
Bahn technisches Gerät zur Verfügung.
Regelungen zur Löschwasserversorgung
sind in der Vereinbarung dagegen nicht ent-
halten.

NACH ÖRTLICHEN VERHÄLTNISSEN

Nach der Aufgabenzuweisung von § 1 Feuer-
schutzhilfegesetz (FSHG) unterhalten die
Gemeinden den örtlichen Verhältnissen ent-
sprechende leistungsfähige Feuerwehren
(Abs. 1) und stellen eine den örtlichen Verhält-
nissen angemessene Löschwasserversor-
gung sicher (Abs. 2). Das Letztere ist eine ent-
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� Schadensfälle auf Bahnstrecken wie der 
Brand einer Diesellokomotive zwischen Wesel
und Emmerich im April 2008 stellen die örtliche 
Feuerwehr vor große Herausforderungen
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scheidende Säule des vorbeugenden Brand-
schutzes. 
Maßgeblich für die Beurteilung der Ange-
messenheit sind dabei die Siedlungsstruk-
tur, die Bauweise sowie das Vorhandensein
von brand- und explosionsgefährlichen Be-
trieben (vgl. Steegmann, in: FeuerschutzR,
§ 1 Rdnr. 61; BGH NJW 1985, S. 197). Gleich-
zeitig stellt die Löschwasserversorgung - be-
zogen auf den 72 km langen Streckenaus-
bau zwischen Emmerich und Oberhausen
- einen erheblichen Kostenfaktor dar. Nach
einer ersten Schätzung der Berufsfeuerwehr
Oberhausen, wird die Anlegung der erfor-
derlichen Brunnengalerien für die Bereitstel-
lung der erforderlichen Löschwassermenge
in einer Größenordnung von 6.000 Liter pro
Minute Kosten von rund zwei Mio. Euro ver-
ursachen.

GRUNDSCHUTZ NICHT AUSREICHEND

Dabei ist unbestritten, dass die Gemeinde
grundsätzlich verpflichtet ist, die Kosten
der Löschwasserversorgung zu tragen (BGH,
NWVBl. 1987, S. 213, 215; LG Bonn, Urteil vom
29.06.2007 - 4 O 7/07 -, juris). Bereits 1984 hat
der Bundesgerichtshof (BGH) wesentliche
Grundsätze für die Löschwasserversorgung
aufgestellt und entschieden, dass sich diese
an der objektiven Gefahrensituation zu be-
messen habe sowie an der konkreten Brand-
gefährdung auszurichten sei (BGH, NJW
1985, S. 197, 198, 199). 
Der BGH hat zudem klargestellt, die Gemein-
de könne sich nicht darauf zurückziehen, ei-
ne ausreichende Versorgung mit Lösch-

wasser brauche nur die Risiken aus dem so
genannten Grundschutz abzudecken. § 1
Abs. 2 FSHG fordere vielmehr eine weiter-
gehende Vorsorge gegen Brandgefahren,
auch im Bereich des so genannten Ob-
jektschutzes.
Der BGH konstatiert gleichwohl, dass die
Grenze der den Gemeinden nach § 1 Abs. 2
FSHG obliegenden Löschwasserversorgung
überschritten sein kann, wenn aufgrund au-
ßergewöhnlicher Umstände, die nach der
konkreten Situation nicht mehr dem allge-
meinen Brandschutz zugerechnet werden
können, ausnahmsweise eine besondere
Feuergefahr besteht (BGH, NJW 1985, S. 197,
199, 200). 

AKTUALITÄT DER RECHTSPRECHUNG 

Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die
Rechtsprechung des BGH hat das Bayerische
Oberste Landesgericht 1990 (BayObLG,
NVwZ-RR 1991, S. 317) entschieden, dass es
sich bei einem Rangierbahnhof nicht um ei-
nen besonders feuergefährdeten Betrieb
handelt, für den der Eigentümer auf seinem
eigenen Gelände Löschwasser bereitzu-
halten hätte. Dabei ist jedoch zu beachten,
dass sowohl § 4 Abs. 1 Satz 2 AEG als auch
§ 24 FSHG, die dem Grunde nach eine stär-
kere Inanspruchnahme des Verursachers von
Schadensereignissen statuieren, erst in
Kraft getreten sind, nachdem die Entschei-
dung des BGH ergangen ist. 
Insbesondere erscheint es nicht ausge-
schlossen, dass ein nordrhein-westfäli-
sches Gericht vor dem Hintergrund des
Übergangs der Eisenbahn von einer öf-
fentlichen Einrichtung zu einem öffentlichen
(privatisierten) Unternehmen und einer
zunehmenden Nutzung der Güterverkehrs-
strecken durch private dritte Verkehrsanbie-
ter mit einem übergroßen Anteil an nicht
näher definierten Gefahrgütern und der
transeuropäischen Bedeutung des Stre-
ckenabschnittes sowie der daraus resultie-
renden „Sonderopfer“ der Anliegergemein-
den (u.a. Lärm, Zerschneidungswirkungen)
zu anderen Ergebnissen gelangt. Daher ist
fraglich, ob die bisherige Rechtsprechung der
angesichts Aktivitäten des Gesetzgebers
und des Umstandes, dass die Bahn zwi-
schenzeitlich privatisiert wurde, Bestand ha-
ben wird.

75 PROZENT GEFAHRGUT 

Es spricht vieles dafür, beim künftigen Betrieb
von Ausbaustrecken wie jener zwischen Em-
merich und Oberhausen gleichwohl von au-
ßergewöhnlichen Umständen im Sinne der
Rechtsprechung auszugehen. Denn zum ei-
nen soll auf der Strecke sowohl regionaler als
auch transeuropäischer Güter- und Personen-
verkehr abgewickelt werden. Zum anderen
ist von besonderem Gewicht, dass das Fracht-
aufkommen nach Aussage des Geschäftsfüh-
rers der niederländischen Betreibergesell-
schaft Keyrail, Sjoerd Sjoerdsma, zu 75 Prozent
aus Gefahrgütern bestehen wird. 
Mit diesem Grundgedanken deckt sich die Re-
gelung des § 1 Abs. 2 Satz 2 FSHG, wonach die
kommunale Pflicht zur Löschwasservorhal-
tung endet, wenn auf der Grundlage einer
Stellungnahme der zuständigen Brand-
schutzdienststelle feststeht, dass im Einzel-
fall wegen einer erhöhten Brandlast oder
Brandgefährdung eine besondere Lösch-
wasserversorgung erforderlich ist. In derar-
tigen Fällen trifft den Eigentümer, Besitzer
oder sonstigen Nutzungsberechtigten die 
Versorgungspflicht. 
Eine direkte Anwendung des § 1 Abs. 2 Satz
2 FSHG in Verbindung mit § 5 FSHG scheidet
indes aus, weil Anlagen des öffentlichen
Verkehrs gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 Bauordnung
(BauO) NW nicht in deren Anwendungsbe-
reich fallen. Für Betriebsanlagen der Eisen-
bahn gilt vielmehr das Erfordernis der Plan-
feststellung nach dem AEG. 

LIMIT FÜR KOMMUNEN 

Da sich der Regelungssystematik des FSHG
andererseits kein Hinweis entnehmen lässt,
dass die Grenze der örtlichen Löschwasser-
versorgungspflicht ausschließlich im An-
wendungsbereich der Landesbauordnung
definiert werden kann, können die durch die
Literatur und Rechtsprechung entwickelten
Grundsätze ergänzend zur Auslegung des
FSHG in Bezug auf den vorliegenden Sachver-
halt herangezogen werden. Nicht von den
Kommunen zu tragen wären danach jene Auf-
wendungen, die einen eisenbahnspezifi-
schen Bezug aufweisen oder die nicht mehr
dem allgemeinen Brandschutz zugerech-
net werden können. 
Die Menge von 6.000 Liter pro Minute
über Brunnen neben der Bahnstrecke und
deren ungewöhnlich dichtes Netz stellt
offensichtlich die brandschutztechnisch
notwendige Gesamtlöschwassermenge si-
cher. Jener Anteil, der den erhöhten, bahn-
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FEUERSCHUTZ

spezifischen Risiken geschuldet ist, wäre kos-
tenmäßig der Deutschen Bahn AG zuzurech-
nen. Es spricht vieles dafür, dass die Gemein-
den im Umfeld der Gleisanlagen zwar nicht
in Gänze von der Verpflichtung zur Lösch-
wasserversorgung gemäß § 1 Abs. 2 FSHG
freigestellt werden, aber jedenfalls in dem
Umfang, in dem dies bezogen auf die durch
den Streckenausbau verursachten Gefahren
der Fall ist. Daher unterläge vor allem der
Brunnenbau auf „freier Strecke“ nicht voll-
ständig der kommunalen Bau- und Finan-
zierungsverpflichtung.

VERURSACHERPRINZIP IM FEUERSCHUTZ

§ 24 FSHG postuliert Verursacherprinzip für
Betreiber von Anlagen, die - wie die Deutsche
Bahn AG - zwar nicht unter die Störfallverord-
nung fallen, bei denen aber Störungen der Be-
triebsabläufe für eine nicht unerhebliche Per-
sonenzahl zu schwerwiegenden Gesund-
heitsbeeinträchtigungen führen können so
genannte besonders gefährliche Objekte. 
Die Regelung geht vor dem Hintergrund
der Großschadensereignisse von Seveso
(1976) und Basel (Sandoz 1986) auf einen Be-
schluss der Innenminister der Länder vom
06.10.1988 zurück und soll eine stärkere He-
ranziehung der Verursacher von erhöhten
technischen Risiken ermöglichen (vgl. Steeg-
mann, in: FeuerschutzR, § 24 Rdnr. 1). Die Be-
treiber derartiger Anlagen sind nicht nur ver-
pflichtet, den Gemeinden die für die Gefah-
renabwehrplanung erforderlichen Angaben
zu machen und diese bei abwehrenden
Maßnahmen zu unterstützen. Auf Verlangen
haben sie darüber hinaus im Einzelfall per-
sonelle und sächliche Vorkehrungen zu tref-
fen, soweit die besonderen Gefahren mit der
üblichen Ausstattung der Feuerwehr nicht ab-
gewendet werden können. 
Ersatzweise kann die Gefahrenabwehrbehör-
de von den Betreibern verlangen, dass sie die
Mittel bereitstellen für Beschaffung, Instal-
lation, Erprobung der Betriebsbereitschaft,
Unterhaltung und Ersatz von technischen Ge-

Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt hat
2008 und 2009 das Modellprojekt „Migration und
Entwicklung auf lokaler Ebene“ durchgeführt. Er-
gebnisse und Handlungsempfehlungen werden in
der Broschüre veröffentlicht. Das Heft dokumen-
tiert zunächst die Aktivitäten und Ergebnisse des
Verknüpfungsprozesses in den fünf Modellkom-
munen Bonn, Düren, Kiel, Leipzig und München im
Sinne eines Abschlussberichts. Im zweiten Teil wird

MIGRATION UND 
ENTWICKLUNG AUF 

LOKALER EBENE

Die Einbanddecken zum Binden des Jahrgangs
2010 von STÄDTE- UND GEMEINDERAT mit den
MITTEILUNGEN werden von KNM Krammer
Neue Medien GmbH hergestellt und vertrie-
ben (Tel. 0211-9149-560, E-Mail: info@knm.
de ). Bitte Anfragen - auch für den Jahrgang
2009 - dorthin richten. 
Einbanddecken für die älteren Jahrgänge von
STÄDTE- UND GEMEINDERAT (2001 bis 2008) sind
weiterhin über die Geschäftsstelle des Städte-
und Gemeindebundes NRW (Tel. 0211-4587-
243, E-Mail: info@kommunen-in-nrw.de ) zu
beziehen. 

Ein Praxisleitfaden, hrsg. v. der Servicestelle

Kommunen in der Einen Welt (SKEW), Schriften-

reihe Dialog Global, Heft 22, A 4, 70 S., kosten-

los zu best. bei der SKEW, Dr. Stefan Wilhelmy, Tel.

0228-4460-1774, Fax 0228-4460-1601, E-Mail: 

stefan.wilhelmy@giz.de, Internet www.service

-eine-welt.de/publikationen/publikationen-start.

html 

aufgezeigt, wie interessierte Kommunen einen
Prozess des Zusammenwirkens von Migration und
kommunaler Entwicklungspolitik erfolgreich initi-
ieren und durchführen können. 
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Was die Bereitstellung technischen Geräts
anbetrifft, richtet sich die Mitwirkungs-
pflicht nach § 4 Abs. 1 Satz 2 AEG, konkre-
tisiert durch die Vereinbarung der Innenmi-
nister mit der Deutschen Bahn AG vom
07.08.1998. Hinsichtlich der Löschwasser-
versorgung bleibt es außerhalb der Tunnel
bei der Regelung des § 1 Abs. 2 FSHG, wo-
bei zur Auslegung die einschlägige Recht-
sprechung herangezogen werden kann.
Die Pflicht der Kommunen, eine den örtlichen
Verhältnissen angemessene Löschwasserver-
sorgung sicherzustellen, endet dort, wo
mit dem Betrieb der Ausbaustrecke Risiken
geschaffen werden, die nicht mehr dem all-
gemeinen Brandschutz zuzurechnen sind. 

EINBANDDECKEN FÜR
STÄDTE- UND GEMEINDERAT

UND MITTEILUNGEN

räten sowie von Ausstattungs- und Ausrüs-
tungsgegenständen, die in besonderer Wei-
se vor den Gefährdungen aus ihrer Anlage
schützen. 

BESONDERE GEFAHREN 

Der Gesetzgeber ging erkennbar davon aus,
dass auch vom Eisenbahnbetrieb besondere
Gefahren im Sinne von § 24 Abs. 1 FSHG aus-
gehen. Denn § 24 Abs. 4 FSHG enthält eine spe-
zifische Zuständigkeitsregelung, wonach für
Betreiber regierungsbezirksübergreifender
Eisenbahnstrecken an die Stelle der für die Ge-
fahrenabwehr zuständigen Behörde (Gemein-
de, Kreis) das NRW-Innenministerium tritt.
Dabei ist zu beachten, dass die nichtpolizei-
liche Gefahrenabwehr - etwa Brandschutz,
technische Hilfeleistung - nach der Regelung
des § 38 BBahnG ursprünglich in die Verant-
wortung der Bundesbahn fiel und durch
die Neuordnung des Eisenbahnwesens auf
die Bundesländer überging. Erst durch das Ge-
setz zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vor-
schriften vom 11.02.1998 wurde durch § 4 Abs.
1 Satz 2 AEG die Mitwirkungspflicht der Eisen-
bahnen an Maßnahmen des Brandschutzes
eingeführt. 
Diese bundesgesetzliche Regelung versperrt
nun gemäß Art. 31 Grundgesetz (GG) den Weg
zu einer direkten Inanspruchnahme der DB
AG für die Bereitstellung von technischem Ge-
rät und Ähnlichem auf der Grundlage von Lan-
desrecht. Dies dürfte jedoch in diesem Fall an-
gesichts der Regelung in § 4 Abs. 1 Satz 2 AEG
und der dazu geschlossenen Vereinbarung
ohne gravierende Auswirkung bleiben. ●
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ABWASSER

� Die Online-Daten-
bank AkuaLEX 
bietet umfassende
Information über 
Rechtsänderungen
im Abwasserbereich

� Mithilfe der Funk-
tion „Änderungs-
verfolgung“ kann
man sich rasch und
effizient über die
Konsequenzen von
Rechtsänderungen
informieren

Rechtsicherheit ohne 
eigene Recherche 

er Wunsch nach Rechtsicherheit steht
immer wieder am Ende eines Qualitäts-

und Management-Audits, einer Risikobe-
wertung oder einer Auswertung der täglichen
Betriebserfahrung. Seit Dezember 2007 bie-
tet die Kommunal- und Abwasserberatung
NRW GmbH (KuA NRW) die Online-Datenbank
AkuaLEX zur Unterstützung aller in der nord-
rhein-westfälischen Abwasserbeseitigung
Tätigen an (Internet: www.akualex.de ). Zweck
dieses Angebots ist eine fachlich fundierte und
praxisnahe Arbeitshilfe, die es den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern im Abwasserbe-
reich ermöglicht, maßgebliche Rechtsände-
rungen und Rechtsentwicklungen sowie de-
ren Auswirkungen auf das Tagesgeschäft zu
verfolgen. 
Die Erfüllung der Abwasserbeseitigungs-
pflicht durch die Kommunen, die Leistungen
der mit ihnen zusammenarbeitenden Inge-
nieure, der Betrieb von Abwasseranlagen
durch Verbände und die Überwachung durch
die Wasserbehörden sind eng eingebunden
in die Gesamtsystematik wasserrechtlicher
Vorschriften. Für die Einhaltung dieser Rechts-
vorgaben sind die politischen Entscheidungs-
träger wie auch die jeweiligen Verwaltungen
verantwortlich. Alle operativen Betriebsvor-
gänge und Einzelprozesse sind ständig an den
aktuellen Vorschriften auszurichten. 

GESETZE BEOBACHTEN 

Zu den Kernaufgaben der Beteiligten ge-
hört daher die fortwährende Beobachtung der
maßgeblichen Gesetze, Verordnungen, Rund-
erlasse und Ähnliches. Häufig sind die verant-
wortlichen Mitarbeiter selbst in der Pflicht, sich
über Änderungen und Neuerungen der um-
fangreichen Vorschriften zu informieren und
die praktischen Konsequenzen auf ihren Auf-
gabenbereich zu übertragen. Sie müssen die
Änderungen nicht nur zur Kenntnis neh-
men, sondern auch auswerten und auf die be-
trieblichen Aufgabenstellungen übertragen. 
Dies ist nicht nur zeitintensiv, sondern hinter-

Mithilfe der Online-Datenbank AkuaLEX der Kommunal- und 
Abwasserberatung NRW können Abwasserbetriebe bequem
Rechtsänderungen im Blick behalten und auf die Praxis übertragen

D

text zur Verfügung. Der wichtigste Dienst ist
jedoch die Änderungsverfolgung. Ändert
sich eines der Regelwerke, wird der Text des
Änderungsgesetzes aufgenommen und nach
dem System 

1. Wesentliche Änderungen
2. Auswirkung auf Prozesse

je nach praktischer Bedeutung kommentiert
und ausgewertet. Die Anwender werden
über ein E-Mail-System benachrichtigt und so
zeitnah unterrichtet, welche Konsequenzen
eine Rechtsänderung für die zu erfüllenden
Aufgaben im Abwasserbereich hat. Dies führt
zu praktischen Handlungsempfehlungen. 

Viola Wallbaum  ist 
Rechtsanwältin bei der
Kommunal- und 
Abwasserberatung NRW
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lässt häufig ein Gefühl der Unsicherheit, ob
tatsächlich immer alle wesentlichen Änderun-
gen zeitnah erfasst und umgesetzt werden.
Die Rechtsdatenbank AkuaLEX bietet hier
effiziente Lösungen. Mit AkuaLEX wird die auf-
wändige Sichtung, Verfolgung und Bewertung
der abwasserrelevanten Rechtslage von zen-
traler Stelle geleistet. Aktuelle Passagen der
Regelwerke und Änderungen stehen im Voll-
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ABWASSER / POSITION

KURZ UND PRAXISGERECHT 

Besonderer Wert wird bei der Entwicklung und
Fortführung der Datenbank auf die konkre-
ten Kundenbedürfnisse gelegt. Der Nutzer soll
sich nicht durch umfangreiche Texte arbeiten
müssen, sondern kurz und praxisgerecht
über das Wesentliche informiert werden.
Insgesamt wird so die erforderliche Verfolgung
rechtlicher Änderungen landesweit gebündelt,
kompetent durchgeführt und auf verlässliche
Weise an die kommunale Abwasserwirt-
schaft weitergegeben. Mehr als 30 Kommu-
nen und einige Wasserverbände profitieren
dabei von folgenden Dienstleistungen:

• Zusammenstellung der relevanten Gesetze,
Verordnungen, Runderlasse, technischen
Regelwerke

• Überblick über die gesamte Rechtsystematik
• Schneller Zugriff auf maßgebliche gericht-

liche Entscheidungen
• Zugriff auf begleitendes Informationsmate-

rial, etc.
• Zeitnahe Information per E-Mail über alle Än-

derungen
• Auswertung der Änderungen und Entwick-

lungen nach Relevanz
• Umsetzung in praktische Handlungsemp-

fehlungen

Einen Überblick über das Angebot gibt die De-
mo-Version auf der Internetseite www.akua-
lex.de . AkuaLEX ist so konzipiert, dass die je-
weiligen Kunden aus dem zur Verfügung
stehenden Angebot auswählen können, über
welche Normen sie informiert werden möch-
ten. So können sie die Verfolgung einer Ein-
zelnorm bestellen oder sie paketweise aus fol-
genden Bereichen abonnieren:

• Kanalbetrieb
• Kläranlagen
• QM-sicherer Arbeitsschutz
• Gewässerunterhaltung 
• Gemeindewirtschaft 

Der Preis für das gesamte Angebot - derzeit
gut 500 Dokumente - ist nach Größe der Kom-
mune gestaffelt. Für eine Kommune mit bis
zu 10.000 Einwohnern, die einen Beratungs-
vertrag mit der KuA NRW hat, entsteht für das
Gesamtangebot künftig eine Einstiegsge-
bühr von 395,- Euro und eine Jahresgebühr von
590,- Euro. Bis zum 31.01.2011 bietet die KuA
NRW ermäßigte Preise. Dabei reduziert sich
der Preis in dem Beispiel der kleinen Kommu-
ne auf eine Einstiegsgebühr von 350,- Euro und
eine Jahresgebühr von 540,- Euro. Ingenieur-
büros und Verbände erhalten auf Anfrage ein
individuelles Angebot. ●

Beteiligungssteuerung
besser „Top down“

er Themenschwerpunkt „Beteiligungs-
steuerung“ (Heft 11/2010 STÄDTE- UND

GEMEINDERAT) mit seinen acht Beiträgen ist
richtig gewählt. Er zeigt Defizite auf und ver-
wirrt zugleich. Ein aus dem Wirtschaftsprü-
fungsbereich kommender Autor stellt den
Konzernabschluss und die Integration der
Teilpläne zu einem Konzerngesamtplan als
überlegenen Ansatz zur Steuerung des kom-
munalen Konzerns dar. Ein Fachmann für
kommunale Finanzen bezweifelt in einem
anderen Beitrag, ob das Verhältnis zwischen
zusätzlichem Verwaltungsaufwand für die
Konzernbilanz und dem zusätzlichen Er-
kenntniswert für die Steuerung des kommu-
nalen Konzerns angemessen ist. Liegt das 
eigentliche Problem der Konzernsteuerung
bei buchhalterischen Zahlen oder ganz wo -
anders, fragt sich der Leser.
Blickt man in die Praxis, so planen die Einzel-
betriebe des kommunalen Konzerns aus ein-
zelbetrieblicher Sicht, ohne groß auf die Mut-
ter des Konzerns zu sehen. Wenn ein inte-
griertes Stadtentwicklungskonzept oder
sonstige strategische Planungen der Kom-
mune fehlen oder veraltet sind, fehlt auch
der Orientierungsrahmen für die Einzelbe-
triebe. Ähnliches gilt für das kommunale Leit-
bild. Dieses ist zwar oft vorhanden, wird aber
selten fortgeschrieben. So wundert es nicht,
wenn - wie in einem Beitrag formuliert - sich
die kommunalen Unternehmen verselbstän-
digen oder von der Kommune entfernen.
Die vorgeschlagene Richtung „bottom up“ -
sprich: von den Einzelplänen zum Gesamt-
plan - dürfte problematisch sein. Umgekehrt
- „top down“ - gibt mehr Sinn. Wenn die Kom-
mune ein integriertes Stadtentwicklungs-
konzept besitzt, das die wechselseitigen Ab-
hängigkeiten der Handlungsfelder berück-
sichtigt, können die Konzernbetriebe darauf

Zum Themenschwerpunkt „Beteiligungs-
Steuerung“ in STÄDTE- UND GEMEINDERAT
11/2010 erreichte die Redaktion eine Leser-
Zuschrift. Dr. Christian Kunze, Betriebswirt
und selbstständiger Kommunalberater für
integrierte Stadtentwicklungskonzepte in
Bad Honnef, hat sich kritisch mit den Thesen
der Autoren zum Themenschwerpunkt
auseinandergesetzt. Anbei seine 
Einschätzung:

aufsetzen. Sie können ihre Leitbilder und ih-
re Strategien besser formulieren, wenn sie
einen Bezugsrahmen haben. 
Dies ist die Voraussetzung für eine Konzern-
steuerung. Erst dann kann man mit buchhal-
terischen Kenngrößen in die Feinsteuerung
gehen. Mitglieder der Aufsichtsorgane und
der Geschäftsführung können ihre Aufgaben
erfüllen, wenn sie sich orientieren können.
Die Verselbständigung und die Steuerungs-
probleme können dann erst gar nicht auftre-
ten.
Bleibt abschließend festzustellen, dass Be-
teiligungssteuerung mehr bedeutet als die
Aufstellung einer Konzernbilanz und daraus
abgeleiteter Kennzahlen. Die Steuerung des
kommunalen Konzerns ist nur möglich, wenn
ein integriertes Stadtentwicklungskonzept
für die kommenden zehn oder besser 20 Jah-
re vorliegt und sich die Geschäftsführungen
der Betriebe des kommunalen Konzerns - und
insbesondere deren Aufsichtsorgane - da-
nach richten können.
Beteiligungssteuerung im kommunalen Kon-
zern muss somit früher und umfassender an-
setzen als mit der Konzernbilanz. Diese ist
nur das buchhalterische Ergebnis. Vorher
muss im Konzern die Entwicklungsrichtung
der kommunalpolitischen Handlungsfelder
aufgezeigt werden. ●

D

Kontakt
Dr. Christian Kunze - Trend und Zukunft
Frankenweg 32 - 53604 Bad Honnef
Tel. +49 (0) 2224-76338

Mobil +49 (0) 151-5793 3797
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1. Grundsätzliche Überlegungen

Die Einführung des NKF in Nordrhein-West-
falen und ähnlicher Systeme in anderen
Bundesländern ist von dem Grundanliegen
geprägt, das Geldverbrauchskonzept der Ka-
meralistik durch einen Rechnungsstil zu er-
setzen, der den Werteverzehr einer Periode
unabhängig von der Art seiner Finanzie-
rung erfasst (Ressourcenverbrauchskonzept)
und dokumentiert, in welchem Umfang die-
ser Verzehr durch Erträge der gleichen Peri-
ode erwirtschaftet werden kann. Gelingt
dies vollständig, ist sichergestellt, dass sich
die Vermögensposition der Kommune nicht
negativ verändert und insofern das Postulat
der intergenerativen bzw. intertemporären
Gerechtigkeit erfüllt ist.
Zu diesem Werteverzehr gehört auch die in
der Kameralistik unbekannte, nicht liquidi-
tätswirksame Position der Abschreibungen
für Vermögensgegenstände, die einer
(Ab)Nutzung unterliegen (also nicht für
Grundstücke), sowie die Zuführung zu Rück-
stellungen für zukünftige Pensions- und
Beihilfeansprüche von (aktiven) Beamten.
Im Vergleich zur Kameralistik erschweren die-
se Positionen den Haushaltsausgleich (frü-
her: des Verwaltungshaushalts zuzüglich
Pflicht-Zuführungsrate, nunmehr: des Er-
gebnisplanes), auch wenn berücksichtigt
wird, dass

• die Belastung aus den Abschreibungen z. T.
kompensiert wird durch die ertragswirksa-

me Auflösung von Sonderposten, die in der
Eröffnungsbilanz gebildet und anschließend
fortgeschrieben wurden für all jene ab-
schreibungspflichtigen Vermögensgegen-
stände, die von dritter Seite (Bund/Land) be-
zuschusst wurden bzw. werden,

• die tatsächlichen Pensions- und Beihilfezah-
lungen nicht (mehr) ausgleichsrelevant
sind und

• die Tilgungen für Kredite nicht den Ergeb-
nisplan/die Ergebnisrechnung, sondern - wie
die Pensions-/Beihilfezahlungen - nur den
Finanzplan/die Finanzrechnung belasten.

Die Liste der den Ausgleich beeinflussenden
Unterschiedsfaktoren ließe sich noch verlän-
gern (z. B. die Behandlung der Krankenhaus-
umlage als Aufwand, die erfolgswirksame
Auflösung bzw. Bildung von Instandhal-
tungsrückstellungen, die Behandlung von ka-
meralen Investitionen als Aufwand), ihre
erschöpfende Diskussion soll an dieser Stel-
le aber unterbleiben.
Inzwischen ist wohl nicht mehr zu bestreiten,
dass - wie in der Literatur mehrfach erörtert1

- durch den Systemwechsel für einen länge-
ren Zeitraum der vom Gesetz vorgegebene
Haushaltsausgleich erschwert worden ist, wo-
bei das Ausmaß jeweils von den individuel-
len Gegebenheiten vor Ort abhängig ist
(Faustformel: Je größer das Anlagevermögen
und je niedriger der Schuldenstand war/ist,
desto schwieriger ist nunmehr der Etataus-
gleich).
Methodisch konsequent und richtig ist, dass
die Bestimmungen für den neuen Rech-
nungsstil für alle kommunalen Gebietskörper-
schaften (Städte und Gemeinden, Kreise,
Landschaftsverband, RVR) identisch anzu-

wenden sind, da das Grundanliegen der Re-
form für die kommunale Ebene insgesamt un-
abhängig von ihrer Organisationsform zu
gelten hat. (Dies gilt natürlich auch für die an-
deren Ebenen - Bund und Land -, wobei fest-
zustellen ist, dass das Land NW zwar prinzi-
piell die gleiche Systematik anstrebt, sich aber
- im Gegensatz zu den Kommunen - keine,
schon gar nicht engen zeitlichen Vorgaben auf-
erlegt.2 Bezüglich der Kommunen rühmt sich
die Landesregierung, Vorreiter in ganz
Deutschland zu sein, der deutliche Rück-
stand auf Landesebene - z. B. zu Hessen, das
bereits eine Eröffnungsbilanz aufgestellt hat
- wird hingegen nicht thematisiert oder gar
problematisiert.)

2. Das Verhältnis Kreis / kreisangehörige 
Gemeinden im NKF

2.1 Im Allgemeinen

Das Verhältnis der Kreise zu ihren Gemein-
den wird im NKF - wie bereits in der Kamera-
listik - maßgeblich geprägt von den gesetzli-
chen Bestimmungen zum Haushaltsaus-
gleich einerseits und zur Kreisumlage ande-
rerseits.
Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung
eines Kreises gilt gemäß § 53 Abs. 1 KrO NW
unter anderem die Vorschrift des § 75 Abs.
2 Satz 2 GO NW, wonach der Haushalt aus-
geglichen ist, wenn der Gesamtbetrag der Er-
träge die Höhe aller Aufwendungen er-
reicht oder übersteigt. Für die Erträge eines
Kreises gilt die Grundnorm des § 56 Abs. 1 KrO
NW, wonach er eine Umlage nach den hier-
für geltenden Vorschriften von den kreisan-
gehörigen Gemeinden erhebt, soweit seine
sonstigen Erträge die entstehenden Aufwen-
dungen nicht decken.
Die Kreisumlage hat in der Vergangenheit und
aktuell deutlich an Bedeutung gewonnen -
wegen ihres finanziellen Volumens, weil sie
letztlich die einzige Finanz-/Ertragsquelle des
Kreises ist, deren Ergiebigkeit disponibel ist,
und weil die Landeszuweisungen in Relati-
on zu den Ausgaben/Aufwendungen ge-
sunken sind.
Die Dimensionierung der Kreisumlage ist aber
nicht schrankenlos möglich. Denn gemäß §
9 KrO NW haben die Kreise auf die wirtschaft-

Die Kreisumlage im NKF -
Zeit für eine Revision  
Die politische Auseinandersetzung über die Kreisumlagebelastung bestimmt in 
jedem Jahr die Haushaltsberatungen in der kommunalen Familie. Gerade angesichts
der dramatischen Finanzsituation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 
gewinnt die Auseinandersetzung um die Kreisfinanzierung immer mehr an Schärfe.
Die Bürgermeister im Kreis Soest haben die politische Auseinandersetzung um die
Höhe der Kreisumlagebelastung zum Anlass genommen, in einem Strategiepapier
Änderungsvorschläge zur Berechnung der Kreisumlage zu unterbreiten. Das Papier,
welches maßgeblich vom 1. Beigeordneten und Kämmerer der Stadt Lippstadt Rainer
Strotmeier erarbeitet worden ist, wurde auch am 02.11.2010 im StGB NRW-Ausschuss
für Finanzen und Kommunalwirtschaft diskutiert. Der Ausschuss stimmt den 
Aussagen des Strategiepapiers grundsätzlich zu.

1 z. B. Thormann, Martin: Die Finanzierung über die Kreisum-
lage (oder über Verbandsumlagen) nach Umstellung auf die
kommunale Doppik, in: DVBL vom 01.11.2009, S. 1346 ff.
2 Finanzministerium NRW, Finanzplanung 2009 bis 2013 mit Fi-
nanzbericht 2010, LT-Drucksache 14/9701 vom 01.9.2009, S. 62

Rainer Strotmeier, 1. Beige-
ordneter und Kämmerer 
der Stadt Lippstadt, hat das
Positionspapier maßgeblich
mit ausgearbeitet
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lichen Kräfte der kreisangehörigen Gemein-
den und der Abgabepflichtigen Rücksicht zu
nehmen, zudem schränkt § 56 Abs 3 KrO NW
die Entscheidungsfreiheit des Kreises (schein-
bar) ein, da eine Erhöhung des Umlagesat-
zes nur dann zulässig ist, wenn alle anderen
Möglichkeiten zum Etatausgleich ausge-
schöpft sind.
In diesen Vorschriften sieht die Rechtspre-
chung eine gesetzliche Grenze für den Ein-
griff des Kreises in die Finanzhoheit der Ge-
meinden im Wege der Kreisumlage. Sie be-
zieht die Grenze auf den Wesensgehalt der
Selbstverwaltungsgarantie. Demnach ist ei-
ne Kreisumlage dann nicht mehr verfas-
sungsrechtlich zulässig, wenn sie im Ergeb-
nis den verpflichteten Gemeinden eine kraft-
volle, eigenverantwortliche Betätigung ver-
wehrt. Allerdings lässt sich keine absolute
Grenze für ihre Höhe festlegen; zumindest
bislang gibt es dazu jedenfalls aus NRW noch
keine Entscheidung.
Der ( jährliche) Beschluss über die Höhe des
Kreisumlagesatzes ist daher stets im Span-
nungsfeld zwischen den beiden in § 9 und §
56 Abs. 1 KrO NW festgelegten Normen zu
treffen, sie stehen in der Regel in einem Kon-
flikt zueinander.
Bei dieser Diskussion wird aber häufig der Hin-
weis auf die Abgabepflichtigen in § 9 KrO NW
vernachlässigt, also insbesondere auf die
Steuerzahler im Kreis. Angesichts eigener
Finanzprobleme und ohnehin unausgegliche-
ner Haushalte können die Gemeinden höhe-
re Belastungen aus der Kreisumlage oft ge-
nug nur durch Anspannung ihrer Realsteuer-
hebesätze ganz oder zumindest teilweise
auffangen. Die Diskussion darüber, inwieweit
eine solche Steuererhöhung in der jeweiligen
konjunkturellen Situation den Abgabepflich-
tigen zumutbar und angesichts der allgemei-
nen wirtschaftlichen Lage akzeptabel ist,
wird auf Kreisebene hingegen - gelinde for-
muliert - eher verhalten geführt. Sie müsste
aber spätestens dann an Relevanz gewinnen,
wenn ein relativ aktuell diskutierter Vor-
schlag aus der Wissenschaft, gemeindliche
Fehlbeträge zwingend durch eine Erhöhung
der Grundsteuer B auszugleichen, stärkere Ver-
breitung findet3.

2.2 Konkrete Auswirkungen

In seinem aktuellen Bericht zur Evaluierung
des NKF-Gesetzes, zu erstatten aufgrund
einer entsprechenden Verpflichtung in § 10
Abs. 1 NKF EG NW, kommt das Innenminis-
terium zu der Einschätzung, „ auch … nach
dem Ergebnis der Evaluierung (ist) nicht be-

legbar, dass die kreisangehörigen Gemeinden
wegen der Einführung des NKF ein Sonder-
opfer zu Gunsten der Kreise erbringen.“4 Wie
den dann folgenden Ausführungen zu ent-
nehmen ist, ist mit Sonderopfer wohl eine im
Vergleich zum kameralen System höhere
Kreisumlage gemeint.
Dieser Aussage muss widersprochen werden.
Wie bereits dargelegt, ist auf gemeindli-
cher Ebene der originäre Haushaltsaus-
gleich, also ohne Einbeziehung der Effekte aus
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrück-
lage, im doppischen System schwieriger als
in der Kameralistik. Die gleichen Überle-
gungen und Konsequenzen gelten aber auch
für die Kreisebene. Wenn nun der Kreis in strik-
ter Anwendung von § 56 Abs 1 KrO NW sei-
ne Kreisumlage festsetzt - also ohne Rückgriff
auf die Ausgleichsrücklage -, dann muss die
Kreisumlage im NKF ein höheres Volumen ha-
ben als im bisherigen System. Thormann (1.
Beigeordneter u. Stadtkämmerer in Waren-
dorf) spricht in diesem Zusammenhang mit
Blick auf die gemeindlichen Etats von einem
„zweifach erhöhten Druck zur Haushaltskon-
solidierung“ und von einer „finanziellen Un-
wucht im Verhältnis der Kreise zu ihren
kreisangehörigen Städten und Gemeinden.“5

Auch wenn Thormann zugesteht, dass zum
Beweis eine flächendeckende Analyse noch
nicht vorliegt, so kommt er nicht nur aus theo-
retischer Sicht, sondern auch nach Prüfung
der Haushalte einiger zufällig ausgewählter
Kreise aus NRW zu diesem nicht überraschen-
den Befund, der allerdings - ebenso wenig
überraschend - in seiner generellen Form vom
Deutschen Landkreistag schon im Jahr 2007
quasi prophylaktisch in Abrede gestellt
wird.6 Diese Sicht des Deutschen Landkreis-
tags scheint der Landkreistag NRW inzwi-
schen wohl nicht mehr zu teilen. In einem re-
lativ aktuellen Rundschreiben an seine Mit-
glieder führt er aus, dass „ein im Sinne des
Ausgleichs des Ressourcenverbrauchs be-
rechneter Umlagebedarf jedoch höher ist als
ein unter Ausblendung des Ressourcenver-
brauchs nach der früheren Kameralistik er-
rechneter“. 7
Wird die Kreisumlage gemäß § 56 Abs. 1 KrO
NW festgelegt und somit der Ergebnisplan
ausgeglichen, dann fließt dem Kreis eine Li-
quidität zu, die er in dieser Höhe zur Finanzie-
rung seiner laufenden Aufgaben (sogenann-
ter Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)
nicht benötigt. Diesen überschießenden Be-
trag kann der Kreis potentiell einsetzen zur

• Finanzierung der Eigenanteile seiner (Bau)
Investitionen inkl. Vermögenserwerb,

• Schuldentilgung,
• Erhöhung seines Bestandes an liquiden Mit-

teln,
• nachhaltigen Finanzierung der Beamten-

versorgung durch Aufbau eines Pensions-
fonds.

Jede dieser Alternativen verbessert die Ver-
mögensposition des Kreises, und zwar finan-
ziert aus der Kreisumlage, die in haushalts-
wirtschaftlich problematischen Zeiten von
den zahlungspflichtigen Städten und Gemein-
den trotz aller eigenen Konsolidierungsan-
strengungen häufig genug nur aus Kassen-
krediten erbracht werden kann. Schuldenab-
bau hier aus Kassenkrediten dort - diese Kom-
bination ist bei umfassender Sicht der Kom-
munalfinanzen nicht akzeptabel, schon gar
nicht aus der Perspektive des Steuerzah-
lers.
Zudem ist mit Blick auf die erstgenannte
Strategie folgender „Spiraleffekt“ zu be-
achten: Unterstellt, der Kreis benötigt auf die-
se Weise keine Fremdmittel zur Finanzierung
seiner Investitionen, dann resultieren daraus
als zusätzlicher Aufwand nur Abschreibun-
gen. Diese wiederum bewirken bei strikter
Anwendung des § 56 Abs. 1 KrO NW automa-
tisch eine entsprechend höhere Kreisumla-
ge. Daraus resultiert ein noch höherer Über-
schuss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
mit dessen Hilfe im Folgejahr noch mehr In-
vestitionen eigenfinanziert werden kön-
nen - Tilgungen sind ja nicht zu erbringen.
Diese wiederum lösen noch höhere Ab-
schreibungen aus, sodass mit größerem
Tempo die nächste Spirale in Gang gesetzt
ist, usw., usw. So hat das NKF zugunsten der
Kreisfinanzen ein „Perpetuum mobile“ instal-
liert, das den Kreisen eine kraftvolle Selbst-
verwaltung garantiert.
Da der Kreis durch einen vergleichsweise ein-
fachen Dreh an der Umlageschraube seine
Etatprobleme systembedingt konfliktfreier
und geräuschärmer auf Kosten seiner Ge-
meinden lösen, zumindest lindern kann,
verschafft er sich in seinem Kreisgebiet in
haushaltswirtschaftlicher Sicht eine „Spit-
zenposition“. Diese vermag er insofern aus-
zunutzen, indem er - umlagerelevant - be-

3 so Oebbecke, Janbernd; Rechtliche Vorgaben für den Haus-
haltsausgleich und ihre Durchsetzung, in: der gemeinde-
haushalt, Nr. 11/2009, S. 241ff.
4 Landtag NRW, Vorlage Nr. 15/24 vom 08.07.2010, S. 37
5 Thormann, Martin; a. a. O., S. 1355
6 Deutscher Landkreistag, Die Landkreise im doppischen
Haushaltsrecht, Band 63 der Veröffentlichungen des Vereins
für Geschichte der Deutschen Landkreise e. V., Berlin, Mai
2007
7Landkreistag Nordrhein-Westfalen, Rundschreiben Nr.
0324/10 vom 27.04.2010
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stehende oder neue Leistungen und Kompe-
tenzen, die auf örtlicher Ebene aus finanziel-
len Gründen nicht oder nicht mehr möglich
sind, übernimmt bzw. anbietet mit dem
Hinweis, er müsse für seine Gemeinden
„einspringen“, um das Leistungsspektrum für
die Bürgerschaft insgesamt nicht zu schmä-
lern.
Diese aufgezeigten, nur exemplarischen
Konsequenzen der Festsetzung der Kreisum-
lage nach der „reinen Lehre“ des NKF, die al-
lesamt zu Lasten der örtlichen Ebene wirken,
erfordern zwingend Konsequenzen.

3. Konsequenzen für die Bestimmung
der Kreisumlage

3.1 Ohne Änderung gesetzlicher 
Grundlagen

Naheliegend und im Rahmen der geltenden
gesetzlichen Bestimmungen wäre es, die
Festsetzung der Kreisumlage stärker an § 9
KrO NW zu orientieren, also das Rücksichtnah-
megebot intensiver zu beachten.
Dies bedeutet konkret: Die Kreisumlage ist
so festzusetzen, dass der Ergebnisplan nicht
ausgeglichen ist und einen Verlust aus-
weist. Dieser Verlust ist entweder durch In-
anspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu
decken oder - falls dieser „Puffer“ schon
aufgezehrt ist - er vermindert das restliche
Eigenkapital, die allgemeine Rücklage. Inwie-
weit im letzteren Falle der Kreis verpflichtet
ist, ein Haushaltssicherungskonzept aufzu-
stellen, ist abhängig vom Umfang des Eigen-
kapitalverzehrs.
Dabei können methodisch folgende Überle-
gungen greifen.

3.1.1 Liquiditätsorientierter Ansatz zur 
Bestimmung der Kreisumlage

Der Kreis verpflichtet sich, das Rücksichtnah-
megebot derart zu konkretisieren, dass er für
einen gewissen Zeitraum - z. B. in Abhängig-
keit von der Entwicklung der Ausgleichsrück-
lage bis zu deren endgültigem Verzehr - die
Umlage nur an seinem Liquiditätsbedarf
orientiert. Danach ergibt sich das Volumen
der Kreisumlage als Summe aus dem Liqui-
ditätsbedarf für die laufende Verwaltungs-
tätigkeit und den ordentlichen Tilgungen. Die-
ser auch kameral zu nennende Ansatz (weil
er die Höhe der Kreisumlage quasi nach
den alten Regeln der Kameralistik bestimmt)
ist entgegen den vorschnellen Interpretatio-
nen des Landkreistages NW zum Erlass des
Innenministeriums vom 07.04.2010 zur Er-
mittlung der Kreisumlage sehr wohl zuläs-

sig, nämlich - so ist der in gleicher Angelegen-
heit folgende Erlass des Innenministeriums
vom 05.05.2010 zu deuten - als örtlich verant-
wortete und gestaltete Konkretisierung des
Rücksichtnahmegebots.
Solange ein Kreis auf dieser Grundlage seine
Umlage bestimmt, ist er im Vergleich zu vie-
len seiner Städte und Gemeinden in einer im-
mer noch komfortablen Situation, da er seinen
Etat gestalten kann ohne Aufnahme von Kas-
senkrediten und ohne dem Zwang einer
Haushaltssicherung zu unterliegen. (Es sei
denn, er überschreitet eines fernen Tages
doch zweimal die 5 %-Marke beim Verzehr der
allgemeinen Rücklage.)

3.1.2 Schonung der Aufwandseite durch 
Verzicht auf Wertberichtigungen

Die NKF-Eröffnungsbilanzen auch der Krei-
se sind überwiegend mit Wirkung zu Zeit-
punkten auf- und festgestellt worden, zu de-
nen die Wirtschafts- und Finanzkrise noch
nicht spürbar war. Insofern sind einige Ansät-
ze auf der Aktivseite der Bilanz mit Werten
gebildet worden („vorsichtig geschätzter
Zeitwert“), die heute als zu hoch erscheinen
(z. B. die Bewertung von Aktienbeständen).
Die „reine Lehre“ des NKF fordert eigentlich,
über Abschreibungen eine Korrektur dieser
Werte vorzunehmen, die dann als außeror-
dentlicher Aufwand den Ergebnisplan belas-
ten und zu einem entsprechend schlechte-
ren Ergebnis führen.
Dieser Aufwand ist zwar nicht liquiditätswirk-
sam und wird daher bei Anwendung des li-
quiditätsorientierten Ansatzes die Kreisum-
lage nicht beeinflussen. Gleichwohl bleibt der
nachteilige Effekt, dass durch einen insofern
höheren Verlust die Ausgleichsrücklage stär-
ker beansprucht wird mit der Konsequenz,
dass ihr Potential für künftige Jahre und da-
mit für die Anwendung des liquiditätsorien-
tierten Ansatzes eingeschränkt wird.
Daher ist zu fordern, dass der Kreis bei der
Gestaltung seines Etats auf Wertberichtigun-
gen verzichtet, es sei denn, sie sind zwingend
und unabweisbar erforderlich. Dies gilt na-
türlich erst recht, wenn § 56 Abs. 1 KrO NW
die Grundlage für die Bestimmung der Um-
lage bleibt.

3.1.3 Vorgaben durch die Kommunal-
aufsicht der Kreise

Im Spannungsfeld der konfliktären Normen
der Kreisordnung zum Haushaltsausgleich
einerseits und zum Rücksichtnahmegebot an-
dererseits ist latent zu befürchten, dass die
Entscheidungsträger des Kreises dem Haus-
haltsausgleich den Vorzug geben - aus eige-

nem Interesse, weil die unmittelbare örtliche
Perspektive fehlt und/oder weil diese Vorga-
be im Gegensatz zum Rücksichtnahmegebot
quantitativ konkret zu fassen ist. Zudem ist
es den Finanziers des Kreises in Gestalt ihrer
Bürgermeister gesetzlich verwehrt, an den
Entscheidungen des Kreises zur Umlage ak-
tiv als Kreistagsmitglieder mitzuwirken; das
Anhörungsrecht der Gemeinden entfaltet -
so die Erfahrung der Praxis - kaum bis gar kei-
ne Wirkung.
So verbleibt als unmittelbare Kontrollin-
stanz zur Wahrung der Interessen der Städ-
te und Gemeinden nur die Bezirksregierung
als Kommunalaufsicht des Kreises. Sie kann
und muss im Rahmen ihrer Zuständigkeit prü-
fen, ob der Abwägungsprozess des Kreises zu
einem für alle Beteiligten angemessenen Er-
gebnis geführt hat. Sie hat die Kompetenz,
bei der Genehmigung der Haushaltssat-
zung Auflagen zu erteilen und ggf. sogar die
Entscheidung des Kreistages zur Höhe der
Umlage zu korrigieren.
Zweckdienlich und im Sinne aller Beteiligten
wäre es, wenn die Bezirksregierung nicht
erst im Nachhinein Korrekturen verordnet, son-
dern bereits im Vorfeld der Beschlüsse zum
Kreisetat klare Vorgaben definiert, an denen
sich die Entscheidung zum Umlagesatz zu ori-
entieren hat, und zwar in Abhängigkeit von
der Haushalts- und Finanzentwicklung auf der
örtlichen Ebene.
Denkbar wäre z. B., jede Umlageerhöhung
von vornherein zu verbieten, wenn die zah-
lungspflichtigen Städte und Gemeinden in
einer gewissen Zahl und in einem gewissen
Umfange selbst in der Haushaltssicherung
oder gar im Nothaushaltsrecht agieren
müssen. Eine andere Möglichkeit bestünde
darin, den Kreis in die Haushaltssicherung
zu zwingen, wenn eine qualifizierte Mehr-
heit seiner Städte und Gemeinden (z. B. ge-
messen an der Einwohnerzahl) dieses „Schick-
sal“ bereits zu tragen hat, wobei das HSK des
Kreises nur dann von der Kommunalaufsicht
akzeptiert werden darf, „wenn der überwie-
gende Teil des strukturellen Defizits aktiv
durch Einsparungen im Kreishaushalt selbst
abgebaut wird, also durch echte Einsparun-
gen, und damit nicht durch eine Erhöhung
der Kreisumlage zu späterer Zeit erreicht
wird“. 8
Mit ähnlicher Zielsetzung ließen sich noch
weitere Varianten für Vorgaben der Bezirks-
regierung entwickeln.

8 Zitat aus einer Rundverfügung des RP Köln vom 08.12.2006
u. a. zum Haushaltsausgleich 2007 an die kreisfreien Städte
und Kreise seines Bezirks.
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3.2 Mit Änderung gesetzlicher Grundlagen

Diese hier dargestellten, exemplarischen
Möglichkeiten zur praktischen Konkretisie-
rung des Rücksichtnahmegebots sind alle-
samt abhängig vom „guten Willen“ der da-
für verantwortlichen Institutionen und Ent-
scheidungsträger, eine Garantie für deren An-
wendung - unabhängig von den rechtli-
chen Möglichkeiten - gibt es somit nicht. Die-
se ist nur zu erreichen, wenn im Rahmen der
anstehenden Evaluierung des NKF der Ge-
setzgeber entsprechend tätig wird. Dafür bie-
ten sich insbesondere die folgenden Ände-
rungen der gesetzlichen Grundlagen an,
die sinnvollerweise flankiert und ergänzt
werden müssen um die Möglichkeit, den Bür-
germeistern Sitz und Stimme in ihrem Kreis-
tag zu geben.

3.2.1 Begrenzung der Kreisumlage auf 
den Liquiditätsbedarf

§ 56 Abs. 1 KrO NW und damit die Vorschrift
zum Haushaltsausgleich ist so zu verändern,
dass nicht mehr die Differenz zwischen
Aufwendungen und Erträgen als Kreisum-
lage abgeschöpft werden kann, sondern
nur noch die Differenz zwischen Auszahlun-
gen und Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit zuzüglich der ordentlichen Til-
gungen. Da auf diese Weise im Ergebnis -
plan/in der Ergebnisrechnung zwangsläufig
ein Verlust produziert wird, wäre denkbar, die
Anwendung dieses Ausgleichsmechanis-
mus zu beschränken auf den Zeitraum, in
dem die Ausgleichsrücklage noch (ganz
oder teilweise) vorhanden ist und danach die
allgemeine Rücklage nur zu weniger als 5 %
pro Jahr in Anspruch genommen wird. Auf
diese Weise wird sichergestellt, dass der Kreis
zur Erfüllung all seiner Verpflichtungen die
notwendige Liquidität erhielte, Kassenkre-
dite somit nicht anfallen. Eine weitere Fle-
xibilität dieser Ausgleichsregel wäre ge-
schaffen, wenn ihre Anwendung nur dann
verpflichtend wäre, wenn eine qualifizierte
Anzahl von Städten und Gemeinden im
Kreisgebiet der Haushaltssicherung oder
gar dem Nothaushaltsrecht unterworfen
sind. 

3.2.2  Verrechnung von Wertberichti-
gungen gegen die allgemeine Rücklage
ohne Folgen für die Haushaltssicherung
und die Kreisumlage

Da diese Regel im Hinblick auf die Aus-
gleichsrücklage bzw. die Inanspruchnahme
der allgemeinen Rücklage abhängig ist von
der Gestaltung der Erträge und - vor allem -

der Aufwendungen, ist es - allerdings nicht
nur aus diesem Grunde, sondern auch aus ge-
nerellen Erwägungen - notwendig, ergänzend
eine weitere Korrektur vorzunehmen. Sie
betrifft außerplanmäßige Abschreibungen
auf Wertgegenstände, die sogenannten
Wertberichtigungen. Diese Anpassungen
resultieren - wie bereits unter Ziffer 3.1.2 dar-
gelegt - aus Wertansätzen, die in der Eröff-
nungsbilanz nach späteren Erkenntnissen zu
hoch angesetzt waren. Diese Korrekturen kön-
nen durchaus größere Dimensionen anneh-
men, vor allem im Vergleich zu den sonstigen
Abschreibungen, und somit erhebliches Ge-
wicht für das Ergebnis haben.
Sind in der Eröffnungsbilanz bestimmte Ver-
mögensteile nach heutigem Stand wert-
mäßig zu hoch gebildet worden, dann gilt dies
zwangsläufig auch für das Eigenkapital und
hier vor allem für die allgemeine Rücklage.
Mit anderen Worten: Wäre der niedrigere,
nachhaltige Wert eines Vermögensgutes
absehbar gewesen, wäre in der Eröffnungs-
bilanz das Eigenkapital von vornherein ent-
sprechend geringer festgesetzt worden. Da-
her bietet es sich an, die Abschreibung aus
solchen Wertberichtigungen zwar weiterhin
ergebniswirksam werden zu lassen, diesen
daraus resultierenden Verlustanteil aber un-
mittelbar gegen die allgemeine Rücklage zu
buchen, und zwar mit folgenden weiteren
Konsequenzen:

• Die in § 76 GO NRW festgelegten Schwel-
lenwerte zur Aufstellung eines HSK aus der
Inanspruchnahme der allgemeinen Rück-
lage sind um die Effekte aus solchen Wert-
berichtigungen zu korrigieren, sodass aus-
geschlossen ist, dass allein wegen dieser
Wertkorrekturen die Verpflichtung zur
Haushaltssicherung greift.

• Sollte der liquiditätsorientierte Ansatz
gemäß Ziffer 3.2.1 nicht maßgeblich wer-
den zur Definition der Kreisumlage und da-
her § 56 Abs. 1 KrO NW prinzipiell weiter-
hin gelten, dann muss durch eine Ergän-
zung dieser Vorschrift ausgeschlossen
werden, dass solche Wertberichtigungen
umlagerelevant werden können.

Auch glühende Verfechter des NKF sollten mit
einer solchen Regelung einverstanden sein
können, da der Ressourcenverbrauch aus
Wertkorrekturen ja weiterhin dokumentiert
wird und nur veränderte Folgen mit Blick auf
die Bestimmungen zur Haushaltssicherung
und zur Höhe der Kreisumlage auslöst.

3.2.3 Bildung von Sonderposten für über die
Kreisumlage bereits (ganz oder teilweise)
finanzierte Investitionen

Den nun diskutierten Vorschlag werden die
Anhänger der „reinen Lehre“ sicherlich we-
niger verständnisvoll kommentieren. Aus-
gangspunkt ist der in der Literatur bzw. in
Fachzirkeln bereits mehrfach problemati-
sierte Effekt der Doppelfinanzierung von
Kreisinvestitionen durch die Kreisumlage.
Dem Regelwerk des NKF entsprechend
schreibt der Kreis alle Investitionen ab, deren
Nutzungsdauer noch nicht abgelaufen ist, und
zwar unabhängig davon, ob sie in der Vergan-
genheit über die Kreisumlage bereits vollstän-
dig oder teilweise finanziert wurden. Diese
Abschreibungen sind aufwandswirksam und
damit umlagerelevant, sodass in Abhängig-
keit vom Alter der jeweiligen Investition
diese ganz oder teilweise noch einmal über
die Kreisumlage finanziert wird.
Diese Konsequenz ist systemkonform: Die Er-
gebnisseite des Haushalts ist losgelöst von
seiner Finanzierungsseite zu sehen, daher kön-
nen Abschreibungen in ihrer Eigenschaft
als Aufwand nicht abhängig davon beurteilt
und behandelt werden, auf welche Art die je-
weilige Investition finanziert wurde/wird. (Un-
ter dem Aspekt der Substanzerhaltung ist so-
gar die Abschreibung eines geschenkten
Vermögensgegenstandes gerechtfertigt.)
Zunehmend wird indes der Vorschlag disku-
tiert, zugunsten der Städte und Gemeinden
das Dilemma der Doppelfinanzierung von In-
vestitionen des Kreises im NKF systemkon-
form zu lösen, indem für solche Investitionen
dann auf der Passivseite der Kreisbilanz ein
Sonderposten gebildet wird, der parallel zu
den korrespondierenden Abschreibungen
über die Restnutzungsdauer ertragswirk-
sam aufgelöst wird und so ergebnisverbes-
sernd bzw. umlagesenkend wirkt.
Nach dieser Lösung wird die Kreisumlage aus
früheren Zeiten, soweit sie direkt oder indi-
rekt (über Tilgungen) der Finanzierung von
Investitionen diente, im NKF wie Zuweisun-
gen und Beiträge behandelt. Dieser Ver-
gleich zeigt schon das Problem auf, das
nicht nur die Vertreter der Kreisinteressen,
sondern auch Verfechter der „reinen Lehre“
gegen diesen Vorschlag vortragen (wer-
den): Zuweisungen und Beiträge sind eindeu-
tig zweckbestimmt und damit einzelnen In-
vestitionen konkret zurechenbar, während
die Kreisumlage als allgemeines Deckungs-
mittel fungiert ohne eindeutigen Bezug zu
bestimmten Aktivitäten oder gar Investitio-
nen des Kreises. Dieser Einwand mag berech-
tigt sein, er wiegt aber weniger schwer als
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das Problem der Doppelfinanzierung.
Die Puristen des NKF mögen als weiteres Ge-
genargument vortragen, es werde so das Res-
sourcenverbrauchskonzept ausgehebelt, da
periodischer Aufwand durch die parallele Auf-
lösung eines „imaginären“ Sonderpostens
quasi weggezaubert werde. Zudem müsse auf
der örtlichen Ebene folgerichtig der gleiche
Wirkungsmechanismus mit Blick auf die
durch den Steuerzahler bereits finanzierten
Investitionen der Städte und Gemeinden
etabliert werden - was bisher noch nie-
mand gefordert habe -, wodurch der Verstoß
gegen das elementare Anliegen des NKF
noch offensichtlicher werde.
Dieser Einwand ist nicht von der Hand zu wei-
sen, er lässt sich aber wie folgt relativieren:
Werden die zur Finanzierung von Kreisinves-
titionen genutzten Anteile der (früheren)
Kreisumlage als Zuweisungen der Städte
und Gemeinden an den Kreis interpretiert,
dann ist es systemgerecht und konsequent,
parallel zum beim Kreis auf der Passivseite
gebildeten Sonderposten auf der örtlichen
Ebene einen Sonderposten in die Bilanz auf-
zunehmen, und zwar auf der Aktivseite als
sogenannter aktiver Rechnungsabgrenzungs-
posten. Die Summe der so in den Bilanzen der
Städte und Gemeinden eines Kreises gebil-
deten Ansätze muss dem Sonderposten des
Kreises entsprechen, wobei die Höhe des Be-
trages insgesamt und seine Aufteilung auf
die beteiligten Städte und Gemeinden nach
pauschalen Kriterien festgelegt werden
kann/muss. 
Dieser aktive Rechnungsabgrenzungsposten
wird über den gleichen Zeitraum wie der Son-
derposten in der Kreis-Bilanz aufgelöst, al-
lerdings auf gemeindlicher Ebene als jähr-
licher Aufwand (Dieses Vorgehen wird heu-
te schon in allen NKF-Haushalten in jenen
Fällen praktiziert, in denen die öffentliche
Hand einem privaten Dritten - z. B. einem
Sportverein - einen Investitionszuschuss
gewährt und dabei eine Bindungsfrist ver-
einbart.), sodass die Summe der so bewirk-
ten Aufwendungen bei den Städten und Ge-
meinden dem Auflösungsbetrag = Ertrag
beim Kreis entspricht. Die Konsequenzen
sind:

• Das Ergebnis beim Kreis wird entlastet, der
Anspruch auf Kreisumlage gemäß § 56 Abs.
1 KrO NW sinkt im gleichen Umfang.

• Das Ergebnis auf örtlicher Ebene wird in Hö-
he des individuell zuzurechnenden Anteils
belastet, dem steht aber in gleicher Höhe
eine (potentielle) Minderforderung des
Kreises aus der Kreisumlage gegenüber.
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Der Effekt ist somit: Der Abschreibungsauf-
wand für bereits aus der Kreisumlage finan-
zierte Investitionen wird auf die gemeindli-
che Ebene verlagert, der Kreis kann hieraus
keine liquiden Mittel in Gestalt der Kreisum-
lage mehr einfordern. Inwieweit der erhöh-
te Aufwand bei der betroffenen Kommune
Anpassungsnotwendigkeiten auslöst, ist
dann jeweils vor Ort zu entscheiden - mit dem
Vorteil, dass sie selbst und nicht der Kreis über
eine eventuelle finanzielle Mehrbelastung ih-
rer Bürger befindet.

4. Die radikale Lösung: Abschaffung der
Kreisumlage

Welche (Teil)Lösung auch immer angestrebt
wird, das Kernproblem bleibt unangetastet,
nämlich die Tatsache, dass die Kreisumlage
die einzige selbstbestimmte Einnahme-/Er-
tragsquelle des Kreises bleibt, die zudem di-
rekt „nur“ eine relativ geringe Anzahl von Be-
troffenen trifft, nämlich die relativ wenigen
kreisangehörigen Städte und Gemeinden
des jeweiligen Kreises.
Diese aber müssen die aus der Kreisumlage
resultierenden (Mehr) Belastungen bei ihren
Abgabepflichtigen refinanzieren, entweder
durch Leistungskürzungen und/oder Steuer-
/Gebührenerhöhungen. Sie werden so direkt
verantwortlich gemacht für Entscheidungen,
die ein Dritter - der Kreis - getroffen hat, wäh-
rend dieser in der öffentlichen Diskussion re-
lativ unbehelligt bleibt.
Es gilt, diesen elementaren Konstruktionsfeh-
ler in der Finanzierung der Kreise zu beseiti-
gen und damit auch auf Kreisebene die Auf-
gaben- und Finanzierungsverantwortung
zusammenzuführen. Dies hätte zudem den
strategischen Vorteil, dass der systemimma-
nente Drang der Kreise, neue Aufgaben zu ge-
nerieren oder bestehende Aktivitäten - von
wem auch immer - zu übernehmen, auf
„natürliche“ Weise gehemmt würde.
Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn
die Kreisumlage als Finanzierungsinstru-
ment abgeschafft wird, und zwar vollständig.
Als Ersatz für die so verlorenen Mittel ist fol-
gendes Modell denkbar, das dann - wesent-
licher Vorteil - die unmittelbare Verantwor-
tung gegenüber dem Kreisbürger gewährleis-
tet. Es besteht aus folgenden Elementen:

• Die Städte und Gemeinden werden ver-
pflichtet, ihre Entlastung aus der Abschaf-
fung der Kreisumlage vollständig zur Re-
duzierung ihrer Realsteuerhebesätze zu
nutzen, und zwar so, dass die drei Realsteu-
ern in Relation zu ihrem jeweiligen Aufkom-

men gleichgewichtig gesenkt werden.
• Der Kreis gleicht seine Verluste aus der Ab-

schaffung der Kreisumlage in einem von
ihm selbst bestimmten Umfang aus, indem
er Zuschläge zu den Realsteuerhebesätzen
seiner Städte und Gemeinden erhebt. Die-
se Zuschläge werden in Hebesatzpunkten
und für das gesamte Kreisgebiet einheit-
lich festgesetzt.

Neben dem (erstmals) direkten Zugriff auf die
örtlichen Steuerzahler (mit eigenem Steuer-
bescheid?!) und dem daraus resultierenden
Effekt der Selbstdisziplinierung bietet dieses
Modell die Gewähr, dass sich der Kreis mit sei-
nen Städten und Gemeinden nunmehr (erst-
mals?) in einer „Schicksalsgemeinschaft“
sieht, da er genauso elementar und unmit-
telbar von der örtlichen Wirtschafts- und Steu-
erentwicklung abhängig wird wie seine
Kommunen.
Zudem: Wenn - so das Grundanliegen des NKF
- zumindest auf kommunaler Ebene die
heutige Generation verpflichtet werden soll,
nur so viel an Ressourcen zu beanspruchen,
wie sie an Erträgen erwirtschaftet, dann
müssen folgerichtig und zwingend die Ent-
scheidungsträger durchweg in der Lage sein,
auf die jeweilige Generation umfassend di-
rekt „zugreifen“ zu können, also bei Aufwand
und Ertrag. Dies ist jedoch derzeit auf der Er-
tragsseite in nennenswertem Umfang nur für
die Räte der Städte und Gemeinden ge-
währleistet, über das Gebühren- und Beitrags-
recht sowie - vor allem - durch das Hebesatz-
recht. Alle übrigen Akteure im kommunalen
System - vorrangig die Kreise, aber auch die
Landschaftsverbände und der Regionalver-
band Ruhr - bedienen sich beim Bürger nur
indirekt, via (Kreis) Umlage. Das Modell kann
somit geeignet sein, im Sinne der Philosophie
des NKF einen positiven Beitrag zu leisten.
Der Vorschlag ist sicherlich aus mehreren
Gründen recht utopisch - zu denken ist nicht
nur an den heftigen Widerstand der Kreisebe-
ne, an die umfangreichen bundesgesetzlichen
Änderungen und die unterschiedlichen Inte-
ressenslagen/Sichtweisen auf Länderebe-
ne. Auch sind Rückwirkungen auf den kom-
munalen Finanzaugleich NW und die Funk-
tion der (bisherigen) Kreisumlage als Aus-
gleichsinstrument innerhalb des Kreises zu
bedenken und dafür geeignete Ersatzstrate-
gien zu entwickeln (z. B., indem doch ge-
meindeindividuelle Zuschläge festgesetzt
werden, etwa in Abhängigkeit von den jewei-
ligen Schlüsselzuweisungen). Gleichwohl,
gerade die heutigen finanzwirtschaftlich
schwierigen Zeiten fordern unorthodoxe
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BÜCHER

B 9 a NW - Gemeindehaushaltsrecht Nordrhein-
Westfalen. Von Uwe Siemonsmeier, Dipl.-Verwal-
tungswirt (FH), Dipl.-Betriebswirt (FH), Sandra
Rettler, Dipl.-Verwaltungsbetriebswirtin (FH), Dipl.-
Kauffrau, Lutz Kummer, Dipl.-Verwaltungswirt
(FH), Dipl.-Betriebswirt (FH), Michael Rothermel,
Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Dipl.-Kaufmann, Steu-
erberater, Sandra Kowalewski, Dipl.-Verwaltungs-
wirtin (FH), Dipl.-Betriebswirtin (FH), Silke Ehrbar-
Wulfen, Dipl.-Verwaltungswirtin (FH), Dipl.-Be-
triebswirtin (FH), Sandra Heß, Verwaltungsfach-
wirtin. Komm-Dipl. (VWA), Lars Martin Klieve, Bei-
geordneter und Stadtkämmerer und Jörg Senne-
wald, Stellvertreter des Präsidenten der Gemein-
deprüfungsanstalt NRW. Die Kommentierung zur
Gemeindehaushaltsverordnung von Nordrhein-
Westfalen wurde erstmalig in die PRAXIS aufge-
nommen. Daneben enthält der Beitrag ein Ab-
kürzungs-, ein Literaturverzeichnis, den Gesetzes-
text im Zusammenhang sowie ein Stichwortver-
zeichnis.

427. Nachlieferung, Dezember 2010, Doppelliefe-
rung, 127,40 Euro

C 22 NW – Gesetzliche Bestimmungen über die
Versorgungskassen in Nordrhein-Westfalen und
deren Satzungsrecht. Von Vera-Ute Drebert, Stellv.
Direktorin der Zusatzversorgungskasse für die Ge-
meinden und Gemeindeverbände. Die Einführung
wurde ergänzt und die Texte auf den neuesten
Stand gebracht. Die Anhänge „Verwaltungsricht-
linien für die Umlagegemeinschaft „Handwerk
und Genossenschaften“ (bisher Anhang 5) und
die „Durchführungsvorschriften zur Satzung der
Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Ge-
meinden und Gemeindeverbände“ (bisher An-
hang 7) entfallen.

F 4 – Soziale Wohnraumförderung. Von Ltd. Regie-
rungsdirektor Herbert Feulner. Im Anhang wurde
die Verordnung über die wohnungswirtschaftli-
chen Berechnungen. (Zweite Berechnungsverord-
nung – II.BV) auf den neuesten Stand gebracht.

H 5 – Die Sozialversicherung. Von Werner Gerlach,
Vorstandsvorsitzender i.R. Die Überarbeitung des
Beitrags umfasst die Aktualisierung der Teile SGB
V (Gesetzliche Krankenversicherung), wobei die
Gesetzesänderungen bis zum 17.3.2009 berück-
sichtigt wurden.

H 10 – Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der
Krankenhäuser und zur Regelung der Kranken-
hauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsge-
setz – KHG). Von Prof. Dr. Michael Quaas, Rechts-
anwalt und Ltd. Ministerialrat a. D., Rechtsanwalt
Dr. Otmar Dietz sowie Dr. Matthias Geiser, Dipl.–
Verwaltungswissenschaftler und Kaufmännischer
Leiter des Schwarzwald–Baar–Klinikums. Mit die-
ser Lieferung wurde die Kommentierung zum
Krankenhausfinanzierungsgesetz überarbeitet.
Erstmals kommentiert wurden die neu eingeführ-
ten §§ 10 (Entwicklungsauftrag zur Reform der
Investitionsfinanzierung) und 17 (Einführung eines
pauschalisierenden Entgeltsystems für psychiatri-
sche und psychosomatische Einrichtungen). Darü-

Praxis der Kommunal-
Verwaltung
Landesausgabe Nordrhein-Westfalen, Ratgeber für
die tägliche Arbeit aller Kommunalpolitiker und
der Bediensteten in Gemeinden, Städten und Land-
kreisen; (Loseblattsammlung incl. 3 Online-Zugän-
ge, auch auf CD-ROM erhältlich). Schriftleitung: Jo-
hannes Winkel, Leiter der Abteilung Kommunale
Aufgaben im Innenministerium Nordrhein-Westfa-
len. KOMMUNAL- UND SCHUL-VERLAG, 65026 Wies-
baden, Postfach 3629, Telefon (0611) 88086-10 Te-
lefax (0611) 88086 77; www.kommunalpraxis.de; E-
Mail: info@kommunalpraxis.de. Die vorliegende
(nicht einzeln erhältliche) Lieferung enthält: 

425. Nachlieferung, November 2010, 

63,70 Euro

A 8 - Der Bundesstaat nach den Föderalismusrefor-
men. Vorn Prof. Dr. jur. Hans-Günter Henneke, Ge-
schäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen
Landkreistages, Honorarprofessor an der Universi-
tät Osnabrück. Der Beitrag gibt einen Überblick
über die für die Aufgaben und Finanzbeziehungen
von Bund, Ländern und Kommunen geltenden Ver-
fassungs- und einfachen Gesetzeslagen und bein-
haltet die systematische Aufbereitung der tragen-
den Elemente der Staatsorganisation sowie eine
vertiefende Beschreibung der Neuregelungen auf-
grund der Föderalismusreformen 1 und II. Einge-
flossen in die Darstellung sind die Erfahrungen
der Autors aus der Mitwirkung in beiden Födera-
lismuskommissionen, als Sachverständiger bei den
jeweiligen gemeinsamen Anhörungen von Bun-
destag und Bundesrat und als Verfahrensbevoll-
mächtigter bei kommunalen Verfassungsbe-
schwerden vor dem Bundesverfassungsgericht
oder vor Landesverfassungsgerichten.

B 5 NW - Gesetz über kommunale Gemeinschafts-
arbeit (GkG). Von Ministerialdirigent a. D. Friedrich
Wilhelm Held, Ministerialrat Detlev Plückhahn, Bei-
geordneter und Stadtkämmerer Lars Martin Klieve.
Die §§ 4-11 und 14-16 GkG wurden neu kommentiert.

B 6 NW - Gesetz über den Regionalverband Ruhr
(RVRG) Von Ministerialdirigent Johannes Winke.
Die Kommentierung des § 10 RVRG (Bildung der
Verbandsversammlung) und des § 13 RVRG (Auf-
gaben des Verbandsausschusses) wurden aktua-
lisiert und ergänzt.

C 1 - Recht der Ratsfraktionen. Von Geschäftsfüh-
rendem Vorstandsmitglied des Niedersächsischen
Landkreistages Dr. Hubert Meyer. Mit dieser Über-
arbeitung wurde der Beitrag um Erläuterungen zu
den Berechnungsmethoden für die Ausschuss-
besetzung, den Auswirkungen des Ruhens des
Mandats auf die Fraktionsarbeit sowie der Proble-
matik des Rechts auf Führen eines Girokontos er-
gänzt. Die im Anhang abgedruckten Texte wurden
auf den neusten Stand gebracht.

426. Nachlieferung, November, Dezember 2010,

63,70 Euro

Lösungen geradezu heraus, da die Strate-
gie des „weiter so“ längst an ihre Grenzen
gestoßen ist.

5. Fazit: Die Evaluierung des NKF 
nutzen für notwendige 
Reformschritte

Mit Datum vom 8. Juli 2010 hat das In-
nenministerium NW dem Landtag seinen
Bericht zur Überprüfung des NKF-Geset-
zes vorgelegt. Er enthält eine Reihe von
Vorschlägen, das NKF-Regelwerk im De-
tail zu modifizieren, wobei die Dynami-
sierung der Ausgleichsrücklage aus Sicht
der Kommunen wohl noch die bedeut-
samste Änderung darstellt.
Das Verhältnis Kreis ./. kreisangehörige
Kommunen wird unter dem Kapitel
„Kreisordnung“ nur relativ rudimentär
behandelt. Es gipfelt in der Feststel-
lung, „dass es umlagefinanzierten Ge-
bietskörperschaften im Allgemeinen
leichter fallen wird, die Deckung (des Res-
sourcenverbrauchs) über die Umlage
auch durchzusetzen“, und dass - wie be-
reits eingangs zitiert - „nicht belegbar
(ist), dass die kreisangehörigen Gemein-
den wegen der Einführung des NKF ein
Sonderopfer zugunsten der Kreise erbrin-
gen.“
In dem Bericht nicht thematisiert werden
- wahrscheinlich auch deswegen, weil
die kommunalen Spitzenverbände im
Rahmen ihrer Stellungnahmen diesbezüg-
liche Anregungen nicht vorgetragen ha-
ben - die vorstehend entwickelten Vor-
schläge, insbesondere:

• die Verbuchung von Wertberichtigun-
gen direkt gegen die allgemeine Rück-
lage ohne Konsequenzen für die Haus-
haltssicherung und die Kreisumlage,

• die Bildung von Sonderposten in der
Kreis-Bilanz für Investitionen, die über
die Kreisumlage in der Vergangenheit
bereits ganz oder teilweise finanziert
wurden, und

• die Konkretisierung des in § 9 KrO NW
verankerten Rücksichtnahmegebots, z.
B. die Vorgabe des liquiditätsorientier-
ten Ansatzes bei bestimmten Konstel-
lationen der Haushaltswirtschaft auf
örtlicher Ebene im Hinblick auf die
dort notwendige Haushaltssicherung.

Es gilt, diese Themen nachträglich und mit
Nachdruck in die Diskussion um die Evalu -
ierung des NKF einzubringen. ●
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ber hinaus wurden die Erläuterungen zu den §§ 1
(Grundsatz), 2 (Begriffsbestimmungen), 3 (An-
wendungsbereich), 4 (Wirtschaftliche Sicherung
der Krankenhäuser), 5 (Nicht förderungsfähige
Einrichtungen), 6 (Krankenhausplanung und In-
vestitionsprogramme), 8 (Voraussetzungen der
Förderung), 9 (Fördertatbestände), 17 (Grundsät-
ze für die Pflegesatzregelung), 17 a (Finanzierung
von Ausbildungskosten), 17 b (Einführung eines
pauschalisierenden Entgeltsystems) und 27 (Aus-
kunftspflicht und Statistik) aktualisiert.

H 10 c – Gesetz über die Entgelte für voll- und teil-
stationäre Krankenhausleistungen (Kranken-
hausentgeltgesetz – KHEntgG). Von Prof. Dr. Mi-
chael Quaas, Rechtsanwalt und Ltd. Ministerial-
rat a. D., Rechtsanwalt Dr. Otmar Dietz sowie Dr.
Matthias Geiser, Kaufmännischer Leiter des
Schwarzwald–Baar–Klinikums. Diese Lieferung
beinhaltet die Überarbeitung verschiedener Pa-
ragrafen des KHEntgG, dabei wurden die letz-
ten Änderungen vom 17.3. und 17.7.2009 berück-
sichtigt. Dies betrifft die §§ 1 (Anwendungsbe-
reich), im Abschnitt 2 (Vergütung der Kranken-
hausleistungen) bis 4 (Vereinbarungsverfahren)
die §§ 3 bis 12, 14, 15, im Abschnitt 5 (Gesondert
berechenbare ärztliche und andere Leistungen)
die §§ 17 bis 19 und im Abschnitt 6 (Sonstige Vor-
schriften) § 21. Die Bearbeitung der Hinweise zur
AEB (Aufstellung der Entgelte und Budgetermitt-
lung) und deren Ermittlung erfolgt mit der
nächsten Lieferung.

J 8 – Das Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz.
Begründet von Regierungspräsident Heinz Grun-
wald und Ltd. Ministerialrat Dr. Bernd Witzmann,
fortgeführt von Ministerialrat Herbert Feulner.
Der Beitrag wurde entsprechend der Änderung
des Gesetzes vom 28.3.2009 aktualisiert.

J 12 – Arbeitssicherheit im öffentlichen Dienst.
Von Dipl.-Ing. Heino Schneider. Im Rahmen der
Überarbeitung wurde u.a. das Verzeichnis der
Technischen Regeln für Betriebssicherheit und
für Biologische Arbeitsstoffe vervollständigt. Neu
aufgenommen wurde ein Abschnitt über das
"Global Harmonisierte System". Der Anhang wur-
de auf den aktuellen Stand gebracht.

K 3 – Bundeszentralregister und Gewerbezentral-
register. Von Amtsrat Georg Huttner und Stadt-
amtsinspektorin Iris Kutschera. Der neugefasste
Beitrag ersetzt den bisherigen Beitrag. Darüber hi-
naus haben die Autoren Kurzerläuterungen zu
den Registervorschriften verfasst.

K 4a – Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Stra-
tegische Umweltprüfung (SUP). Bearbeitung um-
weltrechtlicher Praxisfälle. Von Dr. Wolfgang Sin-
ner, Prof. Dr. Ulrich M. Gassner, Mag. rer. publ., M.
Jur. (Oxon.) und Dr. Joachim Hartlik. Neben der Ak-
tualisierung des Teils "Recht der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für Projekte" wurden Ausfüh-
rungen zu "Inhalte und Methoden bei der Bear-
beitung von Verwaltungsverfahren nach § 3 a
UVPG" neu (zu "Inhalte und Methoden der Um-
weltprüfungen") aufgenommen. Der Anhang

wurde auf den aktuellen Stand gebracht und um
den Text des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes er-
gänzt.
Az.: I/3

Kommunikation mit Herz
und Verstand
Besser zuhören - Mehr Erfolg. Fachbuch von Prof.
Dr. Heinz Ryborz, 208 Seiten, gebunden mit Schutz-
umschlag und Leseband, 29,00 Euro, WALHALLA
Fachverlag (www.WALHALLA.de), Regensburg,
2010, ISBN 978-3-8029-3443-8. Auch als App für
iPad und iPhone erhältlich.

Reizüberflutung, Neuigkeitenwettbewerb und
Schnelllebigkeit haben viele Menschen verler-
nen lassen, miteinander zu reden. Niemand hört
mehr richtig zu. Gespräche laufen nach automa-
tisierten Mustern ab. Wer heute besser kommu-
nizieren will, muss lernen besser zuzuhören. An-
hand von Übungen, Checklisten, Beispielen und
Praxis-Tipps soll die eigene Denkweise und Kom-
munikation hinterfragt werden. 
Heinz Ryborz zeigt in seinem Fachbuch „Kommu-
nikation mit Herz und Verstand“, wie man eine
Balance zwischen Empathie und Strategie findet.
Der Bestsellerautor zeigt, wie man Gespräche
führt, bewusster kommuniziert, mit der eigenen
Impulsivität umgeht, Konflikte löst und „Kom-
munikationsblocker“ vermeidet. Ryborz studierte
in Berlin Naturwissenschaften und Psychologie. Er
war in leitenden Positionen in der Industrie tätig
und trainiert heute Führungskräfte. 
Az.: G/2

Leasing-Handbuch für die
öffentliche Hand
hrsg. von Dr. Michael Kroll, vollständig überarbei-
tete und aktualisierte 11. Auflage, Ausgabe 2010,
272 Seiten, 49,80 Euro, ISBN 978-3-931 362-11-9,
Bezugsadresse: LeaSoft GmbH, Rotenhanstr. 5,
96215 Lichtenfels, E-Mail: info@leasoft.de.

Viele Investoren der öffentlichen Hand nutzen
angesichts leerer Kassen immer häufiger Leasing
als alternative Finanzierungsform. Trotz aller Vor-
teile bereitet das Leasingverfahren vielen Beteilig-
ten immer noch Probleme. Zu vielfältig sind die
Möglichkeiten der Vertragsgestaltung - zu unklar
und (länder)unterschiedlich geregelt sind viele
haushaltsrechtliche Aspekte. 
Das nunmehr in 11. Auflage vorliegende Leasing-
Handbuch für die öffentliche Hand gibt kompe-
tente Antworten auf viele offene Fragen des Kom-
munal-Leasing. Es werden die Besonderheiten
der Vertragsgestaltung sowie die Vor- und Nach-
teile u. a. aus der Sicht der Kommune dargestellt
- ebenso die wichtigsten Rahmenbedingungen
wie Genehmigung, Gebührenkalkulation, Aus-
schreibung und Auftragsvergabe, Gewährung von
Zuschüssen usw. Die Neuauflage berücksichtigt
neuere Entwicklungen in der Rechtsetzung und
Verwaltungspraxis. Ausgebaut wurden die Teile

der Darstellung, in denen es um Wirtschaftlich-
keitsvergleiche geht.
Az.: IV/1 

Was dürfen 
Bürgermeister?
Reihe Bürgermeisterpraxis, 2010, 222 Seiten, kar-
toniert, Format 12,8 x 19,4 cm, ISBN 978-3-8293-
0926-4, Preis 19,80 Euro, Kommunal-und Schul-
Verlag GmbH & Co.KG, Konrad-Adenauer-Ring 13,
65187 Wiesbaden, Herausgeber: Karl-Ludwig Bött-
cher, Jörg Bülow, Dr. Jürgen Busse, Roger Kehle, Dr.
Bernd Kregel, Dr. Gerd Landsberg, Winfried Manns,
Ralf Rusch, Roland Schäfer, Karl-Christian Schelzke,
Dr. Bernd Jürgen Schneider, Michael Thomalla, Rai-
ner Timmermann, Mischa Woitschek

Das Werk aus der Reihe BÜRGERMEISTERPRAXIS
zeigt problematische Situationen auf, in die ein
Bürgermeister aufgrund seiner Funktion kom-
men kann, und zeigt Möglichkeiten auf, wie in
diesen Situationen reagiert werden sollte.
Bürgermeister stehen Verwaltungen vor, reprä-
sentieren die Kommune, deren Bürger sie gewählt
haben, und häufig sind sie Aufsichtsratsmitglied
eines kommunalen Unternehmens. Öfter als ih-
nen lieb ist, finden sie sich in der Rolle des Krisen-
managers oder gar des Sanierers. In diesen vielfäl-
tigen Funktionen, insbesondere aber als „Ent-
scheidungsträger“ wird ein Bürgermeister von
vielen umworben.
Die Darstellung soll die notwendige Sensibilität
für problematische Konstellationen fördern und
Lösungsansätze für Verhaltensregeln geben. Zu-
gleich ist das Handbuch ein Wegweiser für siche-
res Verhalten in den vielfältigen Funktionen des
Amtes. Das Werk hat Geltung für alle Flächen-
länder und beinhaltet ein eigenes Kapitel für die
Aufsichtsratstätigkeit in kommunalen Unterneh-
men oder Beteiligungsgesellschaften.
Um gerade auch Bürgermeistern, die am Anfang
ihrer Laufbahn stehen, und Ehrenbeamten einen
Einstieg in die Problematik zu ermöglichen, wid-
met das Buch zunächst drei Kapitel den grundle-
genden Themenbereichen. Dies sind erstens der
kommunalverfassungsrechtliche, zweitens der
dienstrechtliche und drittens der strafrechtliche
Handlungsrahmen. Dem folgen Kapitel zu den,
den Bürgermeistern in der Praxis immer wieder be-
gegnenden Spannungsfeldern „Geschenke und
Einladungen“, „Reisen und Veranstaltungen“,
„Spenden und Sponsoring“, „Nebentätigkeiten“,
„Aufsichtsratstätigkeiten“, „Dienstwagen“ und
„Wahlkampf“. Abgerundet wird die Darstellung
durch hilfreiche Anhänge, in denen relevante Vor-
schriften, Entscheidungen und Muster aufgeführt
sind. Das kompetente und praxisnahe Werk eignet
sich vor allem für Bürgermeister, Mitglieder kom-
munaler Vertretungen, Rechtsämter und anwalt-
liche Praktiker. Die Autoren: Monika Wissmann,
Ministerialrätin im Innenministerium in NRW, und
Martin Wissmann, Rechtsanwalt in Düsseldorf
und Lehrbeauftragter der juristischen Fakultät der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Az.: I 
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Sitzverteilung 
im Ausschuss der 
Regionen
Die Bundesländer haben die Bundesregie-
rung aufgefordert, im Europäischen Rat für
eine Sitzverteilung im EU-Ausschuss der
Regionen (AdR) einzutreten, die dem Ver-
trag von Lissabon entspricht. In einer Ent-
schließung vom 17. Dezember 2010 betont
der Bundesrat, dass sich die Sitzverteilung
stärker an der Zahl der vertretenen Bürge-
rinnen und Bürger orientieren müsse. In
diesem Zusammenhang bedauern die Län-
der die vom AdR beschlossene Empfehlung,
auch künftig die Zahl der Sitze je nationaler
Delegation auf 24 zu begrenzen. Dieser Vor-
schlag ignoriere die Bedeutung einer an-
gemessenen und vertragskonformen Re-
präsentation.

Europäischer Solarpreis
für München
Die Stadt München ist mit dem Europäi-
schen Solarpreis der Europäischen Vereini-
gung für Erneuerbare Energien Eurosolar
ausgezeichnet worden. Die bayerische Lan-
deshauptstadt erhielt den Preis unter an-
derem für ihr Ziel, bis 2050 so viel Strom
aus erneuerbaren Energien zu erzeugen,
dass die gesamte Stadt damit versorgt
werden kann. Der Europäische Solarpreis
wurde in sechs Kategorien vergeben. In

Stuttgarter 
Oberbürgermeister 
neuer RGRE-Präsident
Der Oberbürgermeister von Stuttgart, Dr.
Wolfgang Schuster, ist neuer Präsident des
Europäischen Rates der Gemein-
den und Regionen Europas
(RGRE). Auf der Sitzung des RGRE-
Hauptausschusses am 6. Dezem-
ber 2010 wurde Schuster zum
Nachfolger des Wiener Bürger-
meisters Dr. Michael Häupl ge-
wählt. Erste Vizepräsidentinnen
sind Aina Calvo Sastre, Bürger-
meisterin von Palma de Mallorca,
und Annemarie Jorritsma, Bürger-
meisterin der niederländischen
Stadt Almere. Im Europäischen
RGRE sind kommunale und regio-
nale Verbände aus 39 europäi-
schen Ländern organisiert. Er re-
präsentiert damit mehr als
100.000 Städte, Gemeinden, Landkreise
und Regionen.

Auftakt zum 
Europäischen Jahr der
Freiwilligen
Unter dem Motto „Mach´ mit beim Freiwil-
ligendienst!“ ist das Europäische Jahr der
Freiwilligentätigkeit 2011 gestartet. Wäh-
rend des gesamten Jahres sollen verschie-

dene Maßnahmen auf europäischer, natio-
naler, regionaler und lokaler Ebene geför-
dert werden, welche die Freiwilligentätig-
keit und Bürgerbeteiligung hervorheben
sowie die breite Öffentlichkeit für das The-
ma sensibilisieren. Auch Deutschland wird
sich unter dem eigenen Motto „Freiwillig.

Etwas bewegen“ am Europäi-
schen Jahr beteiligen.

Access City Award 
für Ávila
Die Stadt Ávila ist von der Euro-
päischen Kommission mit dem
erstmals vergebenen Access Ci-
ty Award für die Verbesserung
der Zugänglichkeit für Men-
schen mit Behinderungen aus-
gezeichnet worden. Die spani-
sche Stadt setzte sich im Fina-
le gegen die Städte Köln, Barce-
lona und Turku durch. Ávila er-

hielt den Preis für ihren Behindertenplan,
der seit 2002 verfolgt wird und bereits be-
deutende Ergebnisse hervorgebracht hat.
So entwickelte die Stadt eine barrierefreie
touristische Infrastruktur und verbesserte
die Beschäftigungsmöglichkeiten für Men-
schen mit Behinderungen. Zudem soll der
barrierefreie Zugang zu öffentlichen Ge-
bäuden weiter ausgebaut werden. Insge-
samt hatten sich 66 Städte aus 19 EU-Mit-
gliedstaaten an dem Wettbewerb betei-
ligt.

BÜCHER / EUROPA-NEWS

Handbuch für 
Bürgermeister
Das „Handbuch für Bürgermeister“ von Bätge, Be-
cker, Gröller, Reutzel, Schäfer, Söhngen, Winkel, Ziert-
mann, aus der Reihe BÜRGERMEISTERPRAXIS ver-
schafft haupt- und ehrenamtlichen Bürgermeistern
einen Überblick über wichtige Fach- und Rechtsge-
biete, die den Arbeitsalltag in vielerlei Hinsicht prä-
gen. Das Buch (ISBN 978-3-8293-0924-0) hat 470 Sei-
ten und kostet 39,80 Euro.

Grundlegende Beiträge erörtern anschaulich: die
Darstellung der Rolle des Bürgermeisters in der
kommunalen Demokratie; die Gemeinde und ihre
Organe; die Kommunalverfassung als Grundlage
kommunaler Selbstverwaltung. Praxisnahe Abhand-
lungen berücksichtigen die für die Entwicklung ei-
ner Kommune wichtigen Themen, wie: Gebühren,
Beiträge, Steuern; wirtschaftliche Betätigung (Ge-
meindewirtschaftsrecht); Bauplanungsrecht. 
Eigene Kapitel befassen sich in zuverlässiger und
verständlicher Form mit: Personalhoheit; Aufsicht;

Haftungsfragen. Weitere Artikel beinhalten kompe-
tente Antworten auf wichtige Fragen zu: Public-Pri-
vate-Partnership; zulässigem Sponsoring; erfolgrei-
chem Marketing; dem richtigen Umgang mit der
Presse; den Hürden im E-Government.
Das Buch eignet sich mit seiner Breite und Praxisnä-
he für Bürgermeister, die eine erste Orientierung in
der Vielfalt öffentlich-rechtlicher Fragestellungen
suchen und für diejenigen, die ihre Kenntnisse und
Erfahrungen aktualisieren wollen.
Az.: I

Kommunale Kosten- und
Leistungsrechnung
Controllingorientierte Einführung mit Bezügen zum
NKF bzw. NKR von Prof. Dr. Falko Schuster, 3., über-
arbeitete und aktualisierte Auflage 2010, 230 Seiten,
Broschur, 34,80 Euro, Oldenbourg Wissenschaftsver-
lag GmbH, München, ISBN 978-3-486-59688-5.

Die Kosten- und Leistungsrechnung muss von
Städten, Kreisen und Gemeinden nicht neu ent-

deckt werden. Im Gegenteil, es handelt sich hier-
bei um ein betriebswirtschaftliches Instrumenta-
rium, das in Kommunalverwaltungen seit vielen
Jahren mit Erfolg eingesetzt wird. Die in den letz-
ten Jahren zu verzeichnende radikale Verände-
rung des kommunalen Haushaltsrechts berührte
auch die Kosten- und Leistungsrechnung. Die drit-
te Auflage greift diese Neuerungen und aktuellen
Ansätze auf und thematisiert diese anschaulich.
Das Buch richtet sich an Studierende der Öffent-
lichen Betriebswirtschaftslehre und ist auch für
Praktiker aus der öffentlichen Verwaltung ein
sinnvolles und fundiertes Buch.
Az.: IV/1 

Konzessionsverträge und
Konzessionsabgaben
Darstellung von Rechtsanwalt Klaus-Dieter Morell,
3. Auflage, 5. Nachlieferung, Stand November 2010,
184 Seiten, 24,50 Euro. Gesamtwerk 414 Seiten,
42,00 Euro, ISBN 978-3-86115-137-1, Kommunal-
und Schul-Verlag Wiesbaden.

zusammengestellt von 
Barbara Baltsch, 

Europa-Journalistin, 
E-Mail: barbara.baltsch@

kommunen-in-nrw.de

E U R O PA -
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Schülerfahrtkosten und 
Taxifahrten
Die Erstattung von Schülerfahrtkosten wegen
Taxifahrten scheidet dann aus, wenn die Eltern
das Kind mit dem eigenen Pkw zur Schule brin-
gen können oder zwingend anfallende Taxikos-
ten aus eigenen Mitteln bestreiten können
(nichtamtlicher Leitsatz).

VG Düsseldorf, Urteil vom 
2. Dezember 2010

- Az.: 12 K 4571/10 -

Mit dem Urteil hat die 12. Kammer
des Verwaltungsgerichts Düsseldorf
die Klage einer alleinerziehenden
Mutter und ihres 14-jährigen Sohnes
abgewiesen, mit der sie die Verpflich-
tung des Bürgermeisters der Stadt
Ratingen auf Erstattung von Schü-
lerfahrtkosten für tägliche Taxifahr-
ten des Sohnes vom Wohnort in Es-

sen zu einer Schule in Ratingen begehrt, die
er wegen einer emotionalen und sozialen
Entwicklungsstörung besucht. In der münd-
lichen Urteilsbegründung führte der Vorsit-
zende im Wesentlichen aus, die Mutter kön-
ne ihr Kind morgens mit dem eigenen Pkw
zur Schule bringen, deren Unterricht um 8.00
Uhr früh beginne. Die Rückfahrt zur Mittags-
zeit könne von ihr indes nicht geleistet wer-
den, da sie zu dieser Tageszeit berufstätig
sei. Die durch die Rückfahrt gegebenenfalls
anfallenden Taxikosten in Höhe von 37,00
Euro täglich könne sie allerdings aus eigenen
Mitteln bestreiten, da ihr Familieneinkom-
men insgesamt 3.700,00 Euro betrage.

Glasverbot im Kölner 
Straßenkarneval
Mit Eilbeschlüssen hat das OVG NRW das für den
Sessionsauftakt am 11. November 2010 im Köl-
ner Straßenkarneval verfügte Glasverbot der
Stadt Köln bestätigt und damit anders lautende
Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Köln
aufgehoben.

OVG NRW, Beschlüsse vom 
9. November 2010

- Az.: 5 B 1475/10 und 5 B 1476/10 - 

Mit einer für sofort vollziehbar erklärten All-
gemeinverfügung hatte die Stadt Köln für
den 11. November 2010 in der Altstadt und im
Zülpicher Viertel ein allgemeines Verbot aus-
gesprochen, Glasbehältnisse mitzuführen
und zu benutzen. 

Zweckverbandsumlagen
und EU-Recht
Zweckverbandsumlagen, die ausschließlich
zum Ausgleich für Ausgaben dienen, die dem
Zweckverband aus der Erfüllung gemeinwirt-
schaftlicher Verpflichtungen entstehen, sind
keine Beihilfen nach Europarecht (nichtamt-
licher Leitsatz).

BVerwG, Urteil vom 
16. Dezember 2010

- Az.: BVerwG 3 C 44.09 - 

Das Bundesverwaltungsge-
richt hat entschieden, unter
welchen Voraussetzungen die
Umlage eines Zweckverbandes
als Beihilfe im Sinne des Euro-
parechts anzusehen sein kann.
Der Beklagte, ein rheinland-
pfälzischer Zweckverband, be-
seitigt für seine Mitglieder und
für weitere Kommunen Schlachtabfälle;
dabei hält er auch Reservekapazitäten für
Seuchenfälle vor. Außerdem verarbeitet er
ungefährliches und deshalb frei handelba-
res Material etwa zu Tiermehl. 
Die Klägerinnen sind im In- und Ausland tä-
tige Unternehmen, die mit dem Beklagten
im Bereich der frei handelbaren Schlacht-
abfälle konkurrieren. Sie sehen sich Wettbe-
werbsnachteilen ausgesetzt, weil der Be-
klagte die durch Gebühren nicht gedeckten
Kosten der Tierkörperbeseitigung durch ei-
ne jährliche Verbandsumlage ausgleicht.
Darin liege eine Quersubventionierung der
anderen Tätigkeiten, die dem Beklagten er-
laube, diese Leistungen zu niedrigeren Prei-
sen anzubieten.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die
Auffassung der Klägerinnen zurückgewie-
sen, es handele sich bei der Umlage um
eine Beihilfe, die ohne Genehmigung durch
die Europäische Kommission nicht erho-
ben werden dürfe und bis zur Kommissi-
onsentscheidung an die Verbandsmitglie-
der zurückgezahlt werden müsse. Nach
den Umständen des Falles erhebe der
Zweckverband die Umlage ausschließlich
zum Ausgleich für Ausgaben, die ihm aus
der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Ver-
pflichtungen im Bereich der Tierkörperbe-
seitigung entstünden. Die Umlage ver-
schaffe ihm keinen finanziellen Vorteil, der
seine Wettbewerbsposition gegenüber
Konkurrenten verbessere; eine Quersub-
ventionierung sei hinlänglich ausgeschlos-
sen.

G E R I C H T
IN KÜRZE

zusammengestellt 
von Hauptreferent 
Andreas Wohland, 

StGB NRW

SERVICE RECHT

STÄDTE- UND GEMEINDERAT 1-2/2011 37

der Kategorie „Städte, Gemeinden,
Landkreise und Stadtwerke“ wurden ne-
ben der Stadt München die Region Apu-
lien in Italien und das Burgenland in
Österreich ausgezeichnet. Der Preis wird
jährlich an Kommunen, Unternehmen,
Einzelpersonen sowie Organisationen
vergeben, die sich um die Nutzung er-
neuerbarer Energien verdient gemacht
haben.

Mehr Rechte für 
Menschen mit 
Behinderungen 
Die Europäische Union hat am 23. De-
zember 2010 die Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinde -
rungen der Vereinten Nationen ratifi-
ziert. Damit ist die EU erstmals Part-
ner eines internationalen Menschen-
rechtsvertrags geworden. Die UN-Kon-
vention soll gewährleisten, dass be -
hinderte Menschen bei der Ausübung
ihrer Rechte gleich behandelt werden.
Neben der EU haben auch sämtliche 27
Mitgliedstaaten den Vertrag un -
terzeichnet. 16 Mitgliedstaaten, darun-
ter Deutschland, haben ihn zudem be-
reits ratifiziert. Bis 2020 will die EU-
Kommission ein barrierefreies Europa
für die darin lebenden rund 80 Millio-
nen Menschen mit Behinderungen
schaffen. ●

Mit der Aktualisierung der Darstellung wurden
zahlreiche neu ergangene Urteile zum Kon-
zessionsrecht eingearbeitet. Vor allem sind zu
nennen ein Urteil des EuGH zur Einordnung ei-
nes Vertrages als „Dienstleistungskonzession"
sowie eine Urteil des BGH zur Endschaftsbe-
stimmung eines Konzessionsvertrags, worin
der Gemeinde ein vertraglicher Anspruch auf
Erwerb des örtlichen Versorgungsnetzes bei
Beendigung des Vertragsverhältnisses mit ei-
nem Energieunternehmen zusteht.
Darüber hinaus wurden „Hinweise der Nieder-
sächsischen Landeskartellbehörde zur Durch-
führung eines wettbewerbsrechtlichen Kon-
zessionsverfahrens nach § 46 EnWG“, ein „Leit-
faden der Regulierungsbehörden zu Inhalt und
Struktur von Anträgen auf Neufestlegung der
kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach §
26 Abs. 2 ARegV“ und ein Beschluss des Bun-
deskartellamtes zur „Höhe der Konzessions-
abgaben bei der Durchführung von Gas“ auf-
genommen.

Az.: II/3
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Zur Begründung seiner Entscheidung hat
der 5. Senat ausgeführt: Nach summari-
scher Prüfung spreche viel für die Recht-
mäßigkeit des Glasverbots. Zwar werde im
Allgemeinen durch das bloße Mitführen
und Benutzen von Glasbehältnissen die Ge-
fahrenschwelle nicht überschritten. Jedoch
trete eine ordnungsrechtlich relevante Stö-
rung der öffentlichen Sicherheit durch die
ordnungswidrige Entsorgung von Glasfla-
schen im öffentlichen Straßenraum ein, die
im Kölner Straßenkarneval massenhaft er-
folge. Nach den Erfahrungen der letzten
Jahre liege es nahe, das
hinreichend wahr-
scheinlich entstehende
„Scherbenmeer“ bereits
als unmittelbare Folge
des Mitführens von
Glasflaschen anzuse-
hen. Es spreche auch
viel dafür, dass die Stadt
Köln all diejenigen als
Störer in Anspruch neh-
men dürfe, die die tat-
sächliche Verfügungs-
gewalt über gefahrbrin-
gende Glasbehältnisse
innehätten.
Vorsorglich hat der Se-
nat darauf hingewiesen, dass diese ohnehin
nur vorläufige Bewertung der Gefahrenla-
ge nicht ohne Weiteres auf andere Großver-
anstaltungen übertragbar sein dürfte. Ein
Einschreiten in Fällen, in denen das Vorfeld
konkreter Gefahren betroffen sei, bedürfe
vielmehr einer besonderen gesetzlichen Er-
mächtigung. 
Zeitgleich hat der Senat ein gegenüber ei-
nem Kiosk-Betreiber ausgesprochenes Ver-
kaufsverbot für Getränke in Glasbehältnis-
sen bestätigt. Gerade anlässlich von Mas-
sen-Karnevalsfeiern gebe der Kiosk-Betrei-
ber eine Vielzahl von Glasflaschen ab, von
denen beim typischen sofortigen Alkohol-
verzehr auf der Straße Gefahren ausgehen.
Dies rechtfertige bei der gebotenen wer-
tenden Betrachtungsweise voraussichtlich
die Einbeziehung der Verkäufer in die Poli-
zeipflicht. Die Beschlüsse sind unanfecht-
bar.

Private Wettbüros in NRW
Der 4. Senat des OVG NRW hat mit Eilbe-
schluss entschieden, dass die Ordnungsbe-
hörden in NRW vorerst weiterhin gegen pri-
vate Wettbüros vorgehen dürfen (nichtamt -
licher Leitsatz).

OVG NRW, Beschluss vom 15. November 2010

- Az.: 4 B 733/10 -

Nach vorläufiger Einschätzung spreche
nach wie vor vieles dafür, dass solche Betrie-
be gegen das staatliche Sportwettenmo-
nopol verstießen. In der Sache hat der Senat
damit seine bisherige Rechtsprechung fort-
geführt.
Entgegen anders lautender Meldungen ha-
be der Europäische Gerichtshof den deut-
schen Glücksspielstaatsvertrag in seinen
Urteilen vom 8. September 2010 nicht für

europarechtswidrig er-
klärt. Zwar habe der
EuGH darin hervorge-
hoben, dass das staatli-
che Monopol auf Sport-
wetten die Niederlas-
sungs- und Dienstleis-
tungsfreiheit verletzen
könne, wenn der Staat
zugleich andere Glücks-
spielbereiche mit ho-
hem Suchtpotential pri-
vaten Anbietern über-
lasse und deren Betäti-
gung fördere. Die ab-
schließende Prüfung,
ob dies vor allem im

Hinblick auf Geldspielautomaten in Spiel-
hallen und Gaststätten der Fall sei, habe
der EuGH aber den deutschen Verwaltungs-
gerichten überlassen. 
Insoweit kommt das OVG in seinem jetzi-
gen Eilbeschluss zu dem Ergebnis, dass dem
Gesetzgeber - vorbehaltlich der Überprü-
fung in einem Hauptsacheverfahren - vo-
raussichtlich nicht vorgeworfen werden
könne, er verfolge bei Sportwetten einer-
seits und den gewerblichen Geldspielauto-
maten andererseits widersprüchliche Stra-
tegien. Allerdings deuteten neuere wissen-
schaftliche Untersuchungen darauf hin,
dass die im Jahr 2006 erfolgten Neurege-
lungen für gewerbliche Automatenspiele
zu einer Ausweitung dieses Marktes und
zu einer Zunahme des Suchtpotentials ge-
führt hätten. Hierauf müsse der Gesetzge-
ber gegebenenfalls reagieren. Gegenwär-
tig lasse sich nicht feststellen, dass er hier-
zu nicht bereit sei. 
Die Entscheidung betrifft eine private Sport-
wettenvermittlerin in Lünen. Beim Senat
sind zahlreiche gleich gelagerte Fälle aus
anderen Städten und Gemeinden des Lan-
des anhängig. Der Beschluss des 4. Senats
des Oberverwaltungsgerichts ist unanfecht-
bar. ●
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Prof. Dr.-Ing. Rudolf Rawe: HANDBUCH GASINSTALLATION IN WOHNGEBÄUDEN

Verantwortungsvolles Arbeiten an Gasanlagen er-

fordert breites und aktuelles Fachwissen. Das Buch

stellt dieses Wissen bereit. 

Ausgehend von den Brenneigenschaften der Gase

werden die Leitungsanlage, die Gasbrenner und die

moderne, umweltfreundliche und energiesparende

Gerätetechnik vorgestellt. Die sich daraus ergeben-

den Konsequenzen für die Abgasabführung und die

Verbrennungsluftversorgung werden ausführlich er-

läutert. Den Grundlagen des Immissionsschutzes ist

ein eigenes Kapitel gewidmet. 

Der Stoff des Buches wird auch für Praktiker in ver-

ständlicher Form dargestellt. Umfangreiche Be-

rechnungen werden auf das für die Praxis notwen-

dige Maß reduziert und anhand von Beispielen

erläutert. Der heutige Stand der Technik wird durch

die Schilderung der Entwicklungsstufen nachvoll-

ziehbar. Die Beschreibung der physikalisch-techni-

schen Hintergründe erleichtert das Verständnis  des

Gesetz- und Regelwerkes.

Das Buch wendet sich an Auszubildende und Stu-

dierende im Bereich der technischen Gebäudeaus-

rüstung um Fachwissen zu erwerben sowie an die

ausführenden Facharbeiter über den veantwortlichen

Meister bis hin zum planenden Ingenieur um das

Fachwissen zu aktualisieren.

Aktuelles Fachwissen

1. Auflage, November 2001, 

160 Seiten, 35,- €, ISBN 3-88382-078-4

Coupon an die 

Krammer Verlag Düsseldorf AG

Postfach 17 02 35  •  40083 Düsseldorf

Fax 02 11/9 14 94 80

Senden Sie mir das Buch 

Gasinstallation in Wohngebäuden von Rudolf Rawe

zum Preis von 35 € 8 Tage unverbindlich 

zur Ansicht – danach übernehme ich das Buch.
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